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Allgemeine Bedingungen 
für den vorläufigen Versicherungsschutz 
 

 
 
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, 
 
mit den nachfolgenden Bedingungen wenden wir uns an Sie als Antragsteller und künftigen Versicherungsnehmer. 
 
 

Inhaltsverzeichnis 
  

 
Was ist vorläufig versichert? § 1 
Unter welchen Voraussetzungen besteht vorläufiger Versicherungsschutz? § 2 
Wann beginnt und endet der vorläufige Versicherungsschutz? § 3 
In welchen Fällen ist der vorläufige Versicherungsschutz ausgeschlossen? § 4 
Was kostet Sie der vorläufige Versicherungsschutz? § 5 
Wie ist das Verhältnis zur beantragten Versicherung und wer erhält die Leistungen 
aus dem vorläufigen Versicherungsschutz? 

§ 6 

Was ist im Versicherungsfall zu beachten? § 7 
 
 

§ 1 Was ist vorläufig versichert? 
  

(1) Der vorläufige Versicherungsschutz erstreckt sich auf 
die beantragten Leistungen für den Todesfall sowie für 
den Fall der Berufsunfähigkeit, Beeinträchtigung von 
körperlichen Fähigkeiten, Invalidität oder Pflegebedürf-
tigkeit, soweit eine solche Leistung im Rahmen des be-
antragten Tarifs vorgesehen ist.  

(2) Haben Sie den Abschluss einer Berufsunfähigkeits-Ver-
sicherung (BUV), einer Grundfähigkeits-Versicherung 
(GFV), einer Kinderinvaliditäts-Versicherung (KIV) oder-
einer Pflegerentenversicherung (PRV), den Einschluss 
einer Berufsunfähigkeits-Zusatzversicherung (BUZV), 
einer Grundfähigkeits-Zusatzversicherung (GFZV) oder 
einer Kinderinvaliditäts-Zusatzversicherung (KIZ) beantragt 
und tritt eine Berufsunfähigkeit, Beeinträchtigung von 
körperlichen Fähigkeiten, Invalidität oder Pflegebedürf-
tigkeit im Sinne unserer jeweils maßgebenden Versiche-
rungsbedingungen während der Dauer des vorläufigen 
Versicherungsschutzes ein, erbringen wir die beantrag-
ten Leistungen nur, wenn 
a) die Berufsunfähigkeit, Beeinträchtigung von körperli-

chen Fähigkeiten, Invalidität oder Pflegebedürftigkeit 
durch einen Unfall, den die zu versichernde Person 
erleidet, verursacht wird, der während der Dauer des 
vorläufigen Versicherungsschutzes eingetreten ist, 
und uns die Berufsunfähigkeit, Beeinträchtigung von 
körperlichen Fähigkeiten, Invalidität oder Pflegebe-
dürftigkeit innerhalb von drei Monaten nach dem er-
littenen Unfall in Textform (z. B. Papierform oder 
E-Mail) angezeigt worden ist. Ein Unfall liegt vor, 
wenn die versicherte Person durch ein plötzlich von 
außen auf ihren Körper wirkendes Ereignis (Unfaller-
eignis) unfreiwillig eine Gesundheitsschädigung er-
leidet. Nicht als Unfälle gelten Schlaganfälle und sol-
che Krampfanfälle, die den ganzen Körper der versi-
cherten Person ergreifen, sowie Gesundheitsschädi-
gungen durch medizinische Heilmaßnahmen und 
Operationen. Ausgeschlossen sind Unfälle infolge 
von Geistes- oder Bewusstseinsstörungen, und zwar 
auch dann, wenn sie durch Trunkenheit verursacht 

worden sind, sowie Unfälle bei Beteiligung an Fahrt-
veranstaltungen mit Kraftfahrzeugen, bei denen es 
auf die Erzielung einer Höchstgeschwindigkeit an-
kommt, und den dazugehörigen Übungsfahrten. 

b) der Vertrag, gegebenenfalls einschließlich einer Zu-
satzversicherung, zustande gekommen ist und zum 
Zeitpunkt der Anzeige der Berufsunfähigkeit, Beein-
trächtigung einer körperlichen Fähigkeit, Invalidität 
oder Pflegebedürftigkeit noch besteht. In jedem Fall 
enden die Leistungen spätestens mit dem Ablauf der 
für den beantragten Versicherungsvertrag vereinbar-
ten Leistungsdauer.  

(3) Für unsere Leistungen aufgrund des vorläufigen Versi-
cherungsschutzes gelten einschließlich eines eventuel-
len Kundenbonus sowie einer eventuellen Bonusrente 
aus der Überschussbeteiligung folgende Begrenzungen, 
auch wenn Sie höhere Leistungen beantragt haben oder 
wenn mehrere Anträge auf das Leben derselben Person 
bei uns gestellt worden sind: 
a) Als bei Tod fällige Kapitalleistung zahlen wir höchstens 

150.000 €. 
b) Die Beitragsbefreiung bei Berufsunfähigkeit, Beein-

trächtigung einer körperlichen Fähigkeit, Eintritt des 
Pflegefalls oder infolge von Tod des Versorgers gilt 
höchstens für einen anfänglichen jährlichen Beitrag 
von 6.000 €; sind Versicherungsleistungen für einen 
höheren Beitrag beantragt, ist von Ihnen der über-
steigende Beitragsteil zu entrichten. Beitragsfreie Er-
höhungen der Versicherungsleistungen im Rahmen 
des Dynamikplans als zusätzliche Leistung der Be-
rufsunfähigkeits-, Grundfähigkeits- oder Pflegeren-
ten-(Zusatz-)Versicherung sowie als zusätzliche 
Leistung der Versorger-Zusatzversicherung zur Bei-
tragsbefreiung bei Tod des Versorgers sind auf einen 
jährlichen Dynamik-Prozentsatz von 6 % begrenzt. 

c) Die monatliche Berufsunfähigkeits-, Grundfähigkeits-, 
Invaliditäts- oder Pflegerente beträgt höchstens 
1.500 €. 
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§ 2 Unter welchen Voraussetzungen besteht vorläufiger 
Versicherungsschutz? 

  

 Voraussetzung für den vorläufigen Versicherungsschutz 
ist, dass 
a) der beantragte Versicherungsbeginn nicht später als 

zwei Monate nach der Unterzeichnung des Antrags 
liegt; 

b) uns ein SEPA-Lastschriftmandat zum Beitragseinzug 
erteilt worden ist; 

c) Sie das Zustandekommen der beantragten Versiche-
rung nicht von einer besonderen Bedingung abhän-
gig gemacht haben; 

d) Ihr Antrag nicht von den von uns gebotenen Tarifen 
und Bedingungen abweicht; 

e) die zu versichernde Person bei Unterzeichnung des 
Antrags das 15. Lebensjahr (bei der Kinderinvalidi-
täts-Versicherung oder Kinderinvaliditäts-Zusatzver-
sicherung den 4. Lebensmonat) bereits vollendet und 
das 60. Lebensjahr noch nicht vollendet hat; 

f) der Versicherungsnehmer und die zu versichernde 
Person ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt 
in Deutschland haben. 

 

§ 3 Wann beginnt und endet der vorläufige Versiche-
rungsschutz? 

  

(1) Der vorläufige Versicherungsschutz beginnt mit dem 
3. Tag nach der Unterzeichnung des Antrags. 

(2) Soweit nichts anderes vereinbart ist, endet der vorläufige 
Versicherungsschutz, wenn 
a) der Versicherungsschutz aus der beantragten Versi-

cherung begonnen hat; 
b) Sie Ihren Antrag angefochten oder zurückgenommen 

haben; 
c) Sie von Ihrem Widerrufsrecht nach § 8 Versiche-

rungsvertragsgesetz (VVG) Gebrauch gemacht ha-
ben; 

d) Sie einer Ihnen gemäß § 5 Abs. 1 und 2 VVG mitge-
teilten Abweichung des Versicherungsscheins von 
Ihrem Antrag widersprochen haben; 

e) der Einzug des Erstbeitrags aus von Ihnen zu vertre-
tenden Gründen nicht möglich war oder dem Einzug 
widersprochen worden ist, sofern wir Sie durch ge-
sonderte Mitteilung in Textform oder durch einen auf-
fälligen Hinweis im Versicherungsschein auf diese 
Rechtsfolge aufmerksam gemacht haben. 

(3) Der vorläufige Versicherungsschutz tritt rückwirkend au-
ßer Kraft, wenn 
a) der Einzug des Erstbeitrags nicht möglich war und 

der Versicherungsnehmer dies zu vertreten hat oder 
b) der Versicherungsnehmer dem Einzug widerspro-

chen hat. 

(4) Jede Vertragspartei kann den Vertrag über den vorläufi-
gen Versicherungsschutz ohne Einhaltung einer Frist 
kündigen. Unsere Kündigungserklärung wird jedoch erst 
nach Ablauf von zwei Wochen nach Zugang bei Ihnen 
wirksam. 

 

§ 4 In welchen Fällen ist der vorläufige Versicherungs-
schutz ausgeschlossen? 

  

(1) Unsere Leistungspflicht ist ausgeschlossen für Versiche-
rungsfälle aufgrund von Ursachen, nach denen im An-
trag gefragt ist und von denen die versicherte Person vor 
seiner Unterzeichnung Kenntnis hatte, auch wenn diese 

im Antrag angegeben wurden. Dies gilt nicht für Um-
stände, die für den Eintritt des Versicherungsfalls nur 
mitursächlich geworden sind. 

(2) Bei vorsätzlicher Selbsttötung der versicherten Person 
oder wenn der Versicherungsfall aus einer beantragten 
Berufsunfähigkeits-Versicherung, Grundfähigkeits-Versi-
cherung, Kinderinvaliditäts-Versicherung oder Pflegeren-
tenversicherung oder einer mitbeantragten Berufsunfä-
higkeits-, Grundfähigkeits-, Kinderinvaliditäts- oder Pfle-
gerenten-Zusatzversicherung durch absichtliche Herbei-
führung des Unfalls im Sinne von § 1 Abs. 2 a), absicht-
liche Selbstverletzung oder versuchte Selbsttötung ver-
ursacht ist, besteht kein vorläufiger Versicherungs-
schutz. Wenn uns jedoch nachgewiesen wird, dass die-
se Handlungen in einem Zustand krankhafter Störung 
der Geistestätigkeit begangen worden sind, der die freie 
Willensbestimmung ausschließt und in den sich die ver-
sicherte Person nicht absichtlich versetzt hat, werden wir 
eine für den Todesfall nach § 1 versicherte Leistung er-
bringen. 

(3) Weitere Einschränkungen und Ausschlüsse sind verein-
bart mit den Allgemeinen Versicherungsbedingungen 
(AVB) für den beantragten Versicherungsvertrag und 
– beim Vermögensaufbau & Sicherheitsplan – den jewei-
ligen Tarifbestimmungen der Komponenten zur Risiko-
absicherung, sowie gegebenenfalls den Besonderen 
Bedingungen für eine mitbeantragte Zusatzversicherung 
(siehe § 6 Abs. 1). 

 

§ 5 Was kostet Sie der vorläufige Versicherungsschutz? 
  

 Für den vorläufigen Versicherungsschutz erheben wir 
zwar keinen besonderen Beitrag. Erbringen wir aber 
Leistungen aufgrund des vorläufigen Versicherungs-
schutzes, so behalten wir ein Entgelt ein. Das Entgelt 
entspricht dem Beitrag für eine Versicherungsperiode. 
Bei Einmalbeitragsversicherungen ist dies der einmalige 
Beitrag, ansonsten der Beitrag entsprechend der verein-
barten Zahlungsweise. Wir berechnen Ihnen jedoch 
nicht mehr als den Tarifbeitrag für die Höchstbeträge 
gemäß § 1 Abs. 3. Bereits gezahlte Beiträge rechnen wir 
an. 

 
 

§ 6 Wie ist das Verhältnis zur beantragten Versicherung 
und wer erhält die Leistungen aus dem vorläufigen 
Versicherungsschutz? 

  

(1) Soweit in diesen Bedingungen nichts anderes bestimmt 
ist, finden auf den vorläufigen Versicherungsschutz die 
Allgemeinen Versicherungsbedingungen (AVB) für den 
beantragten Versicherungsvertrag und – beim Vermö-
gensaufbau & Sicherheitsplan – die jeweiligen Tarifbe-
stimmungen der Komponenten zur Risikoabsicherung, 
sowie gegebenenfalls die Besonderen Bedingungen für 
eine mitbeantragte Berufsunfähigkeits-Zusatzversiche-
rung (BUZVB), Grundfähigkeits-Zusatzversicherung 
(GFZVB), Kinderinvaliditäts-Zusatzversicherung(KIZB), 
Todesfall-Zusatzversicherung (TZVB) oder Versorger-
Zusatzversicherung zur Beitragsbefreiung bei Tod des 
Versorgers (VZVTB) Anwendung. Dies gilt insbesondere 
für die dort enthaltenen Einschränkungen und Aus-
schlüsse (siehe § 4 Abs. 3). Eine Überschussbeteiligung 
erfolgt jedoch nicht – mit Ausnahme eines eventuellen 
Kundenbonus oder einer eventuellen Bonusrente aus 
der Überschussbeteiligung. 

(2) Haben Sie im Antrag ein Bezugsrecht festgelegt, gilt 
dieses auch für die Leistungen aus dem vorläufigen Ver-
sicherungsschutz. 

 

§ 7 Was ist im Versicherungsfall zu beachten? 
  

 Der Tod der versicherten Person ist uns unverzüglich – 
möglichst innerhalb von 48 Stunden – mitzuteilen. 
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Allgemeine Versicherungsbedingungen 
für Rentenversicherungen nach Tarif BRGK80 und BRGK60 
als betriebliche Altersversorgung im Rahmen eines Kollektivvertrags 
 

 
 
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, 
 
als Arbeitgeber, der eine betriebliche Altersversorgung zugunsten seines Arbeitnehmers zusagen möchte, 
sind Sie Versicherungsnehmer und somit unser Vertragspartner des vorliegenden Versicherungsvertrags. 
In den nachfolgenden Bedingungen, die für unser Vertragsverhältnis gelten, sprechen wir daher Sie un-
mittelbar an. Ihr Arbeitnehmer ist die versicherte Person. Erst wenn er aus dem Arbeitsverhältnis mit Ihnen 
ausscheidet, kann die Möglichkeit bestehen, dass der versicherte Arbeitnehmer den Vertrag als Versiche-
rungsnehmer weiterführt. Dann wird er unser Vertragspartner, und in den Versicherungsbedingungen 
sprechen wir ihn an. 
 
 

Inhaltsverzeichnis 
  

 
Leistung  
Welche Leistungen erbringen wir? § 1 
Wie erfolgt die Überschussbeteiligung? § 2 
Können Sie den Rentenbeginn vorverlegen (Abrufphase)? § 3 
Unter welchen Voraussetzungen können Sie die Dauer bis zum Rentenbeginn verlängern? § 4 
Wann beginnt Ihr Versicherungsschutz? § 5 
Was bedeutet die vorvertragliche Anzeigepflicht, und welche Folgen hat ihre Verletzung? § 6 
Was ist zu beachten, wenn eine Leistung verlangt wird? § 7 
Wer erhält die Leistung? § 8 
Welche Bedeutung hat der Versicherungsschein? § 9 
Zu welchen Anlässen können Sie die Leistungen Ihrer Rentenversicherung ohne 
Gesundheitsprüfung anpassen? 

§ 10 

 
Beitrag 

 

Was müssen Sie bei der Beitragszahlung beachten? § 11 
Was geschieht, wenn Sie einen Beitrag nicht rechtzeitig zahlen? § 12 
Können Sie die Leistungen durch Sonderzahlungen oder durch eine Aufstockung des 
laufenden Beitrags erhöhen? 

§ 13 

 
Besonderheiten der Fondsanlage 

 

Wie berechnet sich der Wert der auf das Fondsguthaben Ihres Versicherungsvertrags 
entfallenden Anteileinheiten? 

§ 14 

Wie verwenden wir Ihre Beiträge? § 15 
Können Sie die Aufteilung der Anlagebeträge (Anlagesplitting) ändern 
oder Fondsguthaben übertragen (Fondswechsel)? 

§ 16 

Was bedeutet die Wertsicherungsoption in ihren Varianten A und B? § 17 
Was geschieht, wenn eine Fondsgesellschaft einen Fonds schließt und/oder die Ausgabe 
oder die Rücknahme von Anteilen einstellt? 

§ 18 
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Kündigung und Beitragsfreistellung  
Wann können Sie Ihren Vertrag ruhen lassen, und welche Auswirkungen hat dies auf 
unsere Leistungen? 

§ 19 

Wann können Sie Ihren Vertrag ganz oder teilweise kündigen, und welche Leistungen 
erbringen wir? 

§ 20 

Wie werden die Kosten Ihres Vertrages verrechnet? § 21 
 
Sonstige Vertragsbestimmungen 

 

Was gilt bei einer Änderung Ihrer Postanschrift oder Ihrer Firma? § 22 
Welche weiteren Auskunftspflichten haben Sie? § 23 
Welche Kosten stellen wir Ihnen gesondert in Rechnung? § 24 
Können Steuern und öffentliche Abgaben anfallen? § 25 
Welches Recht findet auf Ihren Vertrag Anwendung? § 26 
Wo ist der Gerichtsstand? § 27 
An wen können Sie sich bei Fragen oder Beschwerden wenden? § 28 
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Kurze Erläuterung einiger wichtiger Begriffe 

Vorab erläutern wir Ihnen kurz die wichtigsten in diesen Versicherungsbedingungen verwendeten Begriffe.  
Diese Erläuterung ist nicht abschließend. Für den Vertragsinhalt sind nur die Versicherungsbedingungen maßgeblich. 
 
Allgemeine Begriffe: 

Bewertungsreserven 
Als Bewertungsreserven bezeichnet man den Wert der Kapital-
anlagen eines Lebensversicherungsunternehmens, der zusätz-
lich entsteht, wenn der Marktwert der Kapitalanlagen über dem 
Wert liegt, mit dem sie in der Bilanz gemäß Handelsgesetzbuch 
(HGB) auszuweisen wären. 
Bezugsberechtigte Person 
Bei der Rentenversicherung nach Tarif BRGK80 bzw. nach 
Tarif BRGK60 ist im Regelfall der Arbeitnehmer bezugsbe-
rechtigt. Details hierzu finden Sie in den AVB BRGK BAV. 
Direktgutschrift 
Die Direktgutschrift ist neben der Entnahme aus der Rückstel-
lung für Beitragsrückerstattung (s. u.) eine Form der Zuteilung 
von Überschüssen. Bei ihr wird den Versicherungsverträgen 
die Beteiligung an den Überschüssen des Unternehmens di-
rekt in dem Jahr gutgeschrieben, in dem sie tatsächlich auch 
entstanden sind. 
Rechnungsgrundlagen 
Rechnungsgrundlagen sind die Basis für die Kalkulation des 
Rentenversicherungsvertrags. Diese sind in der Regel die An-
nahmen zur Lebensdauer und zur Entwicklung der Zinsen und 
der Kosten. 
Rechnungszins 
Mit dem Rechnungszins werden das ggf. vorhandene Siche-
rungskapital sowie die Deckungsrückstellung im Rentenbezug 
garantiert verzinst. 
Rückstellung für Beitragsrückerstattung 
Die Entnahme aus der Rückstellung für Beitragsrückerstat-
tung (RfB) ist neben der Direktgutschrift eine weitere Form für 
die Zuteilung von Überschüssen. Die RfB ist ein Posten in der 
Bilanz eines Versicherungsunternehmens, der die Beträge 
umfasst, die grundsätzlich für die Ausschüttung an die Versi-
cherungsnehmer reserviert sind. Die Rückstellung für Bei-
tragsrückerstattung dient dazu, Schwankungen der Über-
schüsse auszugleichen. 
Textform/Schriftform 
Ist Textform vorgesehen, muss die Erklärung zum Beispiel per 
Brief oder E-Mail abgegeben werden. Schriftform hingegen 
verlangt ein eigenhändig unterschriebenes Schriftstück. 
Überschussbeteiligung 
Die Beiträge müssen vorsichtig kalkuliert werden. Deswegen 
können sich Überschüsse ergeben, an denen die Versiche-
rungsnehmer zu wesentlichen Teilen beteiligt werden. Die Be-
teiligung an den Bewertungsreserven (s. o.) gehört ebenfalls 
zur Überschussbeteiligung. 
Versicherungsnehmer 
Als Arbeitgeber, der eine betriebliche Altersversorgung zu-
gunsten seines Arbeitnehmers zusagen möchten, sind Sie der 
Versicherungsnehmer. Der Versicherungsnehmer ist unser 
Vertragspartner. Die Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag 
betreffen vorrangig den Versicherungsnehmer. Der Versiche-
rungsnehmer ist grundsätzlich auch Beitragszahler. 
Versicherungsjahr 
Ein Versicherungsjahr umfasst – unabhängig von der Versiche-
rungsperiode (s. u.) – den Zeitraum eines Jahres. Das erste 
Versicherungsjahr beginnt zu dem im Versicherungsschein do-
kumentierten Beginn der Versicherung. Die folgenden Versi-
cherungsjahre beginnen jeweils zum Jahrestag des Versiche-
rungsbeginns. 

Versicherungsperiode 
Unter einer Versicherungsperiode verstehen wir den Zeitab-
schnitt, nach dem der Beitrag bemessen wird. Die Versiche-
rungsperiode umfasst entsprechend der Zahlungsweise einen 
Monat, ein Vierteljahr, ein halbes Jahr bzw. ein Jahr. 

Produktspezifische Begriffe: 
Anlagebeitrag 
Von Ihren Beiträgen für die Rentenversicherung nach Tarif 
BRGK80 und BRGK60 halten wir die zur Deckung unserer Kos-
ten (siehe § 19) vorgesehenen Beträge ein. Der Anlagebeitrag 
entspricht dem jeweiligen gezahlten Beitrag für die Rentenver-
sicherung nach Tarif BRGK80 bzw. nach Tarif BRGK60 (ohne 
Beitrag für eine evtl. eingeschlossene Zusatzversicherung), so-
weit dieser nicht zur Deckung der Kosten vorgesehen ist. Den 
Anlagebeitrag führen wir dem Deckungskapital Ihres Versiche-
rungsvertrags zu. 
Anlagestock 
Vor dem Rentenbeginn führen wir die auf das Fondsguthaben 
des Versicherungsvertrags entfallenden Anteileinheiten der 
Fonds jeweils in einer gesonderten Abteilung unseres Siche-
rungsvermögens, dem sogenannten Anlagestock. Mit Beginn 
der Rentenzahlung entnehmen wir die hierfür benötigten, auf 
den Versicherungsvertrag entfallenden Anteileinheiten den 
vorhandenen Anlagestöcken und überführen den Wert der An-
teileinheiten aus dem Sondervermögen in das sonstige Siche-
rungsvermögen. 
Garantiertes Verrentungskapital, Garantiezeitpunkt, Min-
destrente 
Zum vereinbarten Beginn der Rentenzahlung (Garantiezeit-
punkt) garantieren wir eine Mindestrente. Zur Bildung dieser 
Rente stehen dann mindestens 80 % (Tarif BRGK80) bzw. 
60 % (Tarif BRGK60) der bis dahin insgesamt gezahlten Bei-
träge (auch der Sonderzahlungen), jedoch ohne Beiträge für 
eine evtl. eingeschlossene Zusatzversicherung zur Verfügung 
(garantiertes Verrentungskapital). Auf dieser Basis wird min-
destens eine Rente in Höhe der im Versicherungsschein aus-
gewiesenen garantierten Mindestrente gezahlt. Wenn Sie den 
Vertrag vorzeitig beitragsfrei stellen, sind zum Garantiezeit-
punkt ebenfalls 80 % (Tarif BRGK80) bzw. 60 % (Tarif 
BRGK60) der gezahlten Beiträge (auch der Sonderzahlungen, 
ohne Beiträge einer etwaigen Zusatzversicherung) garantiert. 
Deckungskapital 
 Fondsgebundenes Deckungskapital 

Im Rahmen des versicherungsmathematischen Verfahrens 
zur Sicherstellung des garantierten Verrentungskapitals 
werden Teile des gebildeten Kapitals in „Garantiefonds“ an-
gelegt. 

 Sicherungskapital 
Falls im Rahmen des versicherungsmathematischen Ver-
fahrens für das garantierte Verrentungskapital erforderlich, 
werden Teile des gebildeten Kapitals – das sog. Siche-
rungskapital – in unserem sonstigen Sicherungsvermögen 
angelegt. Das Sicherungskapital wird dabei nur so hoch be-
messen, dass wir zusammen mit dem fondsgebundenen 
Deckungskapital mindestens das garantierte Verrentungs-
kapital gewährleisten können. Nutzen Sie die Wertsiche-
rungsoptionen in ihren Varianten A oder B, führt das infolge 
des dadurch höheren garantierten Verrentungskapitals 
ebenfalls dazu, dass das gebildete Kapital anschließend 
verstärkt oder sogar vollständig als Sicherungskapital ge-
führt wird. 
Zu Beginn eines jeden Monats wird in Abhängigkeit von der 
Wertentwicklung des/der Ihrem Vertrag zugrunde liegen-
den Garantiefonds das Deckungskapital nach einem versi-
cherungsmathematischen Verfahren neu auf das fondsge-
bundene und – falls erforderlich – das Sicherungskapital 
sowie die Kostenrückstellung aufgeteilt. 

 Kostenrückstellung 
Für solche Monate vor dem Beginn der Rentenzahlung 
bzw. deren Kapitalabfindung, in denen keine Beiträge ge-
zahlt werden, bilden wir aus den vorherigen Beitragszah-
lungen in unserem sonstigen Sicherungsvermögen eine 
Kostenrückstellung. Diese verbrauchen wir in den Monaten 
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ohne Beitragszahlung für den Ausgleich unserer Verwal-
tungsaufwendungen. 

Fondsguthaben 
Das fondsgebundene Deckungskapital bezeichnen wir auch 
als Fondsguthaben. Das Fondsguthaben wird in Wertpapieren 
der gewählten Fonds angelegt und entspricht dem Geldwert 
der vorhandenen Anlagestöcke. Bei mehreren Anlagestöcken 
ist es aufgeteilt in entsprechende Teil-Fondsguthaben. 

Rentenfaktor 
Ein Rentenfaktor gibt an, welche lebenslange Rente sich zu 
einem bestimmten Rentenbeginn je 10.000 € Wert des Ver-
tragsguthabens ergibt, das für das garantierte Verrentungska-
pital benötigte Deckungskapital übersteigt. 
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§ 1 Welche Leistungen erbringen wir? 
  

(1) Bei einer Versicherung nach Tarif BRGK80 bzw. BRGK60 
handelt es sich um eine 

 fondsgebundene Rentenversicherung im Rahmen ei-
nes Kollektivvertrags mit aufgeschobener lebenslan-
ger Rentenzahlung in garantierter Mindesthöhe, Ren-
tengarantiezeit (sofern vereinbart), Kapitalwahlrecht 
und Todesfall-Leistung vor Rentenbeginn als Hinter-
bliebenenrente 

Wir bieten Ihnen Versicherungsschutz im Rahmen einer 
fondsgebundenen Anlage mit anteiliger Kapitalsicherung 
unter unmittelbarer Beteiligung an der Wertentwicklung 
eines oder mehrerer Sondervermögen (Anlagestock / An-
lagestöcke). Die Anlagestöcke werden in einer oder meh-
reren gesonderten Abteilungen unseres Sicherungsver-
mögens gesondert von unserem sonstigen Sicherungs-
vermögen in Anteilen eines oder mehrerer für diesen Ver-
trag bei uns verfügbaren Fonds mit einem begrenzten 
möglichen monatlichen Wertverlust (im Folgenden als die 
„Garantiefonds“ bezeichnet) geführt (fondsgebundenes 
Deckungskapital) Die Garantiefonds zeichnen sich 
dadurch aus, dass ihr jeweiliger Anteilwert zuzüglich et-
waiger Ausschüttungen am Ende eines jeden Kalender-
monats nicht unter 80 % des Anteilwertes vom Ende des 
Vormonats sinkt. Soweit und nur solange dies nach dem 
für die gesamte Dauer bis zum Beginn der Rentenzahlung 
festgelegten versicherungsmathematischen Verfahren 
zur Sicherstellung des garantierten Verrentungskapitals 
(Absatz 6) erforderlich ist (anteilige Kapitalsicherung), 
werden vom gebildeten Fondsguthaben Teile entnom-
men und in unserem sonstigen Sicherungsvermögen an-
gelegt (Sicherungskapital). Der Geldwert des Fondsgut-
habens und das Sicherungskapital bilden zusammen das 
Anlagevermögen.  

 Von den Beiträgen einer jeden Versicherungsperiode be-
halten wir die vorgesehenen Kosten für einen Monat und 
ggf. einen Teil für die Bildung einer Kostenrückstellung 
(siehe § 15 Abs. 2) ein. Den verbleibenden Beitragsteil 
(Anlagebeitrag) führen wir dem fondsgebundenen Anla-
gevermögen mit anteiliger Kapitalsicherung Ihrer Versi-
cherung zu. Zu Beginn eines jeden Monats werden – in 
Abhängigkeit von der Wertentwicklung des/der Ihrem 
Vertrag zugrunde liegenden Garantiefonds – das fonds-
gebundene Guthaben und das Sicherungskapital nach 
dem versicherungsmathematischen Verfahren neu be-
rechnet. Gleichzeitig werden – sofern es sich nicht um ei-
nen Beitragszahlungstermin handelt – die Kosten für den 
beginnenden Monat einbehalten (siehe § 21). 

 Das Sicherungskapital – falls überhaupt erforderlich – 
wird dabei nur so hoch bemessen, dass wir zusammen 
mit dem fondsgebundenen Guthaben mindestens das ga-
rantierte Verrentungskapital gemäß Absatz 6 gewährleis-
ten können. Der Teil des Anlagevermögens, der dem 
fondsgebundenen Guthaben zuzuführen ist, wird dabei 
gemäß Ihrer Wahl für das Anlagesplitting (siehe § 16 
Abs. 1) auf den oder die dafür vereinbarten Garantiefonds 
aufgeteilt. Sofern im Rahmen des versicherungsmathe-
matischen Verfahrens Teile des fondsgebundenen Gut-
habens in Sicherungskapital umzuschichten sind, werden 
diese Teile dem fondsgebundenen Guthaben – sofern Ih-
rem Vertrag ein oder mehrere Garantiefonds zugrunde 
liegen, im Verhältnis der Geldwerte der Teil-Fondsgutha-
ben – entnommen. Für die Zuführung und die Entnahme 
legen wir beim fondsgebundenen Guthaben den Stichtag 
(Absatz 8) des Vormonats zugrunde. Bei der Umrech-
nung von Beitragsteilen sowie von Sicherungskapital in 
Anteileinheiten des fondsgebundenen Guthabens wird 
kein Ausgabeaufschlag berechnet. 

 
*) Die Kalkulation der bei Vertragsabschluss garantierten Rente ba-

siert auf Sterbewahrscheinlichkeiten der Sterbetafeln der Deut-
schen Aktuarvereinigung (DAV) 2004 R (Männer/Frauen) für 
Versicherungen mit überwiegendem Erlebensfallcharakter (Ba-
sistafel mit Trendfunktion) ohne weitere Zu- und Abschläge, 

 Rentenzahlungsweise, Rentengarantiezeit 

(2) Erlebt die versicherte Person den Beginn der Rentenzah-
lung, zahlen wir die versicherte Rente monatlich bis zum 
Tod der versicherten Person. Den vereinbarten Renten-
beginn (Beginn der Auszahlungsphase) entnehmen Sie 
dem Antrag für eine bAV Kollektiv Plus als Direktversiche-
rung (nachfolgend „Antrag“ genannt) bzw. dem Versiche-
rungsschein. Wir zahlen die Rente jedoch mindestens bis 
zum Ablauf der Rentengarantiezeit, sofern eine solche 
vereinbart und ein versorgungsberechtigter Hinterbliebe-
ner vorhanden ist, an den die weitere Rentenzahlung ge-
leistet wird. Als versorgungsberechtigte Hinterbliebene 
gelten der Ehepartner, mit dem die versicherte Person bei 
Tod verheiratet ist, ein früherer Ehepartner, ein in ehe-
ähnlicher Gemeinschaft lebender Partner, ein eingetrage-
ner Lebenspartner oder steuerlich waisenrentenberech-
tigte Kinder der versicherten Person und diesen gleichge-
stellte Kinder. 

(3) Anstelle der monatlichen Rentenzahlungsweise kann 
auch eine vierteljährliche, halbjährliche oder jährliche 
Rentenzahlungsweise vereinbart werden. Eine Änderung 
der vertraglich vereinbarten Rentengarantiezeit kann mit 
Frist von einem Monat vor dem Beginn der Rentenzah-
lung beantragt werden. Hierdurch ändert sich die Höhe 
der garantierten Mindestrente: Bei einer Verlängerung 
der Rentengarantiezeit wird sie reduziert, bei einer Ver-
kürzung der Rentengarantiezeit erhöht sie sich. Die ge-
änderte Mindestrente für die neue Rentengarantiezeit er-
mitteln wir nach anerkannten Regeln der Versicherungs-
mathematik mit den Rechnungsgrundlagen der Bei-
tragskalkulation.  

 Rentenhöhe 

(4) Die Höhe der Rente*) ist abhängig von dem bei Beginn 
der Rentenzahlung vorhandenen Anlagevermögen der 
Versicherung. Der Wert des Anlagevermögens ist die 
Summe aus dem Wert des fondsgebundenen Guthabens 
und dem ggf. vorhandenen Sicherungskapital. 

(5) Der Wert der auf das fondsgebundene Guthaben entfal-
lenden Anteileinheiten ergibt sich aus ihrer Anzahl multi-
pliziert mit dem am Stichtag ermittelten Wert einer Anteil-
einheit. Zum Zeitpunkt des Rentenbeginns wird das dann 
vorhandene Anlagevermögen verrentet. Der aus dem An-
lagevermögen, das wir nicht für unser anfängliches ga-
rantiertes Verrentungskapital gemäß Absatz 6 benötigen, 
ermittelte Rententeil erreicht mindestens 85 % des Betra-
ges, der sich ergibt, wenn wir bei seiner Ermittlung die 
gleichen Annahmen über die künftige Lebenserwartung 
wie bei Vertragsbeginn zugrunde legen. Liefern die An-
nahmen zur künftigen Lebenserwartung, die wir bei Be-
ginn der Rentenzahlung für neu abzuschließende Ren-
tenversicherungen zugrunde legen, einen größeren Ren-
tenteil, so gilt dieser für Ihren Vertrag. 

 Garantiertes Verrentungskapital 

(6) Das garantierte Verrentungskapital (siehe Absatz 1) steht 
zum vereinbarten Beginn der Rentenzahlung mindestens 
zur Verfügung. Bei Tarif BRGK80 beträgt es 80 %, bei Ta-
rif BRGK60 60 % der bis dahin insgesamt gezahlten Bei-
träge (auch der Sonderzahlungen gemäß § 13), jedoch 
ohne Beiträge für eine evtl. eingeschlossene Zusatzversi-
cherung. Auf dieser Basis wird mindestens eine Rente in 
Höhe der im Versicherungsschein ausgewiesenen garan-
tierten Mindestrente gezahlt. 

(7) Mit Rentenbeginn wird den Anlagestöcken der auf Ihren 
Vertrag entfallende Anteil entnommen und sein Geldwert 
ebenfalls in unserem sonstigen Sicherungsvermögen an-
gelegt. 

wegen der gesetzlichen Anforderung, Beiträge und Leistungen 
unabhängig vom Geschlecht zu berechnen, ausgehend von ei-
nem Verhältnis 48 % Männer und 52 % Frauen gewichtet zu ei-
ner „mittleren“ Sterbewahrscheinlichkeit. 
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(8) Der Wert einer Anteileinheit richtet sich nach der Wertent-
wicklung des jeweiligen Anlagestocks. Den Wert der An-
teileinheit ermitteln wir dadurch, dass der Geldwert des 
Anlagestocks am jeweiligen Stichtag durch die Anzahl der 
zu diesem Zeitpunkt vorhandenen Anteileinheiten geteilt 
wird; Anteile der Investmentfonds werden mit dem Rück-
nahmepreis angesetzt. Als Stichtag gilt der letzte Börsen-
tag des betreffenden Monats. 

(9) Die von den Fondsgesellschaften ausgeschütteten Er-
träge aus den in den Anlagestöcken enthaltenen Vermö-
genswerten fließen unmittelbar den jeweiligen Anlagestö-
cken zu und ergeben damit zusätzliche Anteileinheiten. 
Soweit die Erträge aus den im Anlagestock enthaltenen 
Vermögenswerten nicht ausgeschüttet werden, fließen 
sie unmittelbar dem Anlagestock zu und erhöhen damit 
den Wert der Anteileinheiten. 

(10) Das ggf. vorhandene Sicherungskapital und die evtl. Kos-
tenrückstellung vor Beginn der Rentenzahlung sowie das 
Deckungskapital nach Beginn der Rentenzahlung werden 
jeweils mit dem tariflichen Garantiesatz (Rechnungszins) 
von jährlich 1 % verzinst.  

 Risiko bei fondsgebundenem Anlagevermögen 

(11) Soweit es sich beim Anlagevermögen Ihres Vertrages um 
Fondsguthaben handelt, tragen Sie das damit verbun-
dene Anlagerisiko. Da die Entwicklung der Vermögens-
werte der Anlagestöcke nicht vorauszusehen ist, können 
wir vor Rentenbeginn die Höhe der Rente nur bis zu dem 
Betrag garantieren, der sich aus der Mindestleistung (Ab-
satz 6) ergibt (garantierte Mindestrente). Sie haben die 
Chance, insbesondere bei Kurssteigerungen der Wertpa-
piere der Anlagestöcke einen Wertzuwachs zu erzielen; 
bei Kursrückgängen tragen Sie das Risiko der Wertmin-
derung. Das bedeutet, dass die Rente je nach Entwick-
lung der Vermögenswerte der Anlagestöcke höher oder 
niedriger ausfallen wird, in jedem Fall aber die garantierte 
Mindestleistung gemäß Absatz 6 erreicht. 

 Todesfall-Leistung 

(12) Bei Tod der versicherten Person vor Beginn der Renten-
zahlung zahlen wir eine lebenslange Hinterbliebenen-
rente bzw. eine auf die Berechtigungsdauer begrenzte 
Waisenrente an einen versorgungsberechtigten Hinter-
bliebenen. Der für die Bildung dieser Rente zur Verfügung 
stehende Betrag entspricht dem vorhandenen Guthaben 
(Deckungskapital) der Hauptversicherung. Anstelle einer 
Rente zahlen wir auf Antrag den bei Tod verfügbaren Be-
trag an den versorgungsberechtigten Hinterbliebenen 
aus.  

(13) Stirbt die versicherte Person nach Beginn der Rentenzah-
lung während der evtl. vereinbarten Rentengarantiezeit, 
zahlen wir die noch ausstehenden garantierten Renten an 
einen versorgungsberechtigten Hinterbliebenen. Leistun-
gen an waisenrentenberechtigte Kinder der versicherten 
Person und diesen gleichgestellte Kinder werden jedoch 
längstens bis zum Ablauf der Berechtigungsdauer ge-
zahlt. Ist der versorgungsberechtigte Hinterbliebene kein 
steuerlich waisenrentenberechtigtes Kind der versicher-
ten Person und kein diesem gleichgestelltes Kind, kann 
er stattdessen aber auch in Textform (z. B. Papierform 
oder E-Mail) beantragen, dass wir ihm die mit dem Rech-
nungszins auf den Auszahlungstermin diskontierten, bis 
zum Ablauf der Rentengarantiezeit noch ausstehenden 
garantierten Renten in Form einer lebenslangen Rente 
auszahlen.  

(14) Sofern bei Tod der versicherten Person kein versorgungs-
berechtigter Hinterbliebener vorhanden ist, ist die ge-
samte Todesfall-Leistung einschließlich Überschussbe-
teiligung auf die Höhe der gewöhnlichen Beerdigungskos-
ten gemäß § 150 Abs. 4 Versicherungsvertragsgesetz 
(VVG) beschränkt. Zum Zeitpunkt des Versicherungsbe-
ginns beträgt diese Obergrenze 8.000 €.  

 Kapitalabfindung 

(15) Anstelle der Rentenzahlungen leisten wir zum Fälligkeits-
tag der ersten Rente auf Antrag eine einmalige Kapitalab-
findung in Höhe des vorhandenen Guthabens, wenn die 
versicherte Person diesen Termin erlebt. Eine Ausübung 
des Kapitalwahlrechts (= Antrag auf Kapitalabfindung) ist 
bis spätestens einen Monat vor dem Beginn der Renten-
zahlung möglich. Bei einer vollständigen Kapitalabfin-
dung zum Beginn der Rentenzahlung erlischt die Versi-
cherung. Die Kapitalabfindung im Zusammenhang mit 
vorgezogenen Renten ist in § 3 Abs. 4 beschrieben. 

(16) Unter Beachtung der in Absatz 15 genannten Fristen und 
sonstigen Voraussetzungen können Sie auch beantra-
gen, dass zum Beginn der Rentenzahlung nur bis zu 30 % 
des vorhandenen Guthabens als Kapitalabfindung er-
bracht und aus dem restlichen Guthaben eine Rente ge-
bildet wird.  

(17) Wir sind berechtigt, eine Rente, die unterhalb der entspre-
chenden Grenze von § 3 Abs. 2 des Gesetzes zur Ver-
besserung der betrieblichen Altersversorgung (Betriebs-
rentengesetz – BetrAVG) liegt, abzufinden. Mit der Kapi-
talabfindung erlischt die Versicherung. 

 

§ 2 Wie erfolgt die Überschussbeteiligung? 
  

(1) Worauf basiert die Überschussbeteiligung? 

 a) Soweit es sich beim Anlagevermögen um Fondsguthaben 
handelt, ist für den Ertrag des Versicherungsvertrages vor 
Rentenbeginn die Entwicklung der Sondervermögen (An-
lagestock / Anlagestöcke) entscheidend, an der Sie un-
mittelbar beteiligt sind (siehe § 1 Abs. 1). Darüber hinaus 
beteiligen wir Sie und die anderen Versicherungsnehmer 
gemäß § 153 des Versicherungsvertragsgesetzes (VVG) 
in der jeweils geltenden Fassung an den Überschüssen 
und an den Bewertungsreserven (Überschussbeteili-
gung). Auf Fondsguthaben fallen keine Bewertungsreser-
ven an. 

 b) Die Überschüsse und die Bewertungsreserven ermitteln 
wir nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches und 
stellen sie jährlich im Rahmen unseres Jahresabschlus-
ses fest. Die zu diesem Zeitpunkt vorhandenen Bewer-
tungsreserven weisen wir dabei im Anhang des Ge-
schäftsberichtes aus. Der Jahresabschluss wird von ei-
nem unabhängigen Wirtschaftsprüfer geprüft und ist un-
serer Aufsichtsbehörde einzureichen. Nachfolgend erläu-
tern wir Ihnen, 
 wie wir die Überschussbeteiligung für die Versiche-

rungsnehmer in ihrer Gesamtheit ermitteln (Absatz 2), 
 wie die Überschussbeteiligung Ihres konkreten Ver-

trags erfolgt (Absatz 3), 
 wie die Überschussanteile vor Beginn einer Renten-

zahlung ermittelt und verwendet werden (Absatz 4 
bzw. 5), 

 wie die Überschussanteile nach Beginn einer Renten-
zahlung ermittelt und verwendet werden (Absatz 6), 

 wann eine Beteiligung an den Bewertungsreserven 
fällig werden kann (Absatz 7), 

 warum wir die Höhe der Überschussbeteiligung nicht 
garantieren können (Absatz 8). 

(2) Wie ermitteln wir die Überschussbeteiligung für die 
Versicherungsnehmer in ihrer Gesamtheit? 

Dazu erklären wir Ihnen 
 aus welchen Quellen die Überschüsse stammen (a), 
 wie wir mit diesen Überschüssen verfahren (b) und 
 wie Bewertungsreserven entstehen und wie wir diese 

zuordnen (c). 
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Ansprüche auf eine bestimmte Höhe der Beteiligung Ihres 
Vertrages an den Überschüssen und den Bewertungsre-
serven ergeben sich hieraus noch nicht. 

 a) Überschüsse können aus drei verschiedenen Quellen 
entstehen: 
 den Kapitalerträgen (aa), 
 dem Risikoergebnis (bb) und 
 dem übrigen Ergebnis (cc). 

Wir beteiligen unsere Versicherungsnehmer in ihrer Ge-
samtheit an diesen Überschüssen; dabei beachten wir die 
Verordnung über die Mindestbeitragsrückerstattung in 
der Lebensversicherung (Mindestzuführungsverordnung) 
in der jeweils geltenden Fassung. 

(aa) Kapitalerträge 
 Sofern Deckungskapital in unserem sonstigen Siche-

rungsvermögen angelegt wird (Sicherungskapital, Kos-
tenrückstellung) sowie nach dem Rentenbeginn stammen 
die Überschüsse zu einem Teil aus den Erträgen der Ka-
pitalanlagen des sonstigen Sicherungsvermögens. Von 
den Nettoerträgen der nach der Mindestzuführungsver-
ordnung maßgeblichen Kapitalanlagen erhalten die Ver-
sicherungsnehmer in ihrer Gesamtheit mindestens den 
dort genannten Anteil. In der derzeitigen Fassung der 
Mindestzuführungsverordnung ist grundsätzlich vorge-
schrieben, dass den Versicherungsnehmern in ihrer Ge-
samtheit mindestens 90 % der Nettoerträge zugutekom-
men. Aus dem Betrag, der den Versicherungsnehmern in 
ihrer Gesamtheit zugutekommt, werden zunächst die Be-
träge finanziert, die für die garantierten Leistungen benö-
tigt werden. Den restlichen Teil des Betrags, der den Ver-
sicherungsnehmern in ihrer Gesamtheit zugutekommt, 
verwenden wir für die Überschussbeteiligung der einzel-
nen Versicherungen. Das Fondsguthaben ist nicht in un-
serem sonstigen Sicherungsvermögen angelegt, sondern 
in einem Sondervermögen, den Anlagestöcken (siehe 
§ 1 Abs. 1). Deshalb entfallen auf das Fondsguthaben 
keine Überschüsse aus den Erträgen unserer Kapitalan-
lagen. Mit Rentenzahlungsbeginn wird das für die Ren-
tenzahlung benötigte Guthaben den vorhandenen Anla-
gestöcken entnommen und der Wert in unserem sonsti-
gen Sicherungsvermögen angelegt. 

(bb) Risikoergebnis 

 Weitere Überschüsse entstehen insbesondere, wenn die 
tatsächliche Lebensdauer der versicherten Personen kür-
zer ist als die bei der Tarifkalkulation zugrunde gelegte. In 
diesem Fall müssen wir weniger Renten als ursprünglich 
angenommen zahlen und können daher die Versiche-
rungsnehmer während des Rentenbezugs an dem entste-
henden Risikoergebnis beteiligen. An diesen Überschüs-
sen werden die Versicherungsnehmer nach der derzeiti-
gen Fassung der Mindestzuführungsverordnung grund-
sätzlich zu mindestens 90 % beteiligt. 

(cc) Übriges Ergebnis 

 Am übrigen Ergebnis werden die Versicherungsnehmer 
nach der derzeitigen Fassung der Mindestzuführungsver-
ordnung grundsätzlich zu mindestens 50 % beteiligt. 
Überschüsse aus dem übrigen Ergebnis können bei-
spielsweise entstehen, wenn 
 die Kosten niedriger sind als bei der Tarifkalkulation 

angenommen, 
 wir andere Einnahmen als aus dem Versicherungsge-

schäft haben, z. B. Erträge aus Dienstleistungen, die 
wir für andere Unternehmen erbringen. 

 b) Die auf die Versicherungsnehmer entfallenden Über-
schüsse führen wir der Rückstellung für Beitragsrücker-
stattung (RfB) zu oder schreiben sie unmittelbar den 

 
**) Eine Deckungsrückstellung müssen wir bilden, um zu jedem 

Zeitpunkt den Versicherungsschutz gewährleisten zu können. 

überschussberechtigten Versicherungsverträgen gut (Di-
rektgutschrift). Die RfB dient dazu, Schwankungen der 
Überschüsse auszugleichen. Sie darf grundsätzlich nur 
für die Überschussbeteiligung der Versicherungsnehmer 
verwendet werden. Nur in Ausnahmefällen und mit Zu-
stimmung der Aufsichtsbehörde können wir hiervon nach 
§ 140 Abs. 1 des Versicherungsaufsichtsgesetzes (VAG) 
abweichen. Dies dürfen wir, soweit die RfB nicht auf be-
reits festgelegte Überschussanteile entfällt. Nach der der-
zeitigen Fassung des § 140 Abs. 1 VAG können wir im In-
teresse der Versicherungsnehmer die RfB heranziehen, 
um 
 einen drohenden Notstand abzuwehren, 
 unvorhersehbare Verluste aus den überschussbe-

rechtigten Verträgen auszugleichen, die auf allge-
meine Änderungen der Verhältnisse zurückzuführen 
sind, oder 

 die Deckungsrückstellung**) zu erhöhen, wenn die 
Rechnungsgrundlagen aufgrund einer unvorherseh-
baren und nicht nur vorübergehenden Änderung der 
Verhältnisse angepasst werden müssen. 

 Wenn wir die RfB zum Verlustausgleich oder zur Erhö-
hung der Deckungsrückstellung heranziehen, belasten 
wir die Versichertenbestände verursachungsorientiert. 

 c) Bewertungsreserven entstehen, wenn der Marktwert der 
Kapitalanlagen über dem Wert liegt, mit dem die Kapital-
anlagen in der Bilanz gemäß Handelsgesetzbuch (HGB) 
auszuweisen wären. Bei der vorliegenden Versicherung 
entstehen Bewertungsreserven vor Beginn der Renten-
zahlung höchstens, soweit und solange wir nach dem in 
§ 1 Abs. 1 genannten versicherungsmathematischen 
Verfahren zur Sicherstellung des garantierten Verren-
tungskapitals (siehe § 1 Abs. 6) Teile des gebildeten Ka-
pitals in unserem sonstigen Sicherungsvermögen anle-
gen (Sicherungskapital) oder eine Kostenrückstellung bil-
den. Soweit Bewertungsreserven, die nach gesetzlichen 
und aufsichtsrechtlichen Vorschriften für die Beteiligung 
der Verträge zu berücksichtigen sind, entstehen, ermitteln 
wir diese monatlich neu und ordnen sie den Verträgen 
nach einem verursachungsorientierten Verfahren (Ab-
satz 7) anteilig rechnerisch zu. 

(3) Wie erfolgt die Überschussbeteiligung Ihres Versi-
cherungsvertrages? 

Wir haben gleichartige Versicherungen (z. B. Rentenver-
sicherungen, Risikoversicherungen) zu Bestandsgruppen 
zusammengefasst. Innerhalb der Bestandsgruppen bil-
den wir Gewinnverbände, um die Unterschiede bei den 
versicherten Risiken zu berücksichtigen. Die Über-
schüsse verteilen wir auf die einzelnen Bestandsgruppen 
bzw. Gewinnverbände nach einem verursachungsorien-
tierten Verfahren, und zwar in dem Maß, wie die Be-
standsgruppen bzw. Gewinnverbände zur Entstehung 
von Überschüssen beigetragen haben. Hat ein Gewinn-
verband nicht zur Entstehung von Überschüssen beige-
tragen, bekommt er keine Überschüsse zugewiesen. Ihr 
Versicherungsvertrag erhält Anteile an den Überschüs-
sen desjenigen Gewinnverbandes, der in Ihrem Versiche-
rungsschein genannt ist. Die Mittel für die Überschussan-
teile werden bei der Direktgutschrift zu Lasten des Ergeb-
nisses des Geschäftsjahres finanziert, ansonsten der 
Rückstellung für Beitragsrückerstattung entnommen. Die 
Höhe der Überschussanteilsätze legen wir jedes Jahr 
fest. Wir veröffentlichen die Überschussanteilsätze in un-
serem Geschäftsbericht, den Sie bei uns anfordern kön-
nen. Sie finden ihn auch auf unserer Internetseite: 
www.generali.de. 

(4) Wie werden die Überschussanteile vor Beginn der 
Rentenzahlung ermittelt? 

 a) Vor Beginn der Rentenzahlung erhalten Sie für das Si-
cherungskapital und die Kostenrückstellung – soweit 
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diese in Ihrem Vertrag vorhanden sind – als Überschuss-
beteiligung monatliche Zins-Überschussanteile. Die Zins-
Überschussanteile teilen wir zum Ende eines jeden Ver-
sicherungsmonats, bei Versicherungen mit einer Bei-
tragszahlungsdauer ab 20 Jahren erstmals zum Ende 
des 13. Versicherungsmonats, zu. Der Zins-Überschuss-
anteil wird im Verhältnis zum überschussberechtigten 
Guthaben bemessen. Als überschussberechtigtes Gutha-
ben gilt grundsätzlich das zum Monatsbeginn vorhandene 
Sicherungskapital und die Kostenrückstellung.  

 b) Auf das Fondsguthaben erhalten Sie als Überschussbe-
teiligung monatliche Kosten-Überschussanteile. Die Kos-
ten-Überschussanteile teilen wir zum Ende eines jeden 
Versicherungsmonats, bei Versicherungen mit einer Bei-
tragszahlungsdauer ab 20 Jahren erstmals zum Ende 
des 13. Versicherungsmonats, zu. Der Kosten-Über-
schussanteil wird im Verhältnis zu dem zum Zuteilungs-
zeitpunkt vorhandenen Fondsguthaben bemessen.  

 c) Zusätzlich erhalten Sie bei beitragspflichtigen Versiche-
rungen beitragsbezogene Kosten-Überschussanteile. Die 
beitragsbezogenen Kosten-Überschussanteile teilen wir 
zum Ende einer jeden Versicherungsperiode, bei Versi-
cherungen mit einer Beitragszahlungsdauer ab 20 Jahren 
erstmals im zweiten Versicherungsjahr, zu. Der Kosten-
Überschussanteil wird im Verhältnis zum Beitrag (ohne 
den Beitrag für eine evtl. eingeschlossene Zusatzversi-
cherung) bemessen. 

(5) Wie werden die Überschussanteile vor Beginn der 
Rentenzahlung verwendet? 

 a) Die auf das Sicherungskapital und die Kostenrückstellung 
entfallenden Überschussanteile gemäß Absatz 4a, die 
Überschussanteile gemäß Absatz 4b sowie die auf das 
fondsgebundene Guthaben mit anteiliger Kapitalsiche-
rung entfallenden Überschussanteile gemäß Absatz 4c 
sammeln wir nicht separat an, sondern teilen diese im 
Rahmen des versicherungsmathematischen Verfahrens 
zur Sicherstellung des garantierten Verrentungskapitals 
(siehe § 1 Abs. 1 und 6) auf fondsgebundenes Guthaben 
und – falls erforderlich – Sicherungskapital auf. Somit nut-
zen wir diese Überschussanteile mit zur Sicherstellung 
des garantierten Verrentungskapitals, um ein möglichst 
hohes Anlagevolumen im fondsgebundenen Guthaben zu 
ermöglichen. Bei sehr schlechter Wertentwicklung der zu-
grunde liegenden Anteileinheiten ist jedoch nicht ausge-
schlossen, dass über das garantierte Verrentungskapital 
hinaus keine zusätzlichen Leistungen gewährt werden 
können. Den dabei auf das fondsgebundene Guthaben 
entfallenden Teil rechnen wir entsprechend der für das 
Anlagesplitting vereinbarten prozentualen Aufteilung 
(siehe § 16 Abs. 1) in Anteileinheiten des bzw. der zuge-
hörigen Anlagestöcke um, wobei wir die am Stichtag des 
Monats festgestellten Werte der Anteileinheiten zugrunde 
legen (siehe § 1 Abs. 2). Bei der Umrechnung wird kein 
Ausgabeaufschlag berechnet. Der Überschussanteil un-
mittelbar vor Beginn der Rentenzahlung wird direkt ver-
rentet und nicht mehr in Anteileinheiten und ggf. Siche-
rungskapital umgerechnet. 

 b) Zum vereinbarten Rentenbeginn verwenden wir die letzte 
laufende Überschusszuteilung und den ggf. auf Ihren Ver-
trag entfallenden Anteil an den Bewertungsreserven ge-
mäß Absatz 7 zur Bildung einer festen Rentenerhöhung. 
Diese Rentenerhöhung erreicht mindestens 85 % des Be-
trages, der sich ergibt, wenn wir bei ihrer Ermittlung die 
gleichen Annahmen über die künftige Lebenserwartung 
wie bei Vertragsbeginn zugrunde legen. Liefern die An-
nahmen zur künftigen Lebenserwartung, die wir bei Be-
ginn der Rentenzahlung für neu abzuschließende Ren-
tenversicherungen zugrunde legen, eine größere Renten-
erhöhung, so gilt für Ihren Vertrag diese größere Renten-
erhöhung.  

(6) Wie werden die Überschussanteile nach Beginn der 
Rentenzahlung ermittelt und verwendet? 

 a) Nach Beginn der Rentenzahlung erhalten Sie jährliche 
Zins- und Risiko-Überschussanteile jeweils unmittelbar 
vor dem Jahrestag des Beginns der Rentenzahlung. Die 
Überschussanteile werden im Verhältnis des jeweiligen 
Deckungskapitals zum Zuteilungszeitpunkt bemessen. 

 b) Diese Überschussanteile werden allein zur Bildung von 
jährlichen Rentenerhöhungen verwendet. Diese entspre-
chen dem zugrunde liegenden Tarif und beginnen jeweils 
bei Zuteilung der Überschussanteile. Die jeweiligen Ren-
tenerhöhungen sind ab ihrem Beginn der Höhe nach ga-
rantiert. Neu hinzukommende Rentenerhöhungen führen 
somit grundsätzlich zu einer jährlich steigenden Gesam-
trente. Die jeweilige Garantiezeit der einzelnen Rentener-
höhungen stimmt mit der verbleibenden Garantiezeit der 
Rente überein. Bei der Berechnung der Rentenerhöhun-
gen werden wir die entsprechenden Annahmen über die 
künftige Lebenserwartung zugrunde legen, die wir zum 
Zeitpunkt der jeweiligen Rentenerhöhung bei neu abzu-
schließenden Rentenversicherungen ansetzen. 

(7) Wann kann eine Beteiligung an den Bewertungsre-
serven fällig werden? 

Bei Beginn der Rentenzahlung oder ihrer Kapitalabfin-
dung, bei vorherigem Tod der versicherten Person sowie 
bei einer Kündigung mit vollständiger Auszahlung des 
Auszahlungsbetrags (§ 20 Abs. 2) bzw. im Falle eines Ar-
beitgeberwechsels zur Übertragung des gebildeten Kapi-
tals auf einen Vertrag des neuen Arbeitgebers gilt Folgen-
des: Wir teilen Ihrem Vertrag dann den für diesen Zeit-
punkt zugeordneten Anteil an den Bewertungsreserven 
gemäß der jeweils geltenden gesetzlichen Regelung zu; 
derzeit sieht § 153 Absatz 3 VVG eine Beteiligung in 
Höhe der Hälfte der zugeordneten Bewertungsreserven 
vor. Der auf Ihren Versicherungsvertrag entfallende Teil-
betrag wird zur Bildung einer festen Rentenerhöhung ver-
wendet (Absatz 6 b)). Eine Beteiligung an den Bewer-
tungsreserven wird aber nur fällig, sofern Teile des Anla-
gevermögens in unserem sonstigen Sicherungsvermö-
gen vorhanden sind oder waren. Voraussetzung ist fer-
ner, dass sich für unsere Kapitalanlagen am maßgeben-
den Stichtag nach Berücksichtigung der aufsichtsrechtli-
chen Regelungen zur Kapitalausstattung unseres Unter-
nehmens positive Bewertungsreserven ergeben; der 
maßgebende Stichtag ist in unserem Geschäftsbericht 
genannt. Während des Rentenbezugs wird unter den glei-
chen Voraussetzungen am Ende eines jeden Versiche-
rungsjahres eine Beteiligung an den Bewertungsreserven 
fällig. Den auf Ihren Versicherungsvertrag entfallenden 
Teilbetrag verwenden wir zur Bildung einer zusätzlichen 
Rentenerhöhung gemäß Absatz 6 b). Aufgrund aufsichts-
rechtlicher Regelungen kann die Beteiligung an den Be-
wertungsreserven ganz oder teilweise entfallen. Der Vor-
stand unseres Unternehmens kann vor Beginn der Ren-
tenzahlung für jeden Vertrag einen Mindestwert für die 
Beteiligung an den Bewertungsreserven bestimmen. Die-
ser Mindestwert wird auf den nach dem vorstehenden 
Verfahren für Ihren Versicherungsvertrag ermittelten An-
teil an den Bewertungsreserven angerechnet. 

(8) Warum können wir die Höhe der Überschussbeteili-
gung nicht garantieren? 

Die Höhe der Überschussbeteiligung hängt von vielen 
Einflüssen ab, die nicht vorhersehbar und von uns nur be-
grenzt beeinflussbar sind. Wesentliche Einflussfaktoren 
vor Rentenbeginn sind die Entwicklung der Kosten und – 
soweit Sicherungskapital vorhanden ist – die Erträge aus 
den sonstigen Kapitalanlagen. Nach Rentenbeginn treten 
die Erträge aus der Entwicklung der versicherten Risiken 
hinzu. Die Höhe der künftigen Überschussbeteiligung 
kann also nicht garantiert werden. Sie kann auch null 
Euro betragen. Über die Entwicklung Ihrer Überschuss-
beteiligung werden wir Sie und den versicherten Arbeit-
nehmer jährlich unterrichten. Sie sind verpflichtet, eine 
entsprechende von uns erstellte und für den 
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Arbeitnehmer bestimmte Information diesem, solange er 
sich in einem Arbeitsverhältnis mit Ihnen befindet, zukom-
men zu lassen, sofern wir sie ihm nicht direkt zustellen. 

 

§ 3 Können Sie den Rentenbeginn vorverlegen (Abruf-
phase)? 

  

(1) Sie können verlangen, dass der Zahlungsbeginn der 
Rente unter Herabsetzung der vereinbarten garantierten 
Mindestrente (siehe § 1 Abs. 6) auf einen Monatsersten 
innerhalb der so genannten Abrufphase Ihrer Versiche-
rung vorverlegt wird. Die Abrufphase beginnt grundsätz-
lich an dem Monatsersten, an dem bzw. nach dem die 
versicherte Person das 61. Lebensjahr vollendet hat. Bei 
Verträgen, die auf vor 2012 erteilten Versorgungszusa-
gen beruhen, tritt an die Stelle des 61. Lebensjahres das 
59. Lebensjahr. Die Abrufphase beginnt jedoch bereits 
vorher zu dem Zeitpunkt, ab dem die versicherte Person 
Versorgungsleistungen erhält, die bei besonderen Be-
rufsgruppen laut Gesetz, Tarifvertrag oder Betriebsver-
einbarung üblich sind. Die Abrufphase beginnt allerdings 
frühestens nach Ablauf von einem Jahr seit Versiche-
rungsbeginn.  

(2) Basis für die Ermittlung der vorverlegten Rente sind das 
erreichte Alter der versicherten Person und das zum vor-
verlegten Rentenbeginntermin gebildete Kapital. Dieses 
setzt sich zusammen aus dem Geldwert des fondsgebun-
denen Guthabens, dem ggf. vorhandenen Sicherungska-
pital der ggf. vorhandenen Kostenrückstellung und dem 
Anteil an den Bewertungsreserven (§ 2 Abs. 7). Hieraus 
wird eine Rente ermittelt, die ab dann garantiert ist. Der 
aus dem Guthaben, das wir nicht für unser anfänglich ga-
rantiertes Verrentungskapital gemäß § 1 Abs. 1 und 6 be-
nötigen, ermittelte Rententeil erreicht mindestens 85 % 
des Betrages, der sich ergibt, wenn wir bei seiner Ermitt-
lung die gleichen Annahmen über die künftige Lebenser-
wartung wie bei Vertragsbeginn zugrunde legen. Liefern 
die Annahmen zur künftigen Lebenserwartung, die wir bei 
Beginn der Rentenzahlung für neu abzuschließende Ren-
tenversicherungen zugrunde legen, einen größeren Ren-
tenteil, so gilt dieser für Ihren Vertrag. Das zur Verrentung 
zur Verfügung stehende Kapital kann wahlweise insge-
samt oder teilweise verrentet werden (Absatz 4). Wird es 
nur teilweise verrentet, wird aus dem übrig bleibenden 
Teil später, spätestens jedoch zum ursprünglich verein-
barten Beginn der Rentenzahlung, eine weitere Rente ge-
bildet. Beträgt die vorverlegte oder verbleibende Rente 
monatlich weniger als 25 €, fassen wir drei Monatsrenten 
zu einer Auszahlung zusammen. 

(3) Bei einer Vorverlegung des Beginns der Rentenzahlung 
gemäß Absatz 1 wird gleichzeitig die weitere Beitrags-
zahlung eingestellt, sofern der Versicherungsvertrag zu 
dem Zeitpunkt noch beitragspflichtig ist. Ferner erlischt 
eine etwa eingeschlossene Zusatzversicherung. Ansprü-
che aus einer Berufsunfähigkeits-Zusatzversicherung, die 
auf bereits vor Vorverlegung des Rentenbeginns einge-
tretener Berufsunfähigkeit beruhen, bleiben hiervon un-
berührt.  

(4) Anstelle einer Rentenzahlung können Sie zum vorverleg-
ten Beginn der Rentenzahlung eine einmalige Kapitalab-
findung beantragen. Die Ausübung des Kapitalwahlrechts 
ist mit Frist von einem Monat für einen Zeitpunkt der Ab-
rufphase möglich. In diesem Fall wird das zum vorverleg-
ten Rentenbeginn vorhandene Guthaben ausgezahlt. Mit 
der Kapitalabfindung endet der Versicherungsvertrag. 
Darüber hinaus ist bei einer Vorverlegung des Rentenbe-
ginns auch eine Teilkapitalabfindung von bis zu 30 % des 
für die Bildung der Rente vorhandenen Kapitals gemäß 
Absatz 2 Satz 1 und 2 möglich. Nehmen Sie jedoch zum 
vorverlegten Beginn der Rentenzahlung die Rente gemäß 
Absatz 2 nur teilweise in Anspruch, ist später die Kapital-
abfindung der weiteren Rente nicht mehr möglich. 

(5) Eine laufende (Teil-)Rente kann nicht abgefunden wer-
den. 

 

§ 4 Unter welchen Voraussetzungen können Sie die 
Dauer bis zum Rentenbeginn verlängern? 

  

(1) Sie können spätestens einen Monat vor dem vereinbarten 
Rentenbeginn verlangen, dass die Dauer bis zum Ren-
tenbeginn Ihrer Versicherung einmalig, längstens jedoch 
bis zum Beginn des Monats, in dem die versicherte Per-
son ihr 70. Lebensjahr vollendet, verlängert wird (Verlän-
gerungsphase), sofern die versicherte Person den ur-
sprünglich vereinbarten Rentenbeginn erlebt. Hierbei ver-
längert sich die Beitragszahlungsdauer entsprechend. 
Eine evtl. eingeschlossene Zusatzversicherung ist von 
dieser Verlängerung allerdings ausgeschlossen. 

(2) Bei einer Verlängerung der Dauer bis zum Rentenbeginn 
berechnen wir die versicherten Leistungen auf Basis des 
zum ursprünglich vereinbarten Rentenbeginn gebildeten 
Deckungskapitals Ihres Versicherungsvertrags sowie der 
weiteren Beitragszahlung und dem für den neuen Ren-
tenbeginn maßgebenden Alter der versicherten Person 
nach anerkannten Regeln der Versicherungsmathematik 
neu. Hierbei werden wir die gleichen Annahmen über die 
künftige Lebenserwartung sowie den gleichen Rech-
nungszins wie bei Vertragsabschluss zugrunde legen. 
Die monatliche Aufteilung des Anlagevermögens nach 
dem in § 1 Abs. 1 beschriebenen versicherungsmathe-
matischen Verfahren erfolgt weiterhin so, dass zu jedem 
folgenden Monatsende das garantierte Verrentungskapi-
tal gemäß § 1 Abs. 1 und 6 gewährleistet ist. Stirbt die 
versicherte Person während der Verlängerungsphase, 
wird eine Todesfall-Leistung gemäß § 1 Abs. 12 fällig. 

(3) Innerhalb der Verlängerungsphase können Sie den Zah-
lungsbeginn der Rente jeweils frühestens zum nächsten 
Monatsersten beantragen. Die erste Rente wird spätes-
tens am Ende der Verlängerungsphase fällig, sofern die 
versicherte Person diesen Termin erlebt. Mit Beginn der 
Rentenzahlung endet die Beitragszahlung. 

(4) Auch während der Verlängerungsphase haben Sie das 
Recht, Ihre Versicherung entsprechend § 19 ruhen zu 
lassen. 

 

§ 5 Wann beginnt Ihr Versicherungsschutz? 
  

Ihr Versicherungsschutz beginnt, wenn Sie den Vertrag 
mit uns abgeschlossen haben. Jedoch besteht vor dem 
im Versicherungsschein angegebenen Versicherungsbe-
ginn kein Versicherungsschutz. Allerdings kann unsere 
Leistungspflicht entfallen, wenn Sie den Beitrag nicht 
rechtzeitig zahlen (siehe § 11 Abs. 2 und § 12). 

 

§ 6 Was bedeutet die vorvertragliche Anzeigepflicht, 
und welche Folgen hat ihre Verletzung? 

  

 Vorvertragliche Anzeigepflicht 

(1) Sie sind bis zur Abgabe Ihrer Vertragserklärung verpflich-
tet, alle Ihnen bekannten gefahrerheblichen Umstände, 
nach denen wir in Textform (z. B. Papierform oder E-Mail) 
gefragt haben, wahrheitsgemäß und vollständig anzuzei-
gen. Gefahrerheblich sind die Umstände, die für unsere 
Entscheidung, den Vertrag überhaupt oder mit dem ver-
einbarten Inhalt zu schließen, erheblich sind. Diese An-
zeigepflicht gilt auch für Fragen nach gefahrerheblichen 
Umständen, die wir Ihnen nach Ihrer Vertragserklärung, 
aber vor Vertragsannahme, in Textform stellen. 

(2) Neben Ihnen ist auch die versicherte Person für die wahr-
heitsgemäße und vollständige Beantwortung der Fragen 
verantwortlich. 

(3) Wenn die versicherte Person die Fragen nach gefahrer-
heblichen Umständen für Sie beantwortet und wenn die 
versicherte Person den gefahrerheblichen Umstand 
kennt oder arglistig handelt, werden Sie behandelt, als 
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hätten Sie selbst davon Kenntnis gehabt oder arglistig ge-
handelt. 

 Rechtsfolgen der Anzeigepflichtverletzung 

(4) Nachfolgend informieren wir Sie, unter welchen Voraus-
setzungen wir bei einer Verletzung der Anzeigepflicht 
 vom Vertrag zurücktreten, 
 den Vertrag kündigen, 
 den Vertrag ändern oder 
 den Vertrag wegen arglistiger Täuschung anfechten 

können. 

 Rücktritt 

(5) Wenn die vorvertragliche Anzeigepflicht verletzt wird, 
können wir vom Vertrag zurücktreten. Das Rücktrittsrecht 
besteht nicht, wenn weder eine vorsätzliche noch eine 
grob fahrlässige Anzeigepflichtverletzung vorliegt. Selbst 
wenn die Anzeigepflicht grob fahrlässig verletzt wird, ha-
ben wir trotzdem kein Rücktrittsrecht, falls wir den Vertrag 
– möglicherweise zu anderen Bedingungen (z. B. höherer 
Beitrag oder eingeschränkter Versicherungsschutz) – 
auch bei Kenntnis der nicht angezeigten gefahrerhebli-
chen Umstände geschlossen hätten. 

(6) Im Fall des Rücktritts haben Sie keinen Versicherungs-
schutz. Wenn wir nach Eintritt des Versicherungsfalles 
zurücktreten, bleibt unsere Leistungspflicht unter folgen-
der Voraussetzung trotzdem bestehen: Die Verletzung 
der Anzeigepflicht bezieht sich auf einen gefahrerhebli-
chen Umstand, der 
 weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versi-

cherungsfalles 
 noch für die Feststellung oder den Umfang unserer 

Leistungspflicht  
 ursächlich war. 

 Unsere Leistungspflicht entfällt jedoch auch im vorste-
hend genannten Fall, wenn die Anzeigepflicht arglistig 
verletzt worden ist. 

(7) Wenn der Vertrag durch Rücktritt aufgehoben wird, zah-
len wir den Rückkaufswert gemäß § 20 Abs. 3 bis 5; die 
Regelung des § 20 Abs. 3 Satz 2 bis 4 gilt nicht. Die 
Rückzahlung der Beiträge können Sie nicht verlangen. 

 Kündigung 

(8) Wenn unser Rücktrittsrecht ausgeschlossen ist, weil die 
Verletzung der Anzeigepflicht weder vorsätzlich noch 
grob fahrlässig erfolgt ist, können wir den Vertrag unter 
Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen. 

(9) Unser Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn wir 
den Vertrag – möglicherweise zu anderen Bedingungen 
(z. B. höherer Beitrag oder eingeschränkter Versiche-
rungsschutz) – auch bei Kenntnis der nicht angezeigten 
gefahrerheblichen Umstände geschlossen hätten. 

(10) Wenn wir den Vertrag kündigen, wandelt er sich nach 
Maßgabe des § 19 in einen beitragsfreien Vertrag um. 

 Vertragsänderung 

(11) Können wir nicht zurücktreten oder kündigen, weil wir den 
Vertrag – möglicherweise zu anderen Bedingungen (z. B. 
höherer Beitrag oder eingeschränkter Versicherungs-
schutz) – auch bei Kenntnis der nicht angezeigten gefahr-
erheblichen Umstände geschlossen hätten (Absatz 5 
Satz 3 und Absatz 9), werden die anderen Bedingungen 
auf unser Verlangen rückwirkend Vertragsbestandteil. 
Haben Sie die Anzeigepflichtverletzung nicht zu vertre-
ten, werden die anderen Bedingungen erst ab der laufen-
den Versicherungsperiode (siehe § 11 Abs. 2) Vertrags-
bestandteil. 

(12) Sie können den Vertrag innerhalb eines Monats, nach-
dem Sie unsere Mitteilung über die Vertragsänderung er-
halten haben, fristlos kündigen, wenn 
 wir im Rahmen einer Vertragsänderung den Beitrag 

um mehr als 10 % erhöhen oder 
 wir die Gefahrabsicherung für einen nicht angezeigten 

Umstand ausschließen. 

 Auf dieses Recht werden wir Sie in der Mitteilung über die 
Vertragsänderung hinweisen. 

 Voraussetzungen für die Ausübung unserer Rechte 

(13) Unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur 
Vertragsänderung stehen uns nur zu, wenn wir Sie durch 
gesonderte Mitteilung in Textform (z. B. Papierform oder 
E-Mail) auf die Folgen einer Anzeigepflichtverletzung hin-
gewiesen haben. 

(14) Wir haben kein Recht zum Rücktritt, zur Kündigung oder 
zur Vertragsänderung, wenn wir den nicht angezeigten 
Umstand oder die Unrichtigkeit der Anzeige kannten. Fer-
ner verzichten wir auf unser Rücktritts-, Kündigungs- und 
Vertragsänderungsrecht, wenn uns nachgewiesen wird, 
dass die falschen oder unvollständigen Angaben nicht 
schuldhaft gemacht worden sind. Dies gilt insbesondere 
auch dann, wenn uns bei Schließung des Vertrages ein 
für die Übernahme der Gefahr erheblicher Umstand nicht 
angezeigt worden ist, weil er Ihnen und der versicherten 
Person nicht bekannt war. In diesen Fällen wird der Ver-
trag unverändert fortgeführt. 

(15) Wir können unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung 
oder zur Vertragsänderung nur innerhalb eines Monats 
geltend machen. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu 
dem wir von der Verletzung der Anzeigepflicht, die das 
von uns geltend gemachte Recht begründet, Kenntnis er-
langen. Bei Ausübung unserer Rechte müssen wir die 
Umstände angeben, auf die wir unsere Erklärung stützen. 
Zur Begründung können wir nachträglich weitere Um-
stände angeben, wenn für diese die Frist nach Satz 1 
nicht verstrichen ist. 

(16) Nach Ablauf von fünf Jahren seit Vertragsschluss erlö-
schen unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder 
zur Vertragsänderung. Ist der Versicherungsfall vor Ab-
lauf dieser Frist eingetreten, können wir die Rechte auch 
nach Ablauf der Frist geltend machen. Ist die Anzeige-
pflicht vorsätzlich oder arglistig verletzt worden, beträgt 
die Frist zehn Jahre. 

 Anfechtung 

(17) Wir können den Vertrag auch anfechten, falls unsere Ent-
scheidung zur Annahme des Vertrags durch unrichtige 
oder unvollständige Angaben bewusst und gewollt beein-
flusst worden ist. Handelt es sich um Angaben der versi-
cherten Person, können wir Ihnen gegenüber die Anfech-
tung erklären, auch wenn Sie von der Verletzung der vor-
vertraglichen Anzeigepflicht keine Kenntnis hatten. Ab-
satz 7 gilt entsprechend. 

 Leistungserweiterung/Wiederherstellung der Versi-
cherung 

(18) Die Absätze 1 bis 17 gelten entsprechend, wenn der Ver-
sicherungsschutz nachträglich erweitert oder wiederher-
gestellt wird und deshalb eine erneute Risikoprüfung vor-
genommen wird. Eine erneute Risikoprüfung erfolgt an-
hand Ihrer Antworten auf unsere insoweit (z. B. bei einer 
Vertragsänderung) erneut gestellten Fragen in Textform.  

Eine Risikoprüfung umfasst neben der Beurteilung des 
Risikos, das in dem von der versicherten Person ausge-
übten Beruf und eventueller von ihr ausgeübten Hobbys 
(auch Sportarten) liegt, auch eine Gesundheitsprüfung. 
Darüber hinaus berücksichtigen wir bei der Risikoprüfung 
das Alter und das Erwerbseinkommen der versicherten 
Person.  
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Im Rahmen einer Gesundheitsprüfung beurteilen wir 
das Risiko, das die versicherte Person im Hinblick auf ih-
ren Gesundheitszustand, ihr Gewicht und ihr Rauchver-
halten darstellt.  

 Die Fristen nach Absatz 16 beginnen mit der Änderung 
oder Wiederherstellung des Vertrags bezüglich des geän-
derten oder wiederhergestellten Teils neu. 

 Erklärungsempfänger 

(19) Unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung, zur Ver-
tragsänderung sowie zur Anfechtung üben wir durch eine 
schriftliche Erklärung aus, die wir Ihnen gegenüber abge-
ben. 

 

§ 7 Was ist zu beachten, wenn eine Leistung verlangt 
wird? 

  

(1) Wird eine Leistung aus dem Vertrag beansprucht, können 
wir verlangen, dass uns der Versicherungsschein und ein 
Zeugnisüber den Tag der Geburt der versicherten Person 
sowie die Auskunft nach § 23 vorgelegt werden. 

(2) Vor jeder Rentenzahlung oder Kapitalabfindung können 
wir auf unsere Kosten eine amtliche Bescheinigung dar-
über verlangen, dass die versicherte Person noch lebt. 

(3) Der Tod der versicherten Person muss uns unverzüglich 
(d. h. ohne schuldhaftes Zögern) mitgeteilt werden. Au-
ßerdem muss uns eine amtliche Sterbeurkunde mit An-
gabe von Alter und Geburtsort vorgelegt werden.  

(4) Unsere Leistungen werden fällig, nachdem wir die Erhe-
bungen abgeschlossen haben, die zur Feststellung des 
Versicherungsfalls und des Umfangs unserer Leistungs-
pflicht notwendig sind. Wenn eine der in den Absätzen 1 
bis 4 genannten Pflichten nicht erfüllt wird, kann dies zur 
Folge haben, dass wir nicht feststellen können, ob oder in 
welchem Umfang wir leistungspflichtig sind. Eine solche 
Pflichtverletzung kann somit dazu führen, dass unsere 
Leistung nicht fällig wird. 

(5) Bei Überweisung von Leistungen in Länder außerhalb 
des Europäischen Wirtschaftsraumes trägt die empfangs-
berechtigte Person die damit verbundene Gefahr. Bei 
Leistungen in Wertpapieren hat uns der Empfangsbe-
rechtigte ein Depot mitzuteilen, auf das wir die Anteile 
übertragen können. Bei einer Übertragung von Wertpa-
pieren in Länder außerhalb des Europäischen Wirt-
schaftsraumes trägt die empfangsberechtigte Person die 
damit verbundene Gefahr. 

 

§ 8 Wer erhält die Leistung? 
  

(1) Die versicherte Person ist grundsätzlich auf alle Versiche-
rungsleistungen sowohl für den Erlebens- als auch für den 
Todesfall unwiderruflich bezugsberechtigt. Soweit die Leis-
tungen allerdings auf arbeitgeberfinanzierten Beiträgen be-
ruhen, können Sie verfügen, dass die versicherte Person 
erst mit Erreichen der gesetzlichen Unverfallbarkeit einen 
Rechtsanspruch auf diesen Teil der Versicherungsleistun-
gen erhält. Ggf. können Sie das Bezugsrecht der versicher-
ten Person auf die arbeitgeberfinanzierten Leistungen vor 
Erreichen der gesetzlichen Unverfallbarkeit widerrufen, je-
doch nur dann, wenn das Arbeitsverhältnis vor Eintritt des 
Versorgungsfalls endet. 

(2) Bei Tod der versicherten Person erbringen wir eine  
eventuelle Todesfall-Leistung an den bzw. die versor-
gungsberechtigten Hinterbliebenen. Existiert keine dieser 
Personen, so zahlen wir eine eventuelle Sterbegeldleis-
tung bis maximal zur Höhe der gewöhnlichen Beerdi-
gungskosten (§ 1 Abs. 14) an eine von Ihnen vorher in 
Textform (z. B. Papierform oder E-Mail) benannte Per-
son. Liegt uns eine derartige Erklärung nicht vor, kann 
diese Sterbegeldleistung an nicht steuerlich waisenren-
tenberechtigte Kinder des versicherten Arbeitnehmers 

oder diesen nicht gleichgestellte Kinder, an dessen Eltern 
oder diejenige Person erbracht werden, welche die Kos-
ten der Bestattung getragen hat und uns dies geeignet 
nachweist. 

 

§ 9 Welche Bedeutung hat der Versicherungsschein? 
  

(1) Wir übermitteln Ihnen den Versicherungsschein in Papier-
form. Damit liegt dann eine Urkunde vor. 

(2) Den Inhaber der Urkunde können wir als berechtigt anse-
hen, über die Rechte aus dem Vertrag zu verfügen, ins-
besondere Leistungen in Empfang zu nehmen. Wir kön-
nen aber verlangen, dass uns der Inhaber der Urkunde 
seine Berechtigung nachweist. 

 

§ 10 Zu welchen Anlässen können Sie die Leistungen Ih-
rer Rentenversicherung ohne Gesundheitsprüfung 
anpassen? 

  

 Anpassungsgarantie 

(1) Sofern nach Vertragsabschluss eines der nachfolgend 
beschriebenen Ereignisse vor Beginn der Rentenzahlung 
für die versicherte Person eintritt, haben Sie, allerdings 
nur vor dem Rentenbeginn, das Recht, die bei Vertrags-
abschluss vereinbarte Höhe der Versicherungsleistung 
des vorliegenden Vertrags ohne erneute Gesundheitsprü-
fung (siehe § 6 Abs. 18) gegen entsprechende Beitrags-
zahlung mit der Leistung aus einem zusätzlichen Versi-
cherungsvertrag zur finanziellen Absicherung des durch 
die Hauptversicherung oder eine evtl. eingeschlossene 
Zusatzversicherung versicherten Risikos zu ergänzen 
(Anpassungsgarantie: 
 Erreichen der Volljährigkeit  
 Abschluss der Berufsausbildung (einschließlich abge-

legtem Hochschulexamen)  
 Abschluss einer Meisterprüfung oder einer beruflichen 

Weiterqualifikation zum Fachwirt IHK, zum Betriebs-
wirt IHK, zum Technischen Betriebswirt IHK, zum 
Staatlich geprüften Techniker oder zum Staatlich ge-
prüften Betriebswirt  

 Gehaltssteigerung um mindestens 10 % gegenüber 
dem Vorjahr  

 erstmaliges Überschreiten der jährlichen Beitragsbe-
messungsgrenze in der gesetzlichen Rentenversi-
cherung.  

 Heirat  
 Ehescheidung oder Aufhebung einer Lebenspartner-

schaft nach dem Gesetz über die Eingetragene Le-
benspartnerschaft 

 Tod des Ehegatten oder eingetragenen Lebenspart-
ners  

 Geburt eines Kindes  
 Adoption eines Kindes  
 Baubeginn oder Kauf einer Wohnimmobilie durch die 

versicherte Person oder ihren Ehegatten bzw. einge-
tragenen Lebenspartner 

 Abschluss einer akademischen Weiterqualifikation 
(zum Beispiel Facharztausbildung, Master, Staats-
examen); dies gilt für Akademiker, die eine berufliche 
Tätigkeit ausüben, die ihrer Ausbildung entspricht. 

 Das Erhöhungsrecht steht Ihnen innerhalb von zwölf Mo-
naten ab dem jeweiligen Zeitpunkt zu.  

 Gleichzeitig eintretende Ereignisse zählen jeweils sepa-
rat. Hierbei gibt es folgende Ausnahme: Eine Gehaltsstei-
gerung einerseits und das erstmalige Überschreiten der 
Beitragsbemessungsgrenze in der gesetzlichen Renten-
versicherung andererseits gilt nur als ein Ereignis. Das 
Vorliegen eines Ereignisses müssen Sie uns durch einen 
geeigneten Nachweis belegen. 
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 Falls vor Vertragsabschluss keine Gesundheitsprüfung 
(siehe § 6 Abs. 18) für die versicherte Person durchge-
führt wurde, haben Sie dieses Anpassungsrecht erstmals 
für ein Ereignis, das nach Ablauf einer Wartefrist von fünf 
Jahren nach dem Versicherungsbeginn eintritt. 

 Dieses Recht steht sinngemäß auch der versicherten Per-
son zu, falls sie vor Beginn der Rentenzahlung aus dem 
Arbeitsverhältnis ausscheidet und die Versicherung als 
neuer Versicherungsnehmer fortführt. In diesem Fall be-
steht die Anpassungsgarantie auch dann, wenn folgen-
des Ereignis für die versicherte Person eintritt: 
 Aufnahme einer selbstständigen hauptberuflichen Tä-

tigkeit 
 Reduzierung oder Wegfall einer betrieblichen Alters-

versorgung zugunsten der versicherten Person 
 erstmalige Befreiung als selbständiger Handwerker 

von der Versicherungspflicht in der gesetzlichen Ren-
tenversicherung, sofern die versicherte Person diese 
Befreiungsmöglichkeit spätestens mit Ausübung der 
Anpassungsgarantie tatsächlich nutzt 

 erstmaliger Wegfall der Pflichtmitgliedschaft in einem 
Versorgungswerk. Voraussetzung hierfür ist, dass die 
versicherte Person diese Befreiung tatsächlich spä-
testens mit Ausübung der Anpassungsgarantie nutzt.    

(2) Unabhängig von den oben beschriebenen Ereignissen 
haben Sie bzw. die versicherte Person alle fünf Jahre ab 
dem Versicherungsbeginn des vorliegenden Vertrags im 
Rahmen der Anpassungsgarantie das Recht, zum jewei-
ligen Versicherungsjahreswechsel die bei Vertragsab-
schluss vereinbarten Versicherungsleistungen ohne er-
neute Gesundheitsprüfung (siehe § 6 Abs. 18) gegen ent-
sprechende Beitragszahlung im Rahmen eines zusätzli-
chen Versicherungsvertrags zu erhöhen. 

Hierbei muss der entsprechende Wunsch bei uns vor dem 
oben genannten Versicherungsjahreswechsel eingegan-
gen sein. 

(3) Keine Anpassungsgarantie 

 Die Anpassungsgarantie nach Absatz 1 und 2 besteht 
nicht bzw. erlischt, wenn 
 die versicherte Person das 50. Lebensjahr vollendet 

hat oder 
 eine Versicherung gegen laufende Beitragszahlung 

vor dem vereinbarten Ablauf der Beitragszahlungs-
dauer beitragsfrei gestellt wird oder 

 aus diesem Vertrag oder anderen Verträgen bei unse-
rer Gesellschaft Leistungen wegen Pflegebedürftig-
keit, Invalidität, Berufs- oder Erwerbsunfähigkeit, einer 
schweren Krankheit oder Beeinträchtigung einer kör-
perlichen Fähigkeit der versicherten Person beantragt 
oder erbracht werden bzw. wurden. 

 Voraussetzung für eine Leistungsanpassung ist ferner, 
dass wir den betreffenden Tarif zum Zeitpunkt der Anpas-
sung für neu abzuschließende Verträge anbieten. 

(4) Gegenstand und Umfang der Leistungsanpassung 

 Die Umsetzung der Anpassungsgarantie erfolgt durch Ab-
schluss einer zusätzlichen Versicherung im Rahmen unse-
rer tariflichen Möglichkeiten. Hierbei handelt es sich um 
eine neue Versicherung mit eigenen Versicherungsbedin-
gungen nach Maßgabe eines zu diesem Zeitpunkt gelten-
den Tarifs. Die neue Versicherung wird für dieselbe versi-
cherte Person wie bei der ursprünglichen Versicherung ab-
geschlossen, wobei die Dauer bis zum Beginn der Renten-
zahlung bzw. Versicherungsdauer sowie die Beitragszah-
lungsdauer spätestens zu den entsprechenden Terminen 
wie bei der ursprünglichen Versicherung enden. Für den 
zusätzlichen Versicherungsvertrag gelten neben den glei-
chen Feststellungen zu einem eventuellen Risikozu-
schlag für ein bei Abschluss des ursprünglichen Vertrags 
angegebenes Hobby die gleichen Feststellungen der 

Gesundheitsprüfung (siehe § 6 Abs. 18) wie bei Ab-
schluss der ursprünglichen Versicherung. Das umfasst 
auch  
 das Gewicht und 
 einen eventuellen infolge der damaligen Erkenntnisse 

erforderlichen Risikozuschlag oder Leistungsein-
schränkungen.  

Hingegen ist für den eventuellen gesamten Beitrag der 
Leistungsanpassung für eine Berufsunfähigkeits-Zusatz-
versicherung der Beruf der versicherten Person maßge-
bend, den sie zum Zeitpunkt der Leistungsanpassung 
ausübt. Bezogen auf den ausgeübten Beruf führen wir bei 
Ausübung Ihrer Anpassungsgarantie eine erneute Risi-
koprüfung durch (siehe § 6 Abs. 18). 

Wenn Sie das in Textform beantragt haben, legen wir 
stattdessen den Beruf zugrunde, den die versicherte Per-
son zum Zeitpunkt des Versicherungsbeginns ausgeübt 
hat. In diesem Fall verzichten wir auf die Risikoprüfung. 

 Die Regelungen bei Verletzung der vorvertraglichen Anzei-
gepflicht in den Versicherungsbedingungen der ursprüngli-
chen Versicherung (§ 6) finden auch auf die neue Versi-
cherung Anwendung. Solange wir wegen Verletzung der 
vorvertraglichen Anzeigepflicht vom ursprünglichen Ver-
trag zurücktreten, diesen kündigen, anpassen oder den ur-
sprünglichen Vertrag wegen Anfechtung aufheben können, 
haben wir diese Rechte auch für die Leistungsanpassung. 

 Ausmaß der Erhöhung des Berufsunfähigkeits- 
schutzes 

(5) a) Sofern in Ihrem Vertrag eine Berufsunfähigkeits-Zu-
satzversicherung (BUZV) zur Beitragsbefreiung bei Be-
rufsunfähigkeit der versicherten Person enthalten ist, 
können Sie bei jedem Anlass für eine Ausübung der 
Anpassungsgarantie nach den Absätzen 1 und 2 – 
vorbehaltlich von Absatz 3 und 6 – eine solche BUZV 
auch in die Leistungsanpassung mit einem zusätzli-
chen Versicherungsvertrag einbeziehen. Darüber hin-
aus können Sie – zusätzlich zu der Beitragsbefreiung 
bei jedem Anlass für eine Ausübung der Anpassungs-
garantie nach den Absätzen 1 und 2 – vorbehaltlich 
von Absatz 3 und 6 – eine ergänzende Berufsunfähig-
keitsrente versichern. Die jährliche Rente für den Fall 
der Berufsunfähigkeit darf dabei maximal 3.600 € be-
tragen, innerhalb von fünf Jahren dürfen jedoch insge-
samt maximal 12.000 € an jährlicher Rente hinzukom-
men. Hierbei werden die hinzukommenden Versiche-
rungsleistungen aus allen bei unserer Gesellschaft be-
stehenden Verträgen mit Versicherungsschutz für den 
Fall der Berufsunfähigkeit, Erwerbsunfähigkeit oder der 
Beeinträchtigung einer körperlichen Fähigkeit berück-
sichtigt. Bei den vorgenannten maximalen Renten wer-
den als Versicherungsleistung angerechnet 
 die jährliche Berufsunfähigkeits-, Erwerbsunfähig-

keits- bzw. Grundfähigkeitsrente einschließlich ei-
ner evtl. Bonusrente und eines evtl. Kundenbonus 
aus der Überschussbeteiligung sowie  

 der auf kapitalbildende Versicherungen entfal-
lende Beitrag für ein Jahr, sofern hierfür die Bei-
tragsbefreiung bei Berufsunfähigkeit, Erwerbsun-
fähigkeit bzw. Beeinträchtigung einer körperlichen 
Fähigkeit der versicherten Person versichert ist. 

b) Über die Anlässe von Absatz 1 und 2 und die Leis-
tungsgrenzen von Absatz 5a) hinaus haben Sie bis 
zum vollendeten 30. Lebensjahr der versicherten Per-
son folgendes Anpassungsrecht: Wenn die versi-
cherte Person erstmals nach Abschluss der Berufs-
ausbildung (einschließlich abgelegtem Hochschul-
examen, z. B. Bachelor- oder Masterabschluss) eine 
Berufstätigkeit im mit der Berufsausbildung ange-
strebten Beruf aufnimmt, können Sie innerhalb von 
zwölf Monaten ab diesem Zeitpunkt gegen entspre-
chende Beitragszahlungen die Höhe der versicherten 
Berufsunfähigkeitsrente durch Abschluss eines zu-
sätzlichen Versicherungsvertrags mit eigenen 
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Versicherungsbedingungen nach Maßgabe eines zu 
diesem Zeitpunkt geltenden Tarifs ohne erneute Risi-
koprüfung (siehe § 6 Abs. 18) um bis zu 100 % der zu 
diesem Zeitpunkt versicherten Berufsunfähigkeits- 
oder Grundfähigkeitsrente ergänzen, mit den bereits 
bestehenden Absicherungen zusammen auf höchs-
tens 30.000 € jährlich. 

(6) Das Recht auf Erhöhung der Leistungen bei Berufsunfä-
higkeit besteht nicht bzw. erlischt, wenn die versicherte 
Person berufsunfähig im Sinne der maßgebenden Bedin-
gungen für die Berufsunfähigkeits-Zusatzversicherung ist  
Das Recht zur Einbeziehung einer Berufsunfähigkeits-
rente besteht ferner auch dann nicht bzw. erlischt, wenn 
die jährliche Berufsunfähigkeitsrente (einschließlich einer 
evtl. Bonusrente aus der Überschussbeteiligung) aus al-
len für die versicherte Person bestehenden und gleichzei-
tig beantragten Versicherungen bei unserer Gesellschaft 
mehr als 30.000 € beträgt. Bei dieser Grenze werden Be-
rufsunfähigkeits-, Erwerbsunfähigkeits- sowie Grundfä-
higkeitsrenten aus allen bestehenden und gleichzeitig be-
antragten Versicherungen bei unserer Gesellschaft sowie 
eine evtl. Bonusrente aus der Überschussbeteiligung an-
gerechnet. Bei mehreren gleichzeitig beantragten Erhö-
hungen sind Leistungserhöhungen nur solange möglich, 
bis die Grenze von 30.000 € durch eine Erhöhung erst-
mals überschritten wird. Weitere gleichzeitig beantragte 
und künftige Erhöhungen sind dann nicht mehr möglich. 

(7) Versicherung einer zusätzlichen Todesfall-Leistung 
durch die versicherte Person 

 Die versicherte Person hat bei jedem der in Absatz 1 ge-
nannten Anlässe für eine Ausübung der Anpassungsga-
rantie und bei der Ausübung des Anpassungsrechtes ge-
mäß Absatz 2 – vorbehaltlich von Absatz 3 – das Recht, 
ohne Gesundheitsprüfung (siehe § 6 Abs. 18) einen wei-
teren, privaten Versicherungsvertrag mit einer Todesfall-
Leistung bis zur Höhe von 25.000 € abzuschließen. Die 
anfänglich versicherte Todesfallsumme sämtlicher nicht 
planmäßiger Erhöhungsversicherungen (einschließlich 
solcher zu anderen Tarifen), die innerhalb von fünf Jahren 
bei unserer Gesellschaft für dieselbe versicherte Person 
ohne Gesundheitsprüfung abgeschlossen werden, ist auf 
75.000 € begrenzt. Bei den vorgenannten Höchstsum-
men werden ein evtl. Todesfallbonus aus der Über-
schussbeteiligung bei Risiko-Lebensversicherungen so-
wie evtl. Hinterbliebenenrenten angerechnet. 25.000 € 
Todesfallschutz entsprechen hierbei einer jährlichen Hin-
terbliebenenrente von 1.000 €. Bei den Höchstsummen 
ebenfalls angerechnet werden Versicherungssummen 
von Schwere-Krankheiten-(Zusatz-)Versicherungen, die 
für dieselbe versicherte Person bei unserer Gesellschaft 
abgeschlossen werden bzw. wurden. 

 
 

§ 11 Was müssen Sie bei der Beitragszahlung beachten? 
  

(1) Zahlungsweise 

Die Beiträge zu Ihrem Vertrag können Sie je nach Verein-
barung in einem Betrag (Einmalbeitrag), monatlich, vier-
teljährlich, halbjährlich oder jährlich (laufende Beiträge) 
zahlen.  

(2) Beitragsfälligkeit 

Den ersten Beitrag oder den Einmalbeitrag (Erstbeitrag) 
müssen Sie unverzüglich (d. h. ohne schuldhaftes Zö-
gern) nach Abschluss des Vertrags zahlen, jedoch nicht 
vor dem mit Ihnen vereinbarten, im Versicherungsschein 
angegebenen Beginn der Versicherung. Alle weiteren 
Beiträge (Folgebeiträge) werden zu Beginn der vereinbar-
ten Versicherungsperiode fällig. Die Versicherungsperi-
ode umfasst bei Einmalbeitrags- und Jahreszahlung ein 
Jahr, ansonsten entsprechend der Zahlungsweise einen 
Monat, ein Vierteljahr bzw. ein halbes Jahr. 

(3) Dauer der Beitragszahlung 

Die Beiträge sind bis zum vereinbarten Ablauf der Bei-
tragszahlungsdauer zu entrichten. Fällt dieser Zeitpunkt 
nicht mit dem Ablauf einer Versicherungsperiode zusam-
men, erheben wir den letzten Beitrag nur anteilig. Bei Tod 
der versicherten Person vor Ablauf der Beitragszahlungs-
dauer endet die Beitragszahlung bereits zum Schluss der 
Versicherungsperiode, in der der Tod eingetreten ist.  

(4) Übermittlung des Beitrags 

Sie haben den Beitrag rechtzeitig gezahlt, wenn Sie bis 
zum Fälligkeitstag (Absatz 2) alles getan haben, damit 
der Beitrag bei uns eingeht. Wenn die Einziehung des 
Beitrags von einem Konto vereinbart wurde, gilt die Zah-
lung in folgendem Fall als rechtzeitig:  
 Der Beitrag konnte am Fälligkeitstag eingezogen wer-

den und 
 Sie haben einer berechtigten Einziehung nicht wider-

sprochen. 

Konnten wir den fälligen Beitrag ohne Ihr Verschulden 
nicht einziehen, ist die Zahlung auch dann noch rechtzei-
tig, wenn sie unverzüglich (d. h. ohne schuldhaftes Zö-
gern) nach unserer Zahlungsaufforderung erfolgt. Haben 
Sie zu vertreten, dass der Beitrag wiederholt nicht einge-
zogen werden kann, sind wir berechtigt, künftig die Zah-
lung außerhalb des Lastschriftverfahrens zu verlangen. 

Sie müssen die Beiträge auf Ihre Gefahr und Ihre Kosten 
zahlen. 

(5) Verrechnung von Beitragsrückständen 

Bei Fälligkeit einer Leistung werden wir etwaige Beitrags-
rückstände verrechnen.  

(6) Beitragsstundung oder -reduzierung 

Bestehen bei Ihnen kurzfristige Zahlungsschwierigkeiten, 
prüfen wir auf Ihren Antrag hin, ob eine teilweise Beitrags-
stundung durch eine vorübergehende Reduzierung der 
laufenden Beiträge möglich ist. Ergibt sich aus der Prü-
fung, dass eine Beitragsstundung in dieser Form möglich 
ist, halten wir dies in einer schriftlichen Vereinbarung mit 
Ihnen fest. Werden die gestundeten Beiträge – ggf. ein-
schließlich Stundungszinsen – nicht nachgezahlt, können 
wir sie stattdessen durch eine Vertragsänderung ausglei-
chen. Die Vertragsänderung hat zur Folge, dass die Ver-
sicherungsleistung herabgesetzt wird. Bei Fälligkeit einer 
Leistung während des Stundungszeitraums werden die 
gestundeten Beiträge verrechnet. 

(7) Beitragsstundung bei Bundesfreiwilligendienst, Ju-
gendfreiwilligendienst oder bei Arbeitslosigkeit 

Sie haben das Recht, Ihre Beitragszahlung für 18 Mona-
te ohne Unterbrechung auszusetzen (Beitragsstundung), 
sofern der versicherte Arbeitnehmer einen Bundesfrei-
willigendienst (laut Bescheinigung des Bundesamtes für 
Familie und zivilgesellschaftliche Angelegenheiten) oder 
einen Jugendfreiwilligendienst (freiwilliges soziales Jahr 
oder freiwilliges ökologisches Jahr) ausübt (laut Beschei-
nigung des zugelassenen Trägers). 

Scheidet der versicherte Arbeitnehmer vor Ablauf der Bei-
tragszahlung aus dem Arbeitsverhältnis aus und führt er 
die Versicherung als neuer Versicherungsnehmer fort, 
hat er das Recht, die Beitragszahlung zur Hauptversiche-
rung für 18 Monate ohne Unterbrechung auszusetzen 
(Beitragsstundung), sofern er bei der Bundesagentur für 
Arbeit als arbeitslos gemeldet ist bzw. durch eine Um-
schulung oder Arbeitsbeschaffungsmaßnahme der Bun-
desagentur gefördert wird (laut Bescheinigung der zu-
ständigen Arbeitsagentur).  
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(8) Beitragsstundung während des Mutterschutzes oder 
der Elternzeit 

Sie haben das Recht, Ihre Beitragszahlung für bis zu 
36 Monate auszusetzen (Beitragsstundung), sofern der 
versorgungsberechtigte Arbeitnehmer sich im Mutter-
schutz befindet oder eine gesetzliche Elternzeit in An-
spruch nimmt (gemäß Vorlage der Vereinbarung zwi-
schen Arbeitgeber und Arbeitnehmer). Hierbei sind die 
36 Monate die maximale Gesamtdauer der Beitragsstun-
dung, selbst bei mehrmaliger Inanspruchnahme von Mut-
terschutz oder gesetzlicher Elternzeit für ein Kind oder 
mehrere Kinder. 

(9) Voraussetzung für die Beitragsstundung gemäß Ab-
satz 7 und 8 

Voraussetzung für die Beitragsstundung gemäß Absatz 7 
und 8 ist, dass 
 der anfängliche Beitrag für ein Jahr höchstens 7.200 € 

beträgt und bereits Beiträge zu dieser Versicherung 
für mindestens ein Jahr gezahlt worden sind und 

 keine anderweitige Beitragsstundung vereinbart ist.  

(10) Rahmenbedingungen für die Beitragsstundung ge-
mäß Absatz 7 und 8 

Für die Beitragsstundung gemäß Absatz 7 und 8 werden 
keine Stundungszinsen berechnet. 

Als Beginn der Beitragsstundung gilt der ursprüngliche 
Fälligkeitstermin des ersten nicht gezahlten Beitrags.  

Falls der neue Versicherungsnehmer die Beitragsstun-
dung bei Arbeitslosigkeit länger als neun Monate in An-
spruch nehmen möchte, ist uns von ihm eine erneute Be-
scheinigung der zuständigen Agentur vorzulegen. Das 
Recht auf Beitragsstundung bei Arbeitslosigkeit kann 
auch mehrmals bis zu einer Gesamtdauer von 27 Mona-
ten ausgeübt werden. Sofern bereits Beiträge auf Grund 
dieses Rechts oder einer anderen Vertragsänderung aus-
geglichen wurden, sind jedoch vor einer nochmaligen Bei-
tragsstundung Beiträge für mindestens sechs Monate zu 
zahlen. 

Während der Dauer der Beitragsstundung wird die Haupt-
versicherung unverändert fortgeführt; insbesondere bleibt 
während dieser Zeit der volle Versicherungsschutz aus 
der Hauptversicherung erhalten. Erhöhungen der Bei-
träge und Versicherungsleistungen nach dem Dynamik-
plan sind während dieses Zeitraums aber nicht möglich; 
das grundsätzliche Recht auf weitere Dynamikerhöhun-
gen nach Wiederaufnahme der Beitragszahlung bleibt je-
doch weiter bestehen. 

Eine evtl. eingeschlossene Berufsunfähigkeits-Zusatzver-
sicherung erlischt mit Beginn der Beitragsstundung der 
Hauptversicherung, sofern die Beitragszahlungsdauer 
dieser Zusatzversicherung noch nicht abgelaufen ist. Bei 
Ablauf der Beitragsstundung der Hauptversicherung kön-
nen Sie verlangen, dass die Zusatzversicherung bis zur 
Höhe des vor dem Ausschluss maßgebenden Versiche-
rungsschutzes ohne Gesundheitsprüfung (siehe § 6 Abs. 
18) wieder in Kraft gesetzt wird. Gleichzeitig muss die Bei-
tragszahlung für die Zusatzversicherung wieder aufge-
nommen werden. Voraussetzung für die Wiederinkrafts-
etzung ist, dass der Versicherungsfall noch nicht einge-
treten ist. Dies bedeutet, dass die versicherte Person zu 
diesem Zeitpunkt nicht berufsunfähig im Sinne der maß-
gebenden Versicherungsbedingungen für die Berufsunfä-
higkeits-Zusatzversicherung ist. 

Bei Fälligkeit einer Leistung während des Stundungszeit-
raums werden die gestundeten Beiträge verrechnet. Bei 
Ablauf der Stundung werden die gestundeten Beiträge 
zur Hauptversicherung fällig. Wenn nicht die Nachzah-
lung der gestundeten Beiträge vereinbart ist, werden wir 
die gestundeten Beiträge durch eine Vertragsänderung 
ausgleichen. Die Vertragsänderung hat zur Folge, dass 
die Versicherungsleistung herabgesetzt wird. 

Zu Beginn der Beitragsstundung werden die näheren Ein-
zelheiten hierzu in einer schriftlichen Vereinbarung mit 
uns geregelt. 

 

§ 12 Was geschieht, wenn Sie einen Beitrag nicht recht-
zeitig zahlen? 

  

 Erstbeitrag 

(1) Wenn Sie den Erstbeitrag nicht rechtzeitig zahlen, kön-
nen wir – sofern Sie den Versicherungsvertrag nicht frist-
gerecht widerrufen haben und solange die Zahlung nicht 
bewirkt ist – vom Versicherungsvertrag zurücktreten. In 
diesem Fall können wir von Ihnen die Kosten für ärztliche 
Untersuchungen im Rahmen einer Gesundheitsprüfung 
(siehe § 6 Abs. 18) verlangen. Wir sind nicht zum Rücktritt 
berechtigt, wenn uns nachgewiesen wird, dass Sie die 
nicht rechtzeitige Zahlung nicht zu vertreten haben. 

(2) Ist der Erstbeitrag bei Eintritt des Versicherungsfalles 
noch nicht gezahlt, sind wir nicht zur Leistung verpflichtet. 
Dies gilt nur, wenn wir Sie durch gesonderte Mitteilung in 
Textform (z. B. Papierform, E-Mail) oder durch einen auf-
fälligen Hinweis im Versicherungsschein auf diese 
Rechtsfolge aufmerksam gemacht haben. Unsere Leis-
tungspflicht bleibt jedoch bestehen, wenn Sie uns nach-
weisen, dass Sie das Ausbleiben der Zahlung nicht zu 
vertreten haben. 

 Folgebeitrag 

(3) Zahlen Sie einen Folgebeitrag nicht rechtzeitig, können 
wir Ihnen auf Ihre Kosten in Textform (z. B. Papierform 
oder E-Mail) eine Zahlungsfrist setzen. Die Zahlungsfrist 
muss mindestens zwei Wochen betragen. Zusätzlich in-
formieren wir den versorgungsberechtigten Arbeitnehmer 
in Textform und setzen diesem eine Zahlungsfrist von 
mindestens zwei Monaten. Wird der Rückstand nicht in-
nerhalb der gesetzten Frist beglichen, so entfällt oder ver-
mindert sich Ihr Versicherungsschutz, sofern keine ander-
weitige Vereinbarung mit uns getroffen wird. Auf die 
Rechtsfolgen werden wir Sie in der Mahnung sowie den 
versorgungsberechtigten Arbeitnehmer in der Information 
ausdrücklich hinweisen. Bei einer evtl. Wiederherstellung 
der Versicherung können wir die rückständigen Beiträge 
durch eine Vertragsänderung ausgleichen. Dies hat zur 
Folge, dass die Versicherungsleistung herabgesetzt wird. 

(4) Für einen Versicherungsfall, der nach Ablauf der letztge-
nannten Zahlungsfrist eintritt, entfällt oder vermindert sich 
der Versicherungsschutz, wenn Sie sich bei Eintritt des 
Versicherungsfalles noch mit der Zahlung in Verzug be-
finden. Voraussetzung ist, dass wir Sie in der Mahnung 
sowie den versorgungsberechtigten Arbeitnehmer in der 
Information bereits mit der Fristsetzung auf diese Rechts-
folge hingewiesen haben. 

(5) Nach Ablauf der letztgenannten Zahlungsfrist können wir 
den Vertrag ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist kündi-
gen, wenn Sie sich noch immer mit den Beiträgen, Zinsen 
oder Kosten in Verzug befinden. Voraussetzung ist, dass 
wir Sie in der Mahnung sowie den versorgungsberechtig-
ten Arbeitnehmer in der Information bereits mit der Frist-
setzung auf diese Rechtsfolge hingewiesen haben. Wir 
können die Kündigung bereits mit der Fristsetzung erklä-
ren. Sie wird dann automatisch mit Ablauf der Frist wirk-
sam, wenn Sie zu diesem Zeitpunkt noch immer mit der 
Zahlung in Verzug sind. Auf diese Rechtsfolge müssen 
wir Sie ebenfalls hinweisen. 

(6) Sie können den angeforderten Betrag auch dann noch 
nachzahlen, wenn unsere Kündigung wirksam geworden 
ist. Nachzahlen können Sie nur  
 innerhalb eines Monats nach der Kündigung oder, 
 wenn die Kündigung bereits mit der Fristsetzung ver-

bunden worden ist, innerhalb eines Monats nach Frist-
ablauf. 
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Zahlen Sie innerhalb dieses Zeitraums, wird die Kündi-
gung unwirksam, und der Vertrag besteht fort. Für Versi-
cherungsfälle, die zwischen dem Ablauf der Zahlungsfrist 
und der Zahlung eintreten, besteht kein oder nur ein ver-
minderter Versicherungsschutz. 

 

§ 13 Können Sie die Leistungen durch Sonderzahlungen 
oder durch eine Aufstockung des laufenden Beitrags 
erhöhen? 

  

(1) Sie haben das Recht, Ihre vertraglich vereinbarten Versi-
cherungsleistungen der Hauptversicherung durch eine 
oder mehrere Sonderzahlungen in Höhe von jeweils min-
destens 2,50 € zu erhöhen. Voraussetzung ist, dass wir 
den Ihrem Vertrag zugrunde liegenden Tarif auch im Zeit-
punkt Ihrer künftigen Sonderzahlung noch für neue Versi-
cherungsverträge anbieten. Die Leistungsanpassung er-
folgt grundsätzlich – soweit tariflich und aufgrund der ge-
setzlichen Rahmenbedingungen möglich und zulässig – 
innerhalb Ihres bestehenden Vertrags. In diesem Fall bil-
den wir aus einer Sonderzahlung eine Erhöhungsversi-
cherung nach dem bestehenden Tarif (ohne Zusatzversi-
cherung), deren Dauer bis zum Beginn der Rentenzah-
lung mit der restlichen Dauer bis zum Beginn der Renten-
zahlung der Grundversicherung übereinstimmt. Zum Ga-
rantiezeitpunkt stehen garantiert mindestens 80 % (Tarif 
BRGK80) bzw. 60 % (Tarif BRGK60) des Betrags der 
Sonderzahlung für die Bildung der Rente zur Verfügung. 
Ferner besteht für die Erhöhungsversicherung die gleiche 
Abrufphase wie bei der Grundversicherung (siehe § 3).  

Die Leistungen aus der Erhöhungsversicherung ergeben 
sich aus dem am Erhöhungstermin erreichten Alter der 
versicherten Person sowie der restlichen Dauer bis zum 
Beginn der Rentenzahlung. Bei der Berechnung der zu-
sätzlichen garantierten Rentenleistungen werden wir die 
entsprechenden Annahmen über die künftige Lebenser-
wartung und zum Rechnungszins zugrunde legen, die wir 
zum Zeitpunkt der Erhöhung bei neu abzuschließenden 
Rentenversicherungen ansetzen. Mit der Erhöhungsver-
sicherung sind entsprechende Kosten verbunden, wie sie 
§ 21 vorsieht. 

Auf Ihren Wunsch hin oder sofern die Leistungsanpas-
sung innerhalb Ihres bestehenden Vertrags nicht möglich 
ist, erfolgt sie durch Abschluss eines zusätzlichen Ver-
trags (ohne eventuelle Zusatzversicherung). 

(2) Ferner haben Sie das Recht, den vertraglich vereinbarten 
Beitrag für diese Versicherung einschließlich einer etwai-
gen Zusatzversicherung – vorbehaltlich einer erneuten 
Gesundheitsprüfung (siehe § 6 Abs. 18) – zu erhöhen 
(Aufstockung). Voraussetzung ist, dass wir den Ihrem 
Vertrag zugrunde liegenden Tarif auch im Zeitpunkt der 
Aufstockung noch für neue Versicherungsverträge anbie-
ten. Die Aufstockung erfolgt grundsätzlich – soweit tarif-
lich und aufgrund der gesetzlichen Rahmenbedingungen 
möglich und zulässig – innerhalb Ihres bestehenden Ver-
trags. Die Versicherungsleistungen erhöhen sich nicht im 
gleichen Verhältnis wie der Beitrag. Der zusätzliche Bei-
trag wird für eine Erhöhungsversicherung verwendet, bei 
der die Dauer bis zum Beginn der Rentenzahlung sowie 
die Beitragszahlungsdauer mit den jeweils entsprechen-
den restlichen Dauern der Grundversicherung überein-
stimmen. Bei der Berechnung der erhöhten Versiche-
rungsleistungen der Erhöhungsversicherungen, insbe-
sondere bei der Berechnung der zusätzlichen garantier-
ten Rente, werden wir die gleichen Annahmen über die 
künftige Lebenserwartung und zum Rechnungszins zu-
grunde legen, die wir zum Zeitpunkt der Erhöhung bei neu 
abzuschließenden Rentenversicherungen ansetzen. Mit 
Ausnahme der vorgenannten Abweichung zum Rech-
nungszins sind für die Berechnung der erhöhten Versi-
cherungsleistungen § 3 und § 4 Abs. 1 der „Besonderen 
Bedingungen für fondsgebundene Rentenversicherun-
gen nach Tarif BRGK80 und BRGK60 mit planmäßiger 
Erhöhung nach dem Dynamikplan“ (DYNB BRGK BAV) 
maßgebend. Mit der Erhöhungsversicherung sind ent-
sprechende Kosten verbunden, wie sie § 21 für die 

Grundversicherung vorsieht. 

Darüber hinaus gilt: Der Aufstockungsbeitrag wird bei 
künftigen Erhöhungen nach dem Dynamikplan bei der 
Bezugsgröße für die Erhöhung (Beitrag des Vorjahres, 
§ 1 Abs. 1 DYNB BRGK BAV) nicht berücksichtigt. Die 
aus dem Aufstockungsbeitrag resultierenden Renten aus 
einer eventuell eingeschlossenen Berufsunfähigkeits- Zu-
satzversicherung werden aber bei dem Vorbehalt für die 
Angemessenheitsprüfung bei der Berufsunfähigkeits-Zu-
satzversicherung gemäß § 2 Abs. 4 DYNB BRGK BAV 
einbezogen. 

Auf Ihren Wunsch hin oder sofern die Aufstockung inner-
halb Ihres bestehenden Vertrags nicht möglich ist, erfolgt 
sie durch Abschluss eines zusätzlichen Vertrags. 

 

§ 14 Wie berechnet sich der Wert der auf das Fondsgut-
haben Ihres Versicherungsvertrags entfallenden An-
teileinheiten? 

  

(1) Den Geldwert des fondsgebundenen Guthabens Ihres 
Vertrags ermitteln wir dadurch, dass die jeweilige Zahl der 
hierauf entfallenden Anteileinheiten mit dem am Stichtag 
des Vormonats ermittelten Wert einer Anteileinheit des 
entsprechenden Anlagestocks multipliziert wird. 

(2) Bei Kündigung des Vertrags vor Beginn der Rentenzah-
lung (siehe § 20 Abs. 1 und 10) legen wir zur Ermittlung 
des Geldwertes des fondsgebundenen Guthabens den 
Stichtag des letzten Versicherungsmonats zugrunde. Ist 
der Wert des fondsgebundenen Guthabens im Leistungs-
fall bei Tod der versicherten Person vor Rentenbeginn zu 
ermitteln, wird der Stichtag des Monats herangezogen, 
der dem Todesfall vorangegangen ist.  

(3) In jedem dieser Fälle behalten wir uns jedoch vor, den 
Wert des fondsgebundenen Guthabens erst dann zu er-
mitteln, wenn wir Vermögensgegenstände der zugrunde 
liegenden Anlagestöcke an die Fondsgesellschaft veräu-
ßern können. Eine entsprechende Veräußerung nehmen 
wir – unter Wahrung der Interessen aller unserer Versi-
cherungsnehmer – unverzüglich vor. In diesem Fall finden 
die Bestimmungen über den Stichtag für die Berechnung 
des Geldwertes des Überschussguthabens in Abs. 1 
und 2 keine Anwendung.  

 

§ 15 Wie verwenden wir Ihre Beiträge? 
  

(1) Aufteilung der Anlagebeiträge 

Von Ihren fälligen Beiträgen behalten wir die zur Deckung 
unserer Kosten vorgesehenen Beträge ein. Wir führen Ih-
ren fälligen Beitrag zu Beginn einer jeden Versicherungs-
periode (siehe § 11 Abs. 2), soweit er nicht zur Deckung 
der Kosten vorgesehen ist, dem fondsgebundenen Gut-
haben mit anteiliger Kapitalsicherung zu. Diesen Anlage-
beitrag teilen wir im Rahmen des versicherungsmathema-
tischen Verfahrens (siehe § 1 Abs. 1) auf fondsgebunde-
nes Guthaben und – falls erforderlich – Sicherungskapital 
auf. Den fondsgebunden anzulegenden Teil rechnen wir 
entsprechend der von Ihnen gewählten prozentualen Auf-
teilung für das fondsgebundene Anlagesplitting (siehe 
§ 16) unter Zugrundelegung der am Stichtag des Vormo-
nats festgestellten Werte der Anteileinheiten (siehe § 1 
Abs. 8) in Anteileinheiten der zugehörigen Anlagestöcke 
um. Bei der Umrechnung wird kein Ausgabeaufschlag be-
rechnet. § 18 bleibt unberührt.  

(2) Kostenrückstellung 

Zu Beginn eines jeden Monats vor Beginn der Renten-
zahlung, zu dem keine Beitragszahlung fällig ist, sowie 
bei beitragsfreien Versicherungen (insbesondere bei Ver-
sicherungen gegen Einmalbeitrag und bei Leistungserhö-
hungen aus Sonderzahlungen) entnehmen wir die Be-
träge, die zur Deckung unserer Kosten erforderlich sind, 
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der hierfür aus Teilen Ihrer Beiträge (Abs. 1 Satz 1) gebil-
deten Kostenrückstellung. 

 

§ 16 Können Sie die Aufteilung der Anlagebeträge (Anla-
gesplitting) ändern oder Fondsguthaben übertragen 
(Fondswechsel)? 

  

(1) Änderung des Anlagesplittings  

Zu jedem Monatsbeginn können Sie grundsätzlich die 
künftige prozentuale Aufteilung der künftigen Anlagebe-
träge, die im Rahmen des versicherungsmathematischen 
Verfahrens zur Sicherstellung der Mindestleistung (siehe 
§ 1 Abs. 1 und 6) in die Garantiefonds fließen, ändern 
(Änderung des Anlagesplittings), soweit und solange 
diese Fonds angeboten werden. Für das Anlagesplitting 
sind alle ganzzahligen Prozentsätze, mindestens 10 % 
pro gewähltem Fonds, zulässig. Die Zahl der Fonds, auf 
die das Anlagevermögen aufgeteilt wird, darf zu keinem 
Zeitpunkt mehr als zehn betragen. § 18 bleibt unberührt. 

(2) Fondswechsel 

Sie können zu jedem künftigen Monatsende bereits gebil-
detes Fondsguthaben zwischen den Garantiefonds über-
tragen, sofern dafür mehr als ein Fonds zur Verfügung 
steht. Dazu wird der Geldwert des in dem einen Garantie-
fonds investierten Fondsguthabens entsprechend Ihrer 
Festlegung ganz oder teilweise auf den anderen Garan-
tiefonds übertragen – soweit und solange hierfür 
Fondsanteile zur Verfügung stehen (Fondswechsel) – 
und in Anteileinheiten dieses anderen Garantiefonds um-
gerechnet. Bei der Umrechnung wird kein Ausgabeauf-
schlag berechnet. Für die Wertfeststellung des Fondsgut-
habens legen wir dabei den Stichtag gemäß § 1 Abs. 8 
zugrunde. Die teilweise oder vollständige Übertragung 
von Fondsguthaben auf Anlagestöcke, die Ihrer Versiche-
rung bereits zugrunde liegen, gilt ebenfalls als Fonds-
wechsel. Bei einem Fondswechsel bleiben die Daten zu 
Ihrer Versicherung (Beginn, vereinbarter Ablauf der Bei-
tragszahlung und Beginn der Rente, Beitrag, Garantie-
zeitpunkt) unverändert. Wir behalten uns jedoch vor, ei-
nen Fondswechsel erst dann durchzuführen, wenn wir 
Vermögensgegenstände der zugrunde liegenden Anlage-
stöcke an die Fondsgesellschaft veräußern können. Eine 
entsprechende Veräußerung nehmen wir – unter Wah-
rung der Interessen aller unserer Versicherungsnehmer – 
unverzüglich vor. § 17 bleibt unberührt. 

(3) Kosten für Änderungen des Anlagesplittings und 
Fondswechsel  

Änderungen des Anlagesplittings sowie Fondswechsel 
werden kostenfrei durchgeführt.  

(4) Zusätzliche Fonds 

Investmentfonds, die bei Vertragsabschluss noch nicht 
zur Auswahl standen, können auf Ihren Wunsch ebenfalls 
in das Anlagesplitting oder in Fondswechsel einbezogen 
werden. Bedingung dabei ist, dass Ihnen diese Fonds für 
Ihren Vertrag zur Verfügung stehen und dass hierfür bei 
uns Anlagestöcke geführt werden. Voraussetzung für 
eine solche Regelung zum fondsgebundenen Guthaben 
ist ferner, dass dieser Fonds mindestens die gleiche Ga-
rantiezusage wie der ursprüngliche Garantiefonds besitzt. 
Die jeweils aktuelle Liste der Fonds, die Sie Ihrem Versi-
cherungsvertrag zugrunde legen können, können Sie je-
derzeit kostenfrei bei uns anfordern. 

(5) Gleichzeitige Änderungen 

Änderungen des Anlagesplittings gemäß Absatz 1 sowie 
Fondswechsel gemäß Absatz 2 können gleichzeitig 
durchgeführt werden. 

 

§ 17 Was bedeutet die Wertsicherungsoption in den Vari-
anten A und B? 

  

(1) Variante A 

Vor dem im Versicherungsschein vereinbarten Beginn 
der Rentenzahlung, jedoch frühestens nach Ablauf von 
fünf Jahren seit dem Versicherungsbeginn, haben Sie zu 
einem Monatsende (auch mehrfach) die Möglichkeit, ei-
nen Betrag bis zur Höhe des Anlagevermögens Ihrer Ver-
sicherung zuzüglich 80 % (Tarif BRGK80) bzw. 60 % (Ta-
rif BRGK60) der hinzukommenden künftigen Beitragszah-
lungen als neues Garantieniveau für das Verrentungska-
pital gemäß § 1 Abs. 6 festzuschreiben (Wertsicherungs-
option – Variante A), sofern damit das bisherige Garanti-
eniveau steigt. Geht Ihr Antrag auf Festschreibung des 
Garantieniveaus spätestens zwei Tage vor dem Stichtag 
(letzter Börsentag) des Monats bei uns ein, werden wir 
die Festschreibung zum laufenden Monatsende durch-
führen, ansonsten wird eine Festschreibung auf Basis der 
Werte des Folgemonats vorgenommen. Nach Inan-
spruchnahme der Wertsicherungsoption in der Variante A 
reduzieren sich allerdings die Chancen auf künftige Wert-
zuwächse, da ggf. Teile des Kapitals im Sicherungskapi-
tal angelegt werden. Die Inanspruchnahme einer Wertsi-
cherungsoption in der Variante A können Sie nicht wieder 
rückgängig machen. 

(2) Variante B 

Darüber hinaus können Sie innerhalb der letzten zehn 
Jahre vor dem im Versicherungsschein vereinbarten Be-
ginn der Rentenzahlung, jedoch frühestens nach Ablauf 
von fünf Jahren seit dem Versicherungsbeginn, verlan-
gen, dass ab einem künftigen Monatsende der jeweils an 
einem Monatsende erreichte höchste Betrag des vorhan-
denen Anlagevermögens zuzüglich 80 % (Tarif BRGK80) 
bzw. 60 % (Tarif BRGK60) der jeweils hinzukommenden 
künftigen Beitragszahlungen automatisch als neues Ga-
rantieniveau für das Verrentungskapital gemäß § 1 Abs. 6 
festgeschrieben wird (Wertsicherungsoption – Vari-
ante B). Auf die Möglichkeit, die Wertsicherungsoption 
der Variante B in Anspruch zu nehmen, werden wir Sie 
rechtzeitig vor dem erstmals möglichen Zeitpunkt hinwei-
sen. Voraussetzung für das jeweilige Neufestschreiben 
eines Garantieniveaus ist jedoch, dass es über dem bis-
herigen Garantieniveau liegt. Geht Ihr Antrag auf automa-
tische Festschreibung des Garantieniveaus spätestens 
zwei Tage vor dem Stichtag (letzter Börsentag) des Mo-
nats bei uns ein, werden wir die Festschreibung ab dem 
laufenden Monatsende durchführen, ansonsten erfolgt 
die Festschreibung des Anlagevermögens auf Basis der 
Werte des Folgemonats ab dem Folgemonat. Nach Inan-
spruchnahme der Wertsicherungsoption in der Variante B 
reduzieren sich allerdings die Chancen auf künftige Wert-
zuwächse, da ggf. Teile des Kapitals im Sicherungskapi-
tal angelegt werden. Nach Inanspruchnahme der Wertsi-
cherungsoption in der Variante B besteht nicht mehr die 
Möglichkeit, die Wertsicherungsoption in der Variante A 
in Anspruch zu nehmen. Die Inanspruchnahme einer 
Wertsicherungsoption in der Variante B können Sie nicht 
wieder rückgängig machen. 

§ 18 Was geschieht, wenn eine Fondsgesellschaft einen 
Fonds schließt und/oder die Ausgabe oder die Rück-
nahme von Anteilen einstellt? 

  

(1) Beabsichtigt eine Fondsgesellschaft einen Ihrem Versi-
cherungsvertrag zugrunde liegenden Fonds zu schließen 
und/oder die Ausgabe oder Rücknahme von Anteilen ei-
nes Fonds auf Dauer auszusetzen oder endgültig einzu-
stellen und kündigt sie dies rechtzeitig vorher an, werden 
wir Sie hierüber sowie über den geplanten Termin min-
destens vier Wochen vorher schriftlich informieren und Ih-
rem Vertrag kostenfrei einen Ersatzfonds – sofern verfüg-
bar – zugrunde legen, der mindestens die gleiche Garan-
tiezusage wie der ursprüngliche Garantiefonds besitzt. 
Teilen Sie uns vor dem Termin, zu dem die Fondsgesell-
schaft die Ausgabe oder die Rücknahme von Anteilen 
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einstellt, mit, dass Sie mit dem vorgesehenen Fonds nicht 
einverstanden sind, oder steht uns ein Ersatzfonds, der 
mindestens die gleiche Garantiezusage wie der ursprüng-
liche Garantiefonds besitzt, nicht zur Verfügung, sind wir 
berechtigt, das fondsgebundene Anlagevermögen nur 
noch in unserem sonstigen Sicherungsvermögen (siehe 
§ 1 Abs. 1) anzulegen. 

(2) Wenn eine Fondsgesellschaft einen Ihrer Versicherung 
zugrunde liegenden Fonds schließt und/oder die Aus-
gabe oder Rücknahme von Anteilen eines Fonds aussetzt 
oder endgültig einstellt, ohne dies vorher anzukündigen, 
sind wir berechtigt, den Fonds durch einen anderen 
Fonds zu ersetzen, der mindestens die gleiche Garantie-
zusage wie der ursprüngliche Garantiefonds besitzt. Dies 
gilt auch für den Fall einer kurzfristigen Ankündigung, so 
dass eine vorherige Information nach Absatz 1 nicht mehr 
rechtzeitig möglich ist. Sie können stattdessen innerhalb 
von vier Wochen nach Erhalt unseres Schreibens verlan-
gen, dass wir das fondsgebundene Anlagevermögen nur 
noch in unserem sonstigen Sicherungsvermögen (siehe 
§ 1 Abs. 1) anlegen. Steht uns ein Ersatzfonds, der min-
destens die gleiche Garantiezusage wie der ursprüngli-
che Garantiefonds besitzt, nicht zur Verfügung, sind wir 
berechtigt, das fondsgebundene Anlagevermögen nur 
noch in unserem Sicherungsvermögen anzulegen. 

(3) Bei der Ersetzung des Fonds durch einen anderen Fonds 
gemäß Absatz 1 und 2 wird das vorhandene Anlagever-
mögen in Anteileinheiten des neuen Fonds umgeschich-
tet oder in unserem sonstigen Sicherungsvermögen an-
gelegt. Die Ersetzung des Fonds gemäß Absatz 1 und 2 
gilt ferner bei der künftigen monatlichen Aufteilung des 
Anlagevermögens im fondsgebundenen Deckungskapital 
und – falls erforderlich – Sicherungskapital. Den neuen 
Fonds und den Stichtag der Umschichtung werden wir 
Ihnen schriftlich mitteilen.  

(4) Wir behalten uns in jedem Fall jedoch vor, den Wert des 
Fondsguthabens des zu ersetzenden Fonds erst dann zu 
ermitteln und diesen Fondswechsel erst dann durchzu-
führen, wenn wir Vermögensgegenstände des betreffen-
den Anlagestocks an die Fondsgesellschaft veräußern 
können. Eine entsprechende Veräußerung nehmen wir – 
unter Wahrung der Interessen aller unserer Versiche-
rungsnehmer – unverzüglich vor. In jedem Fall ist sicher-
gestellt, dass zu Beginn der Rentenzahlung mindestens 
ein Betrag gemäß § 1 Abs. 6 zur Verfügung steht. 

(5) Über sonstige Veränderungen bei den Investmentfonds, 
wie beispielsweise Änderungen des Fondsnamens, wer-
den wir Sie im Rahmen unserer jährlichen Mitteilung über 
den Stand Ihrer Versicherung (siehe § 2 Abs. 8) unterrich-
ten. 

(6) Außer bei den in Absatz 1 und 2 genannten Anlässen 
werden wir Fondswechsel auf unsere Initiative hin nicht 
durchführen.  

 

§ 19 Wann können Sie Ihren Vertrag ruhen lassen, und 
welche Auswirkungen hat dies auf unsere Leistun-
gen? 

  

(1) Beitragsfreistellung 

Sie können jederzeit vor Rentenbeginn in Textform (z. B. 
Papierform oder E-Mail) verlangen, dass wir Ihren Vertrag 
zum Schluss der laufenden Versicherungsperiode ruhen 
lassen (Beitragsfreistellung). In diesem Fall setzen wir die 
vereinbarte Rente auf eine beitragsfreie Rente herab. 
Diese wird nach folgenden Gesichtspunkten berechnet:  
 nach anerkannten Regeln der Versicherungsmathe-

matik,  
 für den Schluss der Versicherungsperiode, für die zu-

letzt Beiträge gezahlt wurden, und 
 unter Zugrundelegung des Rückkaufswertes nach 

§ 20 Abs. 3 ohne einen Abzug im Sinne von § 20 
Abs. 4. 

Soweit die nach § 15 Abs. 2 bereits gebildete Kostenrück-
stellung nicht ausreicht, wird sie aus dem bei Beitragsfrei-
stellung vorhandenen Anlagevermögen gebildet. 

(2) Hinweis 

Wenn Sie Ihren Vertrag ruhen lassen, kann das für Sie 
Nachteile haben. In der Anfangszeit Ihres Vertrages ist 
wegen der Verrechnung von Abschlusskosten (siehe 
§ 21) nur der Mindestwert gemäß § 20 Abs. 3 zur Bildung 
einer beitragsfreien Rente vorhanden. Auch in den Folge-
jahren stehen nicht unbedingt Mittel in Höhe der gezahl-
ten Beiträge für die Bildung einer beitragsfreien Rente zur 
Verfügung. Zum vereinbarten Beginn der Rentenzahlung 
stehen für die Bildung der Rente bei Tarif BRGK80 min-
destens 80 %, bei Tarif BRGK60 mindestens 60 % der bis 
zur Beitragsfreistellung gezahlten Beiträge zur Verfü-
gung, jedoch ohne Beiträge für eine evtl. eingeschlos-
sene Zusatzversicherung. Nähere Informationen zu ga-
rantierten beitragsfreien Versicherungsleistungen können 
Sie der Tabelle im Antrag entnehmen. 

 

§ 20 Wann können Sie Ihren Vertrag ganz oder teilweise 
kündigen, und welche Leistungen erbringen wir? 

  

(1) Kündigung und Auszahlung des Rückkaufswertes 

Sie können Ihren Vertrag jederzeit in Textform (z. B. Pa-
pierform oder E-Mail) zur Auszahlung des Rückkaufswer-
tes kündigen  
 bei beitragspflichtigen Versicherungen zum Schluss 

einer Versicherungsperiode und 
 bei beitragsfreien Versicherungen sowie bei Versi-

cherungen gegen Einmalbeitrag zum Schluss eines 
jeden Monats, 

soweit eine der folgenden Voraussetzungen erfüllt ist: 
 Die Ansprüche aus der Versicherung sind noch nicht 

gesetzlich unverfallbar. 
 Die Ansprüche beruhen auf eigenen Beiträgen der 

versicherten Person nach ihrem Ausscheiden aus 
dem Unternehmen.  

Im Übrigen wird Ihr Vertrag bei Kündigung als beitrags-
freie Versicherung gemäß § 19 weitergeführt. Nach Be-
ginn der Rentenzahlung können Sie nicht mehr kündigen. 

Sie können Ihren Vertrag auch teilweise kündigen, wenn 
der verbleibende Beitrag für die Hauptversicherung bei 
monatlicher Zahlung nicht unter 2,50 € (Mindestbeitrag) 
fällt. Bei nicht monatlicher Beitragszahlungsweise beträgt 
die Mindestbeitragsrate der Hauptversicherung das ent-
sprechende Vielfache. Bei teilweiser Kündigung gelten 
die folgenden Regelungen nur für den gekündigten Ver-
tragsteil. 

(2) Auszahlungsbetrag 

Wir zahlen – soweit nach Absatz 1 zulässig – nach Kün-
digung den 
 Rückkaufswert (Absatz 3 und 5), 
 vermindert um den Abzug (Absatz 4), 
 erhöht um die Überschussbeteiligung (Absatz 6). 

(3) Rückkaufswert 

Im Falle einer Kündigung – soweit nach Absatz 1 zulässig 
– steht entsprechend § 169 VVG der Rückkaufswert zur 
Verfügung. Er ist der zum maßgebenden Kündigungster-
min ermittelte Zeitwert des fondsgebundenen Deckungs-
kapitals zuzüglich des zu diesem Termin nach anerkann-
ten Regeln der Versicherungsmathematik mit den Rech-
nungsgrundlagen der Beitragskalkulation für den gemäß 
Absatz 1 maßgebenden Kündigungstermin errechneten 
ggf. vorhandenen Sicherungskapitals und der ggf. vor-
handenen Kostenrückstellung der Versicherung. Der 
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Rückkaufswert entspricht mindestens jedoch dem Betrag 
des Deckungskapitals, das sich bei gleichmäßiger Vertei-
lung der angesetzten Abschlusskosten auf die ersten 
zehn Vertragsjahre – bei einmaliger Beitragszahlung auf 
die ersten fünf Vertragsjahre, bei einer Sonderzahlung 
auf die ersten fünf Jahre ab Zugang der Sonderzah- 
lung –, jedoch höchstens auf die Zeit bis zum vereinbar-
ten Beginn der Rentenzahlung, ergibt. In jedem Fall be-
achten wir die aufsichtsrechtlichen Höchstzillmersätze 
(siehe § 21 Absatz 2 Satz 4).  

(4) Abzug 

Wir vereinbaren mit Ihnen einen Abzug von dem gemäß 
Absatz 3 ermittelten Wert. Der Abzug beträgt 100 €. Ab 
Beginn der Abrufphase erfolgt kein Abzug. Der Abzug ist 
zulässig, wenn er angemessen ist. Das ist im Zweifel von 
uns nachzuweisen. Wir halten den Abzug für angemes-
sen, weil mit diesem Abzug der mit der Kündigung ver-
bundene zusätzliche Verwaltungsaufwand und die Verän-
derung der Risikolage des verbleibenden Versichertenbe-
standes ausgeglichen werden. Zudem wird damit ein Aus-
gleich für kollektiv gestelltes Risikokapital vorgenommen. 
Wenn Sie uns nachweisen, dass der aufgrund Ihrer Kün-
digung von uns vorgenommene Abzug wesentlich niedri-
ger liegen muss, wird er entsprechend herabgesetzt. 
Wenn Sie uns nachweisen, dass der Abzug überhaupt 
nicht gerechtfertigt ist, entfällt er. Weitere Erläuterungen 
sowie versicherungsmathematische Hinweise zum Abzug 
und seiner Höhe finden Sie im Anhang zu den Versiche-
rungsbedingungen. 

(5) Herabsetzung des Rückkaufswerts im Ausnahmefall  

Wir sind nach § 169 Abs. 6 VVG bei einer Kündigung zur 
Auszahlung des Rückkaufswertes berechtigt, den nach 
Absatz 3 berechneten Betrag des Sicherungskapitals und 
der Kostenrückstellung angemessen herabzusetzen, um 
eine Gefährdung der Belange der Versicherungsnehmer, 
insbesondere durch eine Gefährdung der dauernden Er-
füllbarkeit der sich aus den Versicherungsverträgen erge-
benden Verpflichtungen, auszuschließen. Die Herabset-
zung ist jeweils auf ein Jahr befristet. 

(6) Überschussbeteiligung 

Für die Ermittlung des Auszahlungsbetrags nach Ab-
satz 2 setzt sich die Überschussbeteiligung zusammen 
aus den Ihrem Vertrag gemäß § 2 Abs. 7 zuzuteilenden 
Bewertungsreserven, soweit bei Kündigung vorhanden. 

(7) Hinweis 

Wenn Sie Ihren Vertrag kündigen, kann das für Sie Nach-
teile haben. In der Anfangszeit Ihres Vertrages ist wegen 
der Verrechnung von Abschlusskosten (siehe § 21) nur 
der Mindestwert gemäß Absatz 3 Satz 3 vorhanden. Der 
Rückkaufswert erreicht auch in den Folgejahren nicht un-
bedingt die Summe der gezahlten Beiträge für die Haupt-
versicherung. Generell ist zu berücksichtigen, dass der 
Rückkaufswert bei einer guten Fondsentwicklung höher 
sein wird als bei einer weniger guten Fondsentwicklung 
(siehe § 1 Abs. 11) und bei einer ungünstigen Fondsent-
wicklung auch im weiteren Vertragsverlauf vor Beginn der 
Rentenzahlung die Summe der eingezahlten Beiträge 
nicht unbedingt erreicht. Nähere Informationen zum 
Rückkaufswert können Sie der entsprechenden Tabelle 
im Antrag entnehmen. Da die Verläufe des fondsgebun-
denen Deckungskapitals sowie des Sicherungskapitals 
zu Vertragsbeginn noch nicht feststehen und die Wertent-
wicklung der Anlagestöcke nicht vorhergesagt werden 
kann, können wir einen bestimmten Mindestbetrag für 
den Rückkaufswert nicht garantieren. 

(8) Keine Beitragsrückzahlung 

Die Rückzahlung der Beiträge können Sie nicht verlan-
gen. 

(9) Beitragsrückstand  

Besteht ein Beitragsrückstand, ermitteln wir den Rück-
kaufswert zum Ende der letzten bezahlten Versiche-
rungsperiode; ggf. wird der Vertrag von diesem Zeitpunkt 
bis zum maßgebenden Kündigungstermin wie ein bei-
tragsfreier Vertrag weiterentwickelt. 

(10) Kündigung des Vertrags im Falle eines Arbeitgeber-
wechsels der versicherten Person zur Übertragung 
des gebildeten Kapitals auf einen Vertrag des neuen 
Arbeitgebers 

Im Falle eines Arbeitgeberwechsels der versicherten Per-
son kann unter den Voraussetzungen von § 4 Abs. 2 und 
3 BetrAVG das gebildete Kapital der Versicherung auf ei-
nen Vertrag des neuen Arbeitgebers übertragen werden 
(Portabilität). Ein Abzug gemäß Absatz 4 erfolgt nicht.  

 

§ 21 Wie werden die Kosten Ihres Vertrages verrechnet? 
  

(1) Mit Ihrem Vertrag sind Kosten verbunden. Diese sind in 
Ihrem Beitrag einkalkuliert. Es handelt sich um Ab-
schlusskosten sowie übrige Kosten. Zu den Abschluss-
kosten gehören insbesondere Abschlussprovisionen für 
den Versicherungsvermittler. Außerdem umfassen die 
Abschlusskosten die Kosten für die Antragsprüfung und 
Ausfertigung der Vertragsunterlagen, Sachaufwendun-
gen, die im Zusammenhang mit der Antragsbearbeitung 
stehen sowie Werbeaufwendungen. Die übrigen Kosten 
entfallen auf die laufende Verwaltung. Die Höhe der ein-
kalkulierten Abschlusskosten sowie der übrigen Kosten 
(Verwaltungskosten) können Sie den „Angaben zu Ihrer 
Versicherung" und dem Informationsblatt zu Versiche-
rungsprodukten nach § 4 der Verordnung über Informati-
onspflichten bei Versicherungsverträgen (VVG-InfoV) ent-
nehmen. 

(2) Wir wenden auf Ihren Vertrag das Verrechnungsverfah-
ren nach § 4 der Deckungsrückstellungsverordnung an. 
Dies bedeutet, dass wir die ersten Beiträge zur Tilgung 
eines Teils der Abschlusskosten heranziehen. Dies gilt je-
doch nicht für den Teil der ersten Beiträge, der für Leis-
tungen im Versicherungsfall, Kosten des Versicherungs-
betriebs in der jeweiligen Versicherungsperiode und auf-
grund von gesetzlichen Regelungen für die Bildung einer 
Deckungsrückstellung bestimmt ist. Der auf diese Weise 
zu tilgende Betrag ist nach der Deckungsrückstellungs-
verordnung auf 2,5 % der von Ihnen während der Laufzeit 
des Vertrages zu zahlenden Beiträge beschränkt. 

(3) Die Verwaltungskosten werden über die gesamte Ver-
tragslaufzeit verteilt. 

(4) Die beschriebene Kostenverrechnung hat zur Folge, dass 
in der Anfangszeit Ihres Vertrages nur geringe Beträge 
zur Kapitalbildung und somit nur Mindestwerte für einen 
Rückkaufswert oder zur Bildung einer beitragsfreien 
Rente vorhanden sind (siehe §§ 19 und 20). Auch in den 
Folgejahren stehen nicht unbedingt Mittel in Höhe der ge-
zahlten Beiträge für einen Rückkaufswert oder zur Bil-
dung einer beitragsfreien Rente zur Verfügung. Die Ga-
rantie gemäß § 1 Abs. 6 bleibt unberührt. Nähere Infor-
mationen zu den Rückkaufswerten und beitragsfreien 
Rentenleistungen können Sie den jeweiligen Tabellen im 
Antrag entnehmen. 

 

§ 22 Was gilt bei einer Änderung Ihrer Postanschrift oder 
Ihrer Firma? 

  

(1) Eine Änderung Ihrer Postanschrift müssen Sie uns unver-
züglich (d. h. ohne schuldhaftes Zögern) mitteilen. Ande-
renfalls können für Sie Nachteile entstehen. Wir sind be-
rechtigt, eine an Sie zu richtende Erklärung mit einge-
schriebenem Brief an Ihre uns zuletzt bekannte Anschrift 
zu senden. In diesem Fall gilt unsere Erklärung drei Tage 
nach Absendung des eingeschriebenen Briefes als zuge-
gangen. Dies gilt auch, wenn Sie den Vertrag für Ihren 
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Gewerbebetrieb abgeschlossen und Ihre gewerbliche 
Niederlassung verlegt haben. 

(2) Bei einer Umfirmierung gilt Absatz 1 entsprechend. 

 

§ 23 Welche weiteren Auskunftspflichten haben Sie? 
  

(1) Sofern wir aufgrund gesetzlicher Regelungen zur Erhe-
bung, Speicherung, Verarbeitung und Meldung von Infor-
mationen und Daten zu Ihrem Vertrag verpflichtet sind, 
müssen Sie uns die hierfür notwendigen Informationen, 
Daten und Unterlagen  
 bei Vertragsabschluss,  
 bei Änderung nach Vertragsabschluss oder  
 auf Nachfrage  
unverzüglich (d. h. ohne schuldhaftes Zögern) zur Verfü-
gung stellen. Sie sind auch zur Mitwirkung verpflichtet, so-
weit der Status dritter Personen, die Rechte an ihrem Ver-
trag haben, für Datenerhebungen und Meldungen maß-
geblich ist. 

(2) Notwendige Informationen im Sinne von Absatz 1 sind 
beispielsweise Umstände, die für die Beurteilung 
 Ihrer steuerlichen Ansässigkeit, 
 der steuerlichen Ansässigkeit dritter Personen, die 

Rechte an Ihrem Vertrag haben und 
 der steuerlichen Ansässigkeit des Leistungsempfän-

gers 
maßgebend sein können. 

Dazu zählen insbesondere die deutsche oder ausländi-
sche(n) Steueridentifikationsnummer(n), das Geburtsda-
tum, der Geburtsort und der Wohnsitz. Details zu in 
Deutschland geltenden Steuerregelungen können Sie 
den Informationen für den Versicherungsnehmer entneh-
men. 

(3) Falls Sie uns die notwendigen Informationen, Daten und 
Unterlagen nicht oder nicht rechtzeitig zur Verfügung stel-
len, gilt Folgendes: Bei einer entsprechenden gesetzli-
chen Verpflichtung melden wir Ihre Vertragsdaten an die 
zuständigen in- oder ausländischen Steuerbehörden. 
Dies gilt auch dann, wenn ggf. keine steuerliche Ansäs-
sigkeit im Ausland besteht. 

(4) Eine Verletzung Ihrer Auskunftspflichten gemäß den Ab-
sätzen 1 und 2 kann dazu führen, dass wir unsere Leis-
tung nicht zahlen. Dies gilt solange, bis Sie uns die für die 
Erfüllung unserer gesetzlichen Pflichten notwendigen In-
formationen zur Verfügung gestellt haben. 

 

§ 24 Welche Kosten stellen wir Ihnen gesondert in Rech-
nung? 

  

(1) In folgenden Fällen stellen wir Ihnen pauschal zusätzliche 
Kosten gesondert in Rechnung: 
 Mahnung bei Nichtzahlung von Folgebeiträgen  
 Rückläufern im Lastschriftverfahren  
 Durchführung von Vertragsänderungen 
 Bearbeitung von Abtretungen und Verpfändungen, 

soweit zulässig  
 Anschriftermittlung  
 Ausstellung eines Ersatz-Versicherungsscheins  
 Versicherungsnehmerwechsel  
 Wiederinkraftsetzung.  

§ 6 Abs. 4 bleibt unberührt. 
Die Höhe der Kosten kann sich während der Vertragslauf-
zeit ändern. Eine Übersicht über die jeweils aktuellen 
Kosten können Sie bei uns anfordern. 

(2) Wir haben uns bei der Bemessung der Pauschale an dem 
bei uns regelmäßig entstehenden Aufwand orientiert. So-
fern Sie uns nachweisen, dass die der Bemessung zu-
grunde liegenden Annahmen in Ihrem Fall dem Grunde 
nach nicht zutreffen, entfällt die Pauschale. Sofern Sie 
uns nachweisen, dass die Pauschale der Höhe nach we-
sentlich niedriger zu beziffern ist, wird sie entsprechend 
herabgesetzt. 

 

§ 25 Können Steuern und öffentliche Abgaben anfallen? 
  

(1) Ihr Versicherungsvertrag unterliegt der Besteuerung und 
der Abgabenordnung des Staates, in dem Sie Ihren Fir-
mensitz haben. Wir sind berechtigt, Ihnen als Schuldner 
etwa anfallende Steuern und Abgaben in vollem Umfang 
zu belasten. 

(2) Absatz 1 bezieht sich sinngemäß auch auf den Wohnsitz 
oder gewöhnlichen Aufenthalt der versicherten Person, 
wenn sie vor Beginn der Rentenzahlung aus dem Arbeits-
verhältnis ausscheidet und die Versicherung als neuer Ver-
sicherungsnehmer fortführt. In diesem Fall gilt die Rege-
lung aus Absatz 1 insbesondere auch dann, wenn die ver-
sicherte Person in einen anderen Staat umzieht.  

 

§ 26 Welches Recht findet auf Ihren Vertrag Anwendung? 
  

(1) Auf Ihren Vertrag findet das Recht der Bundesrepublik 
Deutschland Anwendung. 

(2) Es besteht – unbeschadet der übrigen Vertragsbestim-
mungen – Versicherungsschutz nur, soweit und solange 
dem keine auf die Vertragsparteien direkt anwendbaren 
Wirtschafts-, Handels- oder Finanzsanktionen bzw. Em-
bargos der Europäischen Union oder der Bundesrepublik 
Deutschland entgegenstehen. 

 Dies gilt auch für Wirtschafts-, Handels- oder Finanzsank-
tionen bzw. Embargos der Vereinigten Staaten von Ame-
rika, soweit dem nicht Rechtsvorschriften der Europäi-
schen Union oder der Bundesrepublik Deutschland ent-
gegenstehen. 

 

§ 27 Wo ist der Gerichtsstand? 
  

(1) Für Klagen aus dem Vertrag gegen uns ist das Gericht 
zuständig, in dessen Bezirk unser Geschäftssitz liegt. Zu-
ständig ist auch das Gericht, in dessen Bezirk Sie zur Zeit 
der Klageerhebung Ihren Wohnsitz haben. Wenn Sie kei-
nen Wohnsitz haben, ist der Ort Ihres gewöhnlichen Auf-
enthalts maßgeblich. Ist der Versicherungsnehmer eine 
juristische Person, ist auch das Gericht zuständig, in des-
sen Bezirk er seinen Sitz oder seine Niederlassung hat. 

(2) Klagen aus dem Vertrag gegen Sie müssen wir bei dem 
Gericht erheben, das für Ihren Wohnsitz zuständig ist. 
Wenn Sie keinen Wohnsitz haben, ist der Ort Ihres ge-
wöhnlichen Aufenthalts maßgeblich. Ist der Versiche-
rungsnehmer eine juristische Person, ist das Gericht zu-
ständig, in dessen Bezirk er seinen Sitz oder seine Nie-
derlassung hat. 

(3) Verlegen Sie Ihren Wohnsitz oder den Ort Ihres gewöhn-
lichen Aufenthalts in das Ausland, sind für Klagen aus 
dem Vertrag die Gerichte des Staates zuständig, in dem 
wir unseren Sitz haben. Dies gilt ebenso, wenn der Versi-
cherungsnehmer eine juristische Person ist, die ihren Sitz 
ins Ausland verlegt. 

 

§ 28 An wen können Sie sich bei Fragen oder Beschwer-
den wenden?  

 

(1) Wir möchten, dass Sie mit uns zufrieden sind. Unser Kun-
denservice ist ausgezeichnet – Ihre Anliegen nehmen wir 
sehr ernst. Wenn Sie mit uns einmal nicht zufrieden sind, 
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stehen Ihnen derzeit insbesondere die nachfolgenden 
Beschwerdemöglichkeiten offen: 

(2) Sie können sich mit Ihren Fragen oder Beschwerden an 
Ihren Vermögensberater wenden. Er (oder sie) ist gerne 
bereit, Ihnen behilflich zu sein. 

(3) Unser Beschwerdemanagement  

Bitte melden Sie sich jederzeit mit Ihrem Anliegen oder 
Ihrer Beschwerde direkt bei Ihrer Kundenservice-Direk-
tion. Die Adresse und Telefonnummer finden Sie in dem 
Begleitschreiben zu Ihrem Versicherungsschein. Darüber 
hinaus können Sie sich auch über unsere Internetseite 
oder unsere E-Mail-Adresse an uns wenden. Diese lauten 
derzeit: 

www.generali.de/feedback 
E-Mail: bittebesser.de@generali.com 

Sollte Ihr Problem auf diesem Wege nicht zu lösen sein, 
schreiben Sie bitte unserem Vorstand. Die derzeitigen 
Kontaktdaten sind: 

Vorstand der 
Generali Deutschland Lebensversicherung AG 
Adenauerring 7  
81737 München 

Wir sind sicher, dass wir gemeinsam mit Ihnen Ihr Anlie-
gen oder Ihre Beschwerde klären werden. 

(4) Versicherungsombudsmann e. V. 

Wenn Sie aber mit unserer Entscheidung nicht einver-
standen sind, können Sie als unabhängigen und 

neutralen Schlichter den Versicherungsombudsmann 
e. V. ansprechen. Diesen erreichen Sie derzeit wie folgt: 

Versicherungsombudsmann e. V. 
Postfach 08 06 32 
10006 Berlin 
www.versicherungsombudsmann.de 
E-Mail: beschwerde@versicherungsombudsmann.de 

Der Versicherungsombudsmann e. V. ist eine unabhän-
gige Schlichtungsstelle. Sie überprüft neutral, schnell und 
unbürokratisch die Entscheidungen der Versicherer. Für 
Verbraucher arbeitet sie kostenfrei. 

(5) Versicherungsaufsicht 

Sie können sich mit Ihrer Beschwerde auch an die für uns 
zuständige Aufsicht wenden. Die derzeitigen Kontaktda-
ten sind: 

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 
(BaFin) 
– Versicherungs- und Pensionsfondsaufsicht – 
Graurheindorfer Str. 108 
53117 Bonn 
E-Mail: poststelle@bafin.de 

Die BaFin ist allerdings keine Schiedsstelle und ihre Ent-
scheidung in einzelnen Streitfällen nicht verbindlich. 

(6) Rechtsweg 

 Ihre Möglichkeit, den Rechtsweg zu beschreiten, bleibt 
hiervon unberührt. 
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Anhang der AVB zur Kündigung und Beitragsfreistellung Ihres Versicherungsvertrags 
  

Bei Ihrem Versicherungsvertrag handelt es sich um ein Pro-
dukt, bei dem die Erlebensfallleistung – soweit es sich beim 
Anlagevermögen um Fondsguthaben handelt – von der Wert-
entwicklung von Fonds abhängt und das ggf. vorhandene Si-
cherungskapital garantiert verzinst werden. Wir garantieren 
Ihnen allerdings bei Vertragsabschluss, dass beim vereinbar-
ten Beginn der Rentenzahlung mindestens 80 % (Tarif 
BRGK80) bzw. 60 % (Tarif BRGK60) der für die Hauptversi-
cherung eingezahlten Beiträge für die Bildung einer Rente zur 
Verfügung stehen. Daneben übernehmen wir – je nach Verein-
barung – weitere Risiken, etwa im Rahmen der Berufsunfähig-
keits- oder Grundfähigkeits-Zusatzversicherung. Wir dürfen 
diese Leistungsversprechen nur unter Berücksichtigung ange-
messener versicherungsmathematischer Annahmen abgeben. 

Beiträge und Leistungen werden unter der Annahme berech-
net, dass der Vertrag nicht vorzeitig beendet wird. Die durch 
eine Kündigung entstehenden Belastungen für den Bestand 
müssen daher von den kündigenden Versicherungsnehmern 
getragen werden. Würden diese Kosten dagegen allen Versi-
cherungsnehmern in Rechnung gestellt, könnte der Versiche-
rungsschutz nur ungleich teurer angeboten werden. 

Wesentliches Kriterium ist schließlich der Gedanke der Risiko-
gemeinschaft. Dies bedeutet, dass wir sowohl bei der Pro-
duktkalkulation als auch bei Gestaltung und Durchführung des 
Vertrages stets darauf achten, dass die Belange der Gesamt-
heit der Versicherungsnehmer gewahrt werden. 

Wenn Sie Ihren Vertrag kündigen, kann das für Sie Nachteile 
haben. Bei der Berechnung des Auszahlungsbetrags nehmen 
wir den in den Versicherungsbedingungen vereinbarten Abzug 
vor (ausgenommen Kündigung des Vertrags im Falle eines Ar-
beitgeberwechsels der versicherten Person zur Übertragung 
des gebildeten Kapitals auf einen Vertrag des neuen Arbeitge-
bers, § 20 Abs. 10). Der Abzug ist zulässig, wenn er angemes-
sen ist. Das ist im Zweifel von uns nachzuweisen. Wir halten 
den Abzug für angemessen, weil bei seiner Kalkulation fol-
gende Umstände berücksichtigt werden: 

Ausgleich für Verwaltungsaufwand 
Die Bearbeitung einer Kündigung ist für uns mit Verwal-
tungsaufwand verbunden, der nicht in den Kostenanteilen 
der von Ihnen gezahlten Beiträge berücksichtigt ist. Aus 
diesem Grund behalten wir bei Rückkauf vom Guthaben ei-
nen pauschalen Abgeltungsbetrag für diese Verwaltungs-
aufwendungen ein. 

Ausgleich für kollektiv gestelltes Risikokapital 
Wir bieten Ihnen im Rahmen des vereinbarten Versiche-
rungsschutzes Garantien und Optionen. Dies ist möglich, 
weil ein Teil des dafür erforderlichen Risikokapitals (Sol-
venzmittel) durch die Versicherungsnehmergemeinschaft 
zur Verfügung gestellt wird. Bei Neuabschluss eines Ver-
trages partizipiert dieser an bereits vorhandenen Solvenz-
mitteln. Während der Laufzeit muss der Vertrag daher Sol-
venzmittel zur Verfügung stellen. Bei Vertragskündigung 
gehen diese Solvenzmittel dem verbleibenden Bestand 
verloren und müssen deshalb im Rahmen des Abzugs aus-
geglichen werden. Der interne Aufbau von Risikokapital ist 
regelmäßig für alle Versicherungsnehmer die günstigste Fi-
nanzierungsmöglichkeit von Optionen und Garantien, da 
eine Finanzierung über externes Kapital wesentlich teurer 
wäre. 

Vorstehende Ausführungen gelten bei einer evtl. eingeschlos-
senen Berufsunfähigkeits- oder Grundfähigkeits-Zusatzversi-
cherung neben dem Fall der Kündigung grundsätzlich auch bei 
Beitragsfreistellung. 

Sofern eine Berufsunfähigkeits- oder Grundfähigkeits-Zusatz-
versicherung eingeschlossen ist, wird bei der Kalkulation des 
Abzugs zusätzlich Folgendes berücksichtigt: 

Veränderungen der Risikolage 
Die Kalkulation von Versicherungsprodukten basiert da-
rauf, dass die Risikogemeinschaft sich gleichmäßig aus 
Versicherungen mit einem hohen und einem geringeren 
Risiko zusammensetzt. In Form eines kalkulatorischen 
Ausgleichs wird sichergestellt, dass der Risikogemein-
schaft durch vorzeitige Vertragskündigungen, die ansons-
ten zu einer negativen Veränderung des kalkulatorischen 
Gleichgewichts führen würden, kein Nachteil entsteht. 

Wenn Sie uns nachweisen, dass der aufgrund Ihrer Kündigung 
von uns vorgenommene Abzug wesentlich niedriger liegen 
muss, wird er entsprechend herabgesetzt. Wenn Sie uns nach-
weisen, dass der Abzug überhaupt nicht gerechtfertigt ist, ent-
fällt er. 
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Besondere Bedingungen 
für Rentenversicherungen nach Tarif BRGK80 und BRGK60 
mit planmäßiger Erhöhung nach dem Dynamikplan 

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,  

für Rentenversicherungen nach Tarif BRGK80 und Tarif BRGK60 mit planmäßiger Erhöhung nach dem Dynamikplan 
gelten zusätzlich die nachfolgenden Bedingungen. Soweit in diesen Bedingungen nichts anderes bestimmt ist, finden 
die Allgemeinen Versicherungsbedingungen für Rentenversicherungen nach Tarif BRGK80 und BRGK60 (AVB) 
sinngemäß Anwendung. 
 

Inhaltsverzeichnis 
  

Nach welchem Maßstab erfolgt die planmäßige Erhöhung der Beiträge? § 1
Wann und wie lange erhöhen sich Beiträge und Versicherungsleistungen? § 2
Wonach errechnen sich die erhöhten Versicherungsleistungen? § 3
Welche sonstigen Bestimmungen gelten für die Erhöhung der Versicherungsleistungen? § 4
Wann werden Erhöhungen ausgesetzt? § 5
Was gilt bei Berufsunfähigkeit? § 6

 

§ 1 Nach welchem Maßstab erfolgt die planmäßige
Erhöhung der Beiträge? 

(1) Der vertraglich vereinbarte Beitrag für diese Versicherung
einschließlich einer etwaigen Berufsunfähigkeits-Zusatz-
versicherung erhöht sich entsprechend der getroffenen
Vereinbarung

 entweder jeweils in der Höhe des Steigerungssatzes
der Beitragsbemessungsgrenze der gesetzlichen
Rentenversicherung der Arbeiter und Angestellten
(West)

 oder jeweils um den vereinbarten Prozentsatz des
Beitrags des Vorjahres.

(2) Die Beitragserhöhung bewirkt eine Erhöhung der Versi-
cherungsleistungen ohne Gesundheitsprüfung.

 

§ 2 Wann und wie lange erhöhen sich Beiträge und
Versicherungsleistungen? 

(1) Die Erhöhungen des Beitrags und der Versicherungsleis-
tungen erfolgen jeweils zur ersten Beitragsfälligkeit eines
Kalenderjahres. Zur Ermittlung der Höhe des Steige-
rungssatzes der Beitragsbemessungsgrenze der gesetz-
lichen Rentenversicherung der Arbeiter und Angestellten
(West) ist die Erhöhung der Beitragsbemessungsgrenze
zu Beginn des Kalenderjahres maßgebend, in dem die
Beitragserhöhung des Versicherungsvertrags erfolgt.

(2) Sie erhalten rechtzeitig vor dem Erhöhungstermin eine
Mitteilung über die Erhöhung (Nachtrag zu Ihrer Versiche-
rung). Der Versicherungsschutz aus der jeweiligen Erhö-
hung beginnt am Erhöhungstermin.

(3) Die letzte Erhöhung von Beitrag und Versicherungsleis-
tungen erfolgt spätestens drei Jahre vor dem vereinbar-
ten Ende der Beitragszahlung.

(4) Ist eine Berufsunfähigkeits -Zusatzversicherung einge-
schlossen, werden ihre Versicherungsleistungen längs-
tens bis zu dem für die Berufsunfähigkeits-Zusatzversi-
cherung vereinbarten Ablauf der Beitragszahlungsdauer
erhöht (vgl. § 3 Abs. 2). Wenn die monatliche Berufsunfä-
higkeits- bzw. Grundfähigkeitsrente aller für die versi-
cherte Person bei unserer Gesellschaft bestehenden Ver-
träge den Betrag von 3.000 € erstmals erreicht oder über-
schritten hat, behalten wir uns vor, weitere Erhöhungen
der Berufsunfähigkeitsrente vom Ergebnis einer wirt-
schaftlichen Angemessenheitsprüfung abhängig zu ma-
chen.

 

§ 3 Wonach errechnen sich die erhöhten Versicherungs-
leistungen? 

(1) Die Versicherungsleistungen erhöhen sich nicht im glei-
chen Verhältnis wie die Beiträge. Der zusätzliche Beitrag
wird für eine Erhöhungsversicherung verwendet. Hierbei
handelt es sich um eine gleichartige Versicherung, bei der
die Rentenzahlung zum gleichen Termin beginnt wie bei
der Grundversicherung. Die Versicherungsleistungen aus
der Erhöhungsversicherung errechnen sich nach dem am
Erhöhungstermin erreichten Alter der versicherten Per-
son und der restlichen Beitragszahlungsdauer. Ist für die
Grundversicherung eine Rentengarantiezeit vereinbart,
gilt die gleiche Rentengarantiezeit auch für die Dynamik-
erhöhungen.

(2) Ist eine Berufsunfähigkeits-Zusatzversicherung einge-
schlossen, erstreckt sich der Versicherungsschutz der
Beitragsbefreiung auch auf die Erhöhungsbeiträge. Ist
gleichzeitig eine Berufsunfähigkeitsrente mitversichert, so
erhöht sich diese – vorbehaltlich von § 2 Abs. 4 – im glei-
chen Verhältnis wie die Beitragssumme der Hauptversi-
cherung.

(3) Bei der Berechnung der erhöhten Versicherungsleistun-
gen aus der Hauptversicherung werden wir die gleichen
Annahmen über die künftige Lebenserwartung zugrunde
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legen, die wir zum Zeitpunkt der Erhöhung bei neu abzu-
schließenden Rentenversicherungen ansetzen. Auf die 
Anwendung solcher aktuellen Rechnungsgrundlagen 
werden wir Sie vor dem Erhöhungstermin im Nachtrag zu 
Ihrer Versicherung hinweisen. Bereits durchgeführte 
frühere Erhöhungen aus dem Dynamikplan bleiben hier-
von unberührt. 

(4) Nach einer Erhöhung der Versicherungsleistungen kön-
nen die garantierten beitragsfreien Renten nicht mehr der 
Übersicht in der Anlage zum Antrag auf Abschluss dieser 
Versicherung entnommen werden. Die aktualisierten 
Werte teilen wir Ihnen in dem Nachtrag zu Ihrer Versiche-
rung vor dem Erhöhungstermin mit. 

 

§ 4 Welche sonstigen Bestimmungen gelten für die 
Erhöhung der Versicherungsleistungen?  

  

(1) Soweit in diesen Bedingungen nichts anderes bestimmt 
ist, erstrecken sich alle im Rahmen des Versicherungs-
vertrags getroffenen Vereinbarungen, insbesondere die 
Allgemeinen Versicherungsbedingungen für Rentenversi-
cherungen nach Tarif BRGK80 und BRGK60 (AVB) sowie 
die Bezugsrechtsverfügung, auch auf die Erhöhungsver-
sicherungen. Entsprechende Anwendung finden die Best-
immungen in den AVB „Wie erfolgt die Überschussbetei-
ligung?“ sowie „Wie werden die Kosten Ihres Vertrages 
verrechnet?“. 

(2) Die Erhöhungen der Versicherungsleistungen aus dem 
Versicherungsvertrag setzen die in den Allgemeinen Ver-
sicherungsbedingungen und den Bedingungen zu einer 
etwaigen Berufsunfähigkeits-Zusatzversicherung ge-
nannten Fristen bei Verletzung der vorvertraglichen An-
zeigepflicht nicht erneut in Lauf. 

(3) Bei einer Erhöhungsversicherung, in der eine Berufsunfä-
higkeits-Zusatzversicherung mit erhöhter Berufsunfähig-
keitsrente bei Eintritt der Berufsunfähigkeit in den ersten 
fünf Jahren (Startervariante) eingeschlossen ist, ist der 
Zeitpunkt, zu dem sich die versicherte Berufsunfähigkeits-
rente der Erhöhungsversicherung tarifgemäß verringert, 
identisch mit dem Termin bei der Grundversicherung. Wie 
bei der Grundversicherung werden wir Ihnen auch zur Er-
höhungsversicherung rechtzeitig vorher anbieten, den be-
stehenden Versicherungsschutz gegen eine Erhöhung des 
Beitrags aufrechtzuerhalten. Wenn Sie unser Angebot 

nicht annehmen, erhöht sich die Berufsunfähigkeitsrente 
zu diesem Termin abweichend von § 3 Abs. 2 nicht im 
gleichen Verhältnis wie die Beitragssumme der Hauptver-
sicherung, sondern entsprechend verringert. Nach die-
sem Termin werden weitere Erhöhungen nach dem Dyna-
mikplan mit einer konstanten versicherten Berufsunfähig-
keitsrente durchgeführt. 

 

§ 5 Wann werden Erhöhungen ausgesetzt? 
  

(1) Die Erhöhung entfällt rückwirkend, wenn Sie ihr bis zum 
Ende des zweiten Monats nach dem Erhöhungstermin wi-
dersprechen oder den ersten erhöhten Beitrag nicht in-
nerhalb von zwei Monaten nach dem Erhöhungstermin 
zahlen.  

(2) Sollten Sie mehr als zweimal hintereinander von der Er-
höhungsmöglichkeit keinen Gebrauch machen, so er-
lischt Ihr Recht auf weitere Erhöhungen; es kann jedoch 
mit unserer Zustimmung neu begründet werden. 

 

§ 6 Was gilt bei Berufsunfähigkeit?  
  

(1) Ist in Ihrer Versicherung eine Berufsunfähigkeits-Zusatz-
versicherung eingeschlossen, erfolgen auch dann Erhö-
hungen, wenn wir die Beitragszahlung wegen Berufsun-
fähigkeit übernehmen. Dies gilt auch für den Fall, dass 
aufgrund von § 5 Abs. 2 Ihr Recht auf weitere Erhöhun-
gen erloschen ist oder Sie den Dynamikplan nachträglich 
ausgeschlossen haben, sofern die Berufsunfähigkeits -
Zusatzversicherung unverändert fortbesteht. Eine lau-
fende Berufsunfähigkeitsrente wird während einer Berufs-
unfähigkeit – abgesehen von etwaigen Erhöhungen auf-
grund der Überschussbeteiligung – aber nur erhöht, wenn 
Sie für die Berufsunfähigkeitsrente die garantierte Leis-
tungsdynamik eingeschlossen haben. 

(2) Für den Fall, dass wir die Beitragszahlung wegen Berufs-
unfähigkeit übernehmen, erfolgen die Beitragserhöhun-
gen um 3 % des Beitrags des Vorjahres bzw. – wenn ein 
höherer Steigerungssatz vereinbart ist – um diesen festen 
Prozentsatz des Beitrags des Vorjahres. Der Steige-
rungssatz der Beitragsbemessungsgrenze findet in die-
sem Fall keine Anwendung. 
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Bedingungen für die 
Berufsunfähigkeits-Zusatzversicherung 

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, 

als Arbeitgeber möchten Sie im Rahmen der betrieblichen Altersversorgung zugunsten Ihres Arbeitneh-
mers auch Leistungen für den Fall seiner Berufsunfähigkeit zusagen. Für die zu diesem Zweck zur Haupt-
versicherung eingeschlossene Berufsunfähigkeits-Zusatzversicherung gelten die nachfolgenden Bedin-
gungen. Hierin sprechen wir Sie als Versicherungsnehmer und unseren Vertragspartner – wie schon in 
den Allgemeinen Versicherungsbedingungen (AVB) für die Hauptversicherung – unmittelbar an. Ihr Ar-
beitnehmer ist die gegen Berufsunfähigkeit versicherte Person. Erst wenn er aus dem Arbeitsverhältnis 
mit Ihnen ausscheidet, kann die Möglichkeit bestehen, dass der versicherte Arbeitnehmer den Vertrag als 
Versicherungsnehmer weiterführt. Dann wird er unser Vertragspartner, und in den Versicherungsbedin-
gungen sprechen wir ihn an. Soweit in den Bedingungen für die Berufsunfähigkeits-Zusatzversicherung 
nichts anderes bestimmt ist, finden die jeweiligen AVB für die Hauptversicherung sinngemäß Anwendung. 
 

Inhaltsverzeichnis 
  

Was ist Berufsunfähigkeit im Sinne dieser Bedingungen? § 1
Was ist Pflegebedürftigkeit im Sinne dieser Bedingungen? § 2
Welche Leistungen erbringen wir? § 3
Wann beginnt und wann endet unsere Leistungspflicht? § 4
In welchen Fällen ist der Versicherungsschutz ausgeschlossen? § 5
Was ist zu beachten, wenn eine Leistung verlangt wird? § 6
Wann geben wir eine Erklärung über unsere Leistungspflicht ab? § 7
Wann stellen wir unsere Leistungen ein, und welche Mitteilungspflichten sind während des 
Leistungsbezugs zu beachten? 

§ 8

Was gilt für die Nachprüfung der Berufsunfähigkeit? § 9
Was gilt bei einer Verletzung der Mitwirkungspflichten nach Eintritt der Berufsunfähigkeit? § 10
Wie erfolgt die Überschussbeteiligung? § 11
Wie ist das Verhältnis zur Hauptversicherung? § 12
Wann können Sie die vereinbarte Versicherungsdauer Ihrer  
Berufsunfähigkeits-Zusatzversicherung verlängern? 

§ 13

Was ist bei Auslandsaufenthalten zu beachten? § 14
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§ 1 Was ist Berufsunfähigkeit im Sinne dieser Bedin-
gungen? 

  

(1) Voraussetzungen für Berufsunfähigkeit 

Berufsunfähigkeit im Sinne dieser Bedingungen liegt vor, 
wenn die versicherte Person infolge Krankheit, Körper-
verletzung oder mehr als altersentsprechenden Kräfte-
verfalls, die ärztlich nachzuweisen sind, voraussichtlich 
mindestens sechs Monate ununterbrochen zu mindes-
tens 50 % ihren zuletzt vor Eintritt dieses Zustands aus-
geübten Beruf – so wie er ohne gesundheitliche Beein-
trächtigung ausgestaltet war – nicht mehr ausüben kann 
(vollständiger Verzicht auf abstrakte Verweisung). Eine 
Verweisung auf eine andere Tätigkeit kommt nur dann in 
Betracht, wenn diese bei einer späteren Nachprüfung der 
Berufsunfähigkeit (siehe § 9) konkret ausgeübt wird. 

(2) Berufsunfähigkeit bei Pflegebedürftigkeit 

Berufsunfähigkeit im Sinne dieser Bedingungen liegt 
auch dann vor, wenn die versicherte Person voraussicht-
lich mindestens sechs Monate ununterbrochen pflegebe-
dürftig im Sinne von § 2 ist. 

(3) Leistung ab Beginn der Berufsunfähigkeit 

Wird uns nachgewiesen, dass ein in Absatz 1 oder 2 be-
schriebener Zustand für einen Zeitraum von sechs Mona-
ten ununterbrochen vorgelegen hat, gilt dieser Zustand 
von Beginn an als Berufsunfähigkeit. 

(4) Zusammenhang mit einer Erwerbsminderungsrente 

Berufsunfähigkeit im Sinne dieser Tarifbestimmungen 
liegt auch dann vor, wenn ein Träger der gesetzlichen 
Rentenversicherung oder ein berufsständisches Versor-
gungswerk in der Bundesrepublik Deutschland, dem die 
versicherte Person als Pflichtmitglied angehört, unbefris-
tet eine volle Erwerbsminderungsrente allein aus medizi-
nischen Gründen gewährt. Unser Recht auf Nachprüfung 
der Berufsunfähigkeit (siehe § 9) bleibt unberührt.  

 Eine befristete Leistung (siehe § 7 Abs. 2) gewähren wir 
auch dann, wenn die versicherte Person vor Vollendung 
des 55. Lebensjahres von einem Träger der gesetzlichen 
Rentenversicherung oder eines berufsständischen Ver-
sorgungswerks in der Bundesrepublik Deutschland, dem 
die versicherte Person als Pflichtmitglied angehört, allein 
aus medizinischen Gründen eine volle befristete Er-
werbsminderungsrente erhält. Dabei kann allerdings der 
befristete Zeitraum für unsere Leistung von dem eventu-
ellen befristeten Zeitraum abweichen, während dessen 
ein gesetzlicher oder berufsständischer Versorgungsträ-
ger eine Erwerbsminderungsrente gewährt.  

 Im Fall eines vereinbarten Leistungsausschlusses, der 
mitursächlich im Zusammenhang mit der Berufsunfähig-
keit steht, bewirkt der Bescheid eines Sozialversiche-
rungsträgers keinen Leistungsanspruch. 

(5) Keine Berufsunfähigkeit bei Umorganisation 
Bei Selbstständigen oder beherrschenden Gesellschaf-
ter-Geschäftsführern setzt vollständige Berufsunfähigkeit 
zusätzlich zu Absatz 1 bis 3 voraus, dass die versicherte 
Person ihren Beruf auch dann nicht ausüben kann, nach-
dem sie ihren Betrieb zumutbar umorganisiert hat oder 
umorganisieren könnte.  

Die Umorganisation ist nur zumutbar, wenn 
 sie keinen erheblichen Kapitaleinsatz erfordert, 
 die Lebensstellung der versicherten Person als Be-

triebsinhaber gewahrt bleibt, 
 sie von der versicherten Person auf Grund ihres maß-

geblichen Einflusses auf die Geschicke des Unter-
nehmens umgesetzt werden kann und 

 der versicherten Person ein der bisherigen Position an-
gemessener Tätigkeitsbereich geschaffen wird und die-
ser aus medizinischer Sicht möglich ist. 

Eine Minderung des Einkommens von 20 % oder mehr be-
zogen auf das durchschnittliche jährliche Einkommen aus 
beruflicher Tätigkeit der letzten drei Jahre vor Abzug von 
Personensteuern gilt jedoch in jedem Fall als unzumutbar. 
Im begründeten Einzelfall kann auch schon eine geringere 
Minderung des Einkommens nicht zumutbar sein. Sollte die 
höchstrichterliche Rechtsprechung einen geringeren Pro-
zentsatz als unzumutbare Minderung des Einkommens fest-
legen, ist dieser auch für uns maßgeblich. 
Wir verzichten auf die Prüfung der Umorganisation, wenn 
der Betrieb der versicherten Person weniger als fünf an-
gestellte Mitarbeiter beschäftigt. Auszubildende, Prakti-
kanten oder Werkstudenten bleiben dabei unberücksich-
tigt. 

(6) Auszubildende 

 Bei Auszubildenden wird für die Feststellung der Berufs-
unfähigkeit als ausgeübter Beruf das dem Ausbildungs-
ziel entsprechende Berufsbild zugrunde gelegt. Berufs-
unfähigkeit liegt jedoch nicht vor, wenn die versicherte 
Person eine andere berufliche Tätigkeit ausübt, die ihrer 
evtl. anderweitigen Ausbildung und Erfahrung sowie ihrer 
bisherigen Lebensstellung (siehe § 9 Abs. 3) entspricht.  

(7) Studierende 

 Bei Studierenden gilt als zuletzt ausgeübter Beruf das zu-
letzt betriebene Regelstudium. Berufsunfähigkeit liegt 
ebenfalls vor, wenn der bei Antragstellung angegebene 
angestrebte Beruf nicht mehr gemäß Absatz 1 ausgeübt 
werden kann. Als Studium gilt ein Studium an einer Hoch-
schule (Universität), Fachhochschule (FH) oder Berufs-
akademie. Der angestrebte Studienabschluss muss in 
Deutschland staatlich anerkannt sein.  

Berufsunfähigkeit liegt grundsätzlich jedoch nicht vor, 
wenn die versicherte Person ein anderes Studium oder 
eine andere berufliche Tätigkeit ausübt, die ihrer Ausbil-
dung und Erfahrung sowie ihrer bisherigen Lebensstel-
lung (siehe§ 9 Abs. 3) entspricht. Jedoch gilt für Studie-
rende in der zweiten Hälfte der gesetzlich oder gemäß 
Studienordnung vorgesehenen Studienzeit, sofern diese 
nicht um mehr als fünf Semester überschritten ist, fol-
gende Ausnahme: Bei der Prüfung der Berufsunfähigkeit 
berücksichtigen wir zu Gunsten des Studierenden die Le-
bensstellung, die normalerweise mit erfolgreichem Ab-
schluss des Studiums erreicht wird. 

(8) Teilzeit-Beschäftigte 

 Übt die versicherte Person zum Zeitpunkt des Eintritts der 
Berufsunfähigkeit ihre berufliche Tätigkeit zeitlich einge-
schränkt aus (Teilzeit-Tätigkeit), leisten wir auch dann, 
wenn die versicherte Person ihre Teilzeit-Tätigkeit, so wie 
sie ohne gesundheitliche Beeinträchtigung ausgestaltet 
war, weniger als drei Stunden pro Arbeitstag ausüben 
kann. Hat die versicherte Person gleichzeitig mehrere 
Teilzeit-Tätigkeiten, so legen wir die Arbeitszeit all dieser 
Tätigkeiten in Summe zugrunde. 

(9) Hausfrauen und -männer ohne Erwerbstätigkeit 

 Bei Hausfrauen und Hausmännern ohne Erwerbstätigkeit 
gilt als zuletzt ausgeübter Beruf das zum Zeitpunkt des 
Eintritts der Berufsunfähigkeit von der versicherten Per-
son in ihrem Haushalt konkret ausgeübte Tätigkeitsprofil. 

(10) Ausscheiden aus dem Berufsleben 

Ist die versicherte Person vorübergehend oder endgültig 
aus dem Berufsleben ausgeschieden, ist bei der Prüfung 
der Leistungsansprüche im Sinne von Absatz 1 die beim 
Ausscheiden aus dem Berufsleben zuletzt ausgeübte be-
rufliche Tätigkeit und die damit verbundene Lebensstel-
lung maßgeblich. 
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§ 2 Was ist Pflegebedürftigkeit im Sinne dieser Bedin-
gungen? 

  

(1)  Pflegebedürftigkeit liegt vor, wenn die versicherte Person 
so hilflos ist, dass sie im Sinne der §§ 14, 15 des Sozial-
gesetzbuches (SGB) XI in der Fassung vom 21.12.2015, 
gültig ab 01.01.2017, einschließlich deren Anlagen, min-
destens in den Pflegegrad 2 eingestuft wird und uns das 
anhand des Bescheids des jeweiligen Trägers der ge-
setzlichen Pflegeversicherung nachweist. 

(2) Pflegebedürftigkeit liegt ebenfalls vor, wenn die versi-
cherte Person wegen Demenz in Form mittelschwerer 
oder schwerer Hirnleistungsstörungen, die durch Krank-
heit oder Körperverletzung entstanden sind, sich oder an-
dere erheblich gefährdet und deshalb dauernder Beauf-
sichtigung bedarf und mindestens der Schweregrad 5 ge-
mäß der Global Deterioration Scale (GDS 5) nach Reis-
berg zugrunde liegt (Global Deterioration Scale – GDS, 
Einteilung der Demenz in sieben Grade, Stand 08/2014) 
oder ein entsprechender Schweregrad einer alternativen, 
anerkannten Demenzbeurteilungsskala erreicht wird. 

 

§ 3 Welche Leistungen erbringen wir? 
  

(1) Wird die versicherte Person während der Versicherungs-
dauer der Berufsunfähigkeits-Zusatzversicherung berufs-
unfähig im Sinne von § 1 dieser Bedingungen, so erbrin-
gen wir folgende Versicherungsleistungen: 

a) Volle Befreiung von der Beitragszahlungspflicht für 
die Hauptversicherung und die eingeschlossenen Zu-
satzversicherungen (Zusatztarif I); 

b) Zahlung der jeweils vereinbarten Berufsunfähigkeits-
rente, wenn diese mitversichert ist (Zusatztarif R). Die 
Rente zahlen wir monatlich im Voraus. 

Wenn Sie es wünschen, beraten wir Sie über Möglichkei-
ten zur medizinischen Rehabilitation und beruflichen 
Reintegration.  

Die Versicherungsleistungen erbringen wir während der 
Dauer einer bedingungsgemäßen Berufsunfähigkeit, so-
lange die versicherte Person lebt, längstens jedoch bis 
zum Ablauf der Zusatzversicherung. Bei Versicherungen 
mit gegenüber der Leistungsdauer abgekürzter Versiche-
rungsdauer werden Leistungen aus der Berufsunfähig-
keits-Zusatzversicherung nur bei Eintritt der Berufsunfä-
higkeit vor Ende der Versicherungsdauer erbracht, dann 
jedoch bis zum Ablauf der Leistungsdauer, sofern die An-
spruchsvoraussetzungen weiter bestehen. 

(2) Ist in Ihrer Versicherung der Dynamikplan eingeschlos-
sen, erfolgen als zusätzliche Leistung des Zusatztarifs I 
(Absatz 1 a) auch dann Erhöhungen der Versicherungs-
leistungen im Rahmen des Dynamikplans gemäß den je-
weils maßgebenden Besonderen Bedingungen, wenn 
und solange wegen Berufsunfähigkeit im Sinne von Ab-
satz 1 a) Ihre Beitragszahlungspflicht entfällt. Ist zum Dy-
namikplan vereinbart, dass sich der Beitrag in Höhe des 
Steigerungssatzes der Beitragsbemessungsgrenze der 
gesetzlichen Rentenversicherung der Arbeiter und Ange-
stellten (West) erhöht, so erfolgen die Beitragserhöhun-
gen als zusätzliche Leistung des Zusatztarifs I um 3 % 
des Beitrags des Vorjahres bzw. – wenn ein höherer Stei-
gerungssatz vereinbart ist – um diesen festen Prozent-
satz des Beitrags des Vorjahres. Der Steigerungssatz der 
Beitragsbemessungsgrenze findet in diesem Fall keine 
Anwendung. Eine laufende Berufsunfähigkeitsrente (Zu-
satztarif R) wird während einer Berufsunfähigkeit – abge-
sehen von etwaigen Erhöhungen auf Grund der Über-
schussbeteiligung (siehe § 11) – aber nur erhöht, wenn 
Sie die garantierte Leistungsdynamik eingeschlossen ha-
ben (siehe Absatz 3).  

(3) Sofern Sie in Ihrem Vertrag eine garantierte Leistungsdy-
namik eingeschlossen haben, erhöhen sich die gezahlten 
Berufsunfähigkeitsrenten während einer Leistungsphase 

jedes Jahr um den vereinbarten festen Steigerungssatz. 
Die Erhöhung erfolgt erstmals zum ersten Versicherungs-
jahreswechsel nach Eintritt der Berufsunfähigkeit, an den 
anschließenden Versicherungsjahreswechseln zusam-
men mit der eventuellen jeweiligen Erhöhung aus der 
Überschussbeteiligung (siehe § 11 Abs. 3 d). Bezugs-
größe der Leistungsdynamik ist die jeweils erreichte ga-
rantierte Rente einschließlich der Rente aus der Über-
schussbeteiligung. 

 

§ 4 Wann beginnt und wann endet unsere Leistungs-
pflicht? 

  

(1) Der Anspruch auf die Berufsunfähigkeitsleistungen ent-
steht mit Beginn des Monats, der auf den Eintritt der Be-
rufsunfähigkeit (§ 1) folgt. 

(2) Sie können eine Berufsunfähigkeitsleistung aus diesem 
Vertrag jederzeit beantragen.  

(3) Bis zur Entscheidung über die Leistungspflicht 

 müssen Sie die Beiträge in voller Höhe weiter entrich-
ten; wir werden diese jedoch für den Zeitraum, für den 
Anspruch auf die Berufsunfähigkeitsleistungen be-
standen hat, zurückzahlen.  

 werden wir auf Ihren Antrag die künftig fälligen Bei-
träge bis zur endgültigen Entscheidung über die Leis-
tungspflicht zinslos stunden. Wird ein Antrag auf Leis-
tungen von uns abgelehnt oder besteht für uns keine 
Leistungspflicht, sind die gestundeten Beiträge von 
Ihnen in einem Betrag unverzinst nachzuzahlen. Wir 
sind jedoch auf Ihren Antrag hin bereit, eine ratierliche 
Nachzahlung des gestundeten Beitrags mit Ihnen zu 
vereinbaren. Die Nachzahlung kann über einen Zeit-
raum von bis zu 36 Monaten in halbjährlichen, viertel-
jährlichen oder monatlichen Raten erfolgen. Zahlen 
Sie die gestundeten Beiträge nicht nach, gleichen wir 
die ausstehende Nachzahlung durch Herabsetzung 
der vereinbarten Leistung nach versicherungsmathe-
matischen Grundsätzen aus. Diese Regelungen gel-
ten auch, wenn Sie unsere Entscheidung über die 
Leistungspflicht gerichtlich prüfen lassen, und zwar 
bis zur rechtskräftigen Entscheidung des Gerichts, 
mindestens hinsichtlich der ausgebliebenen Beiträge 
der letzten 36 Monate. 

(4) Der Anspruch auf die Berufsunfähigkeitsleistungen er-
lischt, wenn eine Berufsunfähigkeit gemäß § 1 nicht mehr 
vorliegt, mit Ablauf der zeitlichen Befristung (§ 7), wenn 
die versicherte Person stirbt oder die vertragliche Leis-
tungsdauer der Berufsunfähigkeits-Zusatzversicherung 
abläuft. 

 

§ 5 In welchen Fällen ist der Versicherungsschutz aus-
geschlossen? 

  

(1) Grundsätzlich besteht unsere Leistungspflicht unabhän-
gig davon, wie es zu der Berufsunfähigkeit gekommen ist. 

(2) Wir leisten jedoch nicht, wenn die Berufsunfähigkeit ver-
ursacht ist 
a) unmittelbar oder mittelbar durch innere Unruhen, so-

fern die versicherte Person auf Seiten der Unruhestif-
ter teilgenommen hat; 

b) unmittelbar oder mittelbar durch Kriegs- oder Bürger-
kriegsereignisse. Diese Einschränkung unserer Leis-
tungspflicht gilt jedoch nicht für solche Ereignisse, de-
nen die versicherte Person während eines Aufenthal-
tes außerhalb der Bundesrepublik Deutschland aus-
gesetzt und an denen sie nicht aktiv beteiligt war. Un-
sere Leistungspflicht bleibt insbesondere dann beste-
hen, wenn die Berufsunfähigkeit während eines Auf-
enthaltes außerhalb der territorialen Grenzen der 
NATO-Mitgliedstaaten verursacht wurde und die versi-
cherte Person als Mitglied der deutschen Bundeswehr, 
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Polizei oder Bundespolizei mit Mandat der NATO oder 
UNO an der Erbringung humanitärer Hilfeleistungen 
oder an friedenssichernden Maßnahmen teilgenom-
men hat. 

 c) durch Strahlen infolge Kernenergie, die das Leben 
oder die Gesundheit zahlreicher Menschen in so un-
gewöhnlichem Maße gefährden oder schädigen, dass 
es zu deren Abwehr und Bekämpfung des Einsatzes 
der Katastrophenschutzbehörde der Bundesrepublik 
Deutschland oder vergleichbarer Einrichtungen ande-
rer Länder bedarf; 

 d) durch vorsätzliche Ausführung oder den strafbaren 
Versuch eines Verbrechens oder Vergehens durch 
die versicherte Person; fahrlässig und grob fahrlässig 
begangene Ordnungswidrigkeiten sind von diesem 
Ausschluss nicht betroffen. Wir leisten jedoch unein-
geschränkt, wenn die Berufsunfähigkeit bei einer von 
der versicherten Person begangenen Ordnungswid-
rigkeit im Straßenverkehr verursacht wurde;  

 e) durch eine widerrechtliche Handlung, mit der Sie als 
Versicherungsnehmer vorsätzlich die Berufsunfähig-
keit der versicherten Person herbeigeführt haben; 

 f) durch absichtliche Herbeiführung von Krankheit, Kräf-
teverfall oder Pflegebedürftigkeit, absichtliche Selbst-
verletzung oder versuchte Selbsttötung. Wenn uns je-
doch nachgewiesen wird, dass diese Handlungen in 
einem Zustand krankhafter Störung der Geistestätig-
keit begangen worden sind, der die freie Willensbe-
stimmung ausschließt und in den sich die versicherte 
Person nicht absichtlich versetzt hat, werden wir leis-
ten; 

 g) unmittelbar oder mittelbar durch den vorsätzlichen 
Einsatz von atomaren, biologischen oder chemischen 
Waffen oder den vorsätzlichen Einsatz oder die vor-
sätzliche Freisetzung von radioaktiven, biologischen 
oder chemischen Stoffen, sofern der Einsatz oder das 
Freisetzen darauf gerichtet sind, das Leben oder die 
Gesundheit einer Vielzahl von Personen zu gefähr-
den und zu einer nicht vorhersehbaren Veränderung 
des Leistungsbedarfs gegenüber den technischen 
Berechnungsgrundlagen führt, so dass die Erfüllbar-
keit der zugesagten Versicherungsleistungen nicht 
mehr gewährleistet ist und dies von einem unabhän-
gigen Treuhänder bestätigt wird. 

 

§ 6 Was ist zu beachten, wenn eine Leistung verlangt 
wird? 

  

(1) Wird eine Leistung aus der Berufsunfähigkeits-Zusatz-
versicherung beansprucht, können wir verlangen, dass 
uns auf Kosten des Ansprucherhebenden insbesondere 
folgende Auskünfte, die zur Feststellung unserer Leis-
tungspflicht erforderlich sind, gegeben und Nachweise 
vorgelegt werden: 

 a) eine Darstellung der Ursache für den Eintritt der Be-
rufsunfähigkeit; 

 b) ausführliche Berichte der Ärzte, die die versicherte 
Person gegenwärtig behandeln bzw. behandelt oder 
untersucht haben, über Ursache, Beginn, Art, Verlauf 
(Anamnese) und voraussichtliche Dauer des Leidens 
der versicherten Person sowie über dessen Auswir-
kungen auf die Berufsfähigkeit bzw. den Umfang der 
Pflegebedürftigkeit; 

 c) eine Beschreibung des zuletzt ausgeübten Berufs der 
versicherten Person und der inzwischen eingetrete-
nen Veränderungen mit Einkommensnachweisen; 

 d) eine Darstellung der durch Ausbildung und Erfahrung 
bisher erlangten beruflichen Kenntnisse und Fähig-
keiten der versicherten Person sowie Zeugnisse; 

 e) bei Berufsunfähigkeit infolge Pflegebedürftigkeit zu-
sätzlich eine Bescheinigung der Person oder der 

Einrichtung, die mit der Pflege betraut ist, über Art und 
Umfang der Pflege; 

 f) eine Aufstellung sowie Berichte und Unterlagen 
 der Ärzte, Krankenhäuser, Krankenanstalten, 

Pflegeeinrichtungen oder Pflegepersonen, bei de-
nen die versicherte Person in Behandlung war, ist 
oder – sofern bekannt – sein wird, 

 der Versicherungsgesellschaften, Sozialversiche-
rungsträger und sonstiger Versorgungsträger, bei 
denen die versicherte Person ebenfalls Leistun-
gen wegen Berufs- oder Erwerbsunfähigkeit gel-
tend machen könnte, 

 über den derzeitigen Arbeitgeber und frühere Ar-
beitgeber der versicherten Person. 

(2) Wir können außerdem – dann allerdings auf unsere Kos-
ten – weitere ärztliche Untersuchungen durch von uns 
beauftragte Ärzte sowie notwendige Nachweise – auch 
über die wirtschaftlichen Verhältnisse und ihre Verände-
rungen – verlangen, insbesondere zusätzliche Auskünfte 
und Aufklärungen. 

(3) Grundsätzlich verlangen wir nicht, dass die versicherte 
Person ärztlichen Empfehlungen folgen muss, damit wir 
leisten. Dies gilt auch für operative Maßnahmen, die das 
Leiden heilen oder mindern. Einfachen ärztlichen Emp-
fehlungen muss die versicherte Person jedoch folgen. 
Dies gilt für  
 den Einsatz von Hilfsmitteln des täglichen Lebens. 

Dies sind zum Beispiel Seh- oder Hörhilfen.  
 Heilbehandlungen, wenn sie  

o gefahrlos sind,  
o nicht mit besonderen Schmerzen verbunden sind 

und 
o eine sichere Aussicht bieten, dass sich der Ge-

sundheitszustand der versicherten Person da-
durch verbessert. 

 

§ 7 Wann geben wir eine Erklärung über unsere Leis-
tungspflicht ab? 

  

(1) Nach Prüfung der uns eingereichten sowie der von uns 
beigezogenen Unterlagen erklären wir in Textform (z. B. 
Papierform oder E-Mail), ob und für welchen Zeitraum wir 
eine Leistungspflicht anerkennen. Unsere Erklärung ge-
ben wir innerhalb von vier Wochen nach dem Zeitpunkt 
ab, zu dem uns die für die Leistungsprüfung relevanten 
und gemäß § 6 von uns angeforderten Unterlagen vorlie-
gen. Solange Unterlagen noch ausstehen, informieren 
wir Sie spätestens alle vier Wochen über den aktuellen 
Bearbeitungsstand. 

(2) Bis auf die nachstehenden Ausnahmefälle werden wir 
keine zeitliche Befristung unserer Leistungspflicht aus-
sprechen. Wir können unsere Leistungspflicht einmalig – 
längstens jedoch für einen Zeitraum von 18 Monaten – 
befristen, wenn 
 sich Umstände, die für die Beurteilung der Frage, ob 

Berufsunfähigkeit im Sinne dieser Bedingungen be-
steht, voraussichtlich ändern werden, 

 die medizinischen und beruflichen Gegebenheiten im 
Zeitpunkt unserer Leistungsentscheidung noch nicht 
endgültig beurteilt werden können, 

 die versicherte Person eine Rehabilitations-, Um-
schulungs- oder Wiedereingliederungsmaßnahme 
absolviert oder eine solche Maßnahme vorgesehen 
oder beabsichtigt ist. 

In unserer Erklärung über unsere Leistungspflicht werden 
wir Ihnen die maßgeblichen Gründe für ein zeitlich be-
grenztes Anerkenntnis mitteilen. Bis zum Ablauf der Frist 
ist das zeitlich begrenzte Anerkenntnis für uns bindend. 
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§ 8 Wann stellen wir unsere Leistungen ein, und welche 
Mitteilungspflichten sind während des Leistungsbe-
zugs zu beachten? 

  

(1) Liegt eine Berufsunfähigkeit im Sinne von § 1 Abs. 1, 2 
oder 4 dieser Bedingungen nicht mehr vor, werden wir 
von der Leistung frei. In diesem Fall legen wir Ihnen die 
Veränderung in Textform dar und teilen die Einstellung 
unserer Leistungen dem Anspruchsberechtigten in Text-
form mit. Die Einstellung unserer Leistungen wird frühes-
tens mit dem Ablauf des dritten Monats nach Zugang un-
serer Erklärung bei Ihnen wirksam. Zu diesem Zeitpunkt 
muss auch die Beitragszahlung wieder aufgenommen 
werden, sofern die vereinbarte Beitragszahlungsdauer 
noch nicht abgelaufen ist. 

(2) Bei einem befristeten Anerkenntnis stellen wir die Leis-
tungen zum Ende des Befristungszeitraums ein. Nach 
Ablauf des Leistungszeitraumes prüfen wir die Voraus-
setzungen des Anspruchs auf Ihren Antrag hin neu. Als 
Voraussetzung für eine weitere Leistungspflicht ist uns 
nachzuweisen, dass nach den zu diesem Zeitpunkt aktu-
ellen medizinischen und beruflichen Verhältnissen der 
versicherten Person Berufsunfähigkeit im Sinne von § 1 
Abs. 1, 2 oder 4 besteht. Hierbei gelten die Mitwirkungs-
pflichten nach § 6. In diesem Fall werden wir § 1 Abs. 9 
nicht anwenden. 

 

§ 9 Was gilt für die Nachprüfung der Berufsunfähigkeit? 
  

(1) Wir sind berechtigt, das Fortbestehen der Berufsunfähig-
keit nachzuprüfen; dies gilt nicht bei einem zeitlich be-
grenzten Anerkenntnis nach § 7.  

(2) Übt die versicherte Person nach Eintritt ihrer Berufsunfä-
higkeit eine zumutbare andere Tätigkeit gemäß Absatz 3 
aus, so liegt eine Berufsunfähigkeit im Sinne dieser Be-
dingungen nicht mehr vor und unsere Leistungspflicht en-
det (siehe § 8).  

(3) Eine zumutbare Tätigkeit liegt vor, wenn die versicherte 
Person die Tätigkeit aufgrund ihrer Ausbildung und Fä-
higkeiten ausüben kann, die Tätigkeit ihrer bisherigen Le-
bensstellung entspricht und sie dazu gesundheitlich in 
der Lage ist. Neu erworbene berufliche Fähigkeiten sind 
dabei zu berücksichtigen. Unter der bisherigen Lebens-
stellung ist die Lebensstellung in finanzieller und sozialer 
Sicht zu verstehen, die vor Eintritt der gesundheitlichen 
Beeinträchtigung gemäß § 1 Abs. 1, 2 oder 4 bestanden 
hat. Die dabei für die versicherte Person zumutbare Ein-
kommensreduzierung wird von uns je nach Lage des Ein-
zelfalles auf die im Rahmen der höchstrichterlichen 
Rechtsprechung festgelegte Größe im Vergleich zum 
jährlichen Bruttoeinkommen im zuletzt ausgeübten Beruf, 
vor Eintritt der gesundheitlichen Beeinträchtigung, be-
grenzt. Bei Nicht-Selbstständigen gilt eine Einkommens-
reduzierung von 20 % und mehr jedoch in jedem Fall als 
nicht zumutbar.  

(4) Die Mitwirkungspflichten des § 6 Abs. 1 gelten entspre-
chend mit der Maßgabe, dass die über die Befragung der 
versicherten Person hinaus entstehenden Kosten von 
uns zu tragen sind. 

(5) Zur Nachprüfung können wir auf unsere Kosten jederzeit 
weitere notwendige Nachweise, insbesondere zusätzli-
che Auskünfte und Aufklärungen, einholen und einmal 
jährlich Untersuchungen der versicherten Person durch 
von uns zu beauftragende Ärzte verlangen. 

 

§ 10 Was gilt bei einer Verletzung der Mitwirkungspflich-
ten nach Eintritt der Berufsunfähigkeit? 

  

Solange eine Mitwirkungspflicht nach §§ 6, 8 oder 9 von 
Ihnen, der versicherten Person oder dem Ansprucherhe-
benden vorsätzlich nicht erfüllt wird, sind wir von der Ver-
pflichtung zur Leistung frei. Bei grob fahrlässiger 

Verletzung einer Mitwirkungspflicht sind wir berechtigt, 
unsere Leistung in einem der Schwere des Verschuldens 
entsprechenden Verhältnis zu kürzen. Dies gilt nicht, 
wenn Sie uns nachweisen, dass Sie die Mitwirkungs-
pflicht nicht grob fahrlässig verletzt haben. Die Ansprüche 
aus der Berufsunfähigkeits-Zusatzversicherung bleiben 
jedoch insoweit bestehen, als die Verletzung ohne Ein-
fluss auf die Feststellung oder den Umfang unserer Leis-
tungspflicht ist. Wenn die Mitwirkungspflicht später erfüllt 
wird, sind wir ab Beginn des laufenden Monats nach 
Maßgabe dieser Bedingungen zur Leistung verpflichtet. 
Die vollständige oder teilweise Leistungsfreiheit tritt nur 
ein, wenn wir Sie durch gesonderte Mitteilung in Textform 
(z. B. Papierform oder E-Mail auf diese Rechtsfolge hin-
gewiesen haben. 

 

§ 11 Wie erfolgt die Überschussbeteiligung? 
  

(1) Grundsätze und Maßstäbe für die Überschussbetei-
ligung der Versicherungsnehmer 
a) Sie erhalten gemäß § 153 des Versicherungsver-

tragsgesetzes (VVG) in der jeweils geltenden Fas-
sung eine Überschussbeteiligung. Diese umfasst eine 
Beteiligung an den Überschüssen und an den Bewer-
tungsreserven. Dafür gelten die Regelungen zur 
Überschussbeteiligung in den Allgemeinen Versiche-
rungsbedingungen Ihrer Hauptversicherung (AVB). 
Dort finden Sie insbesondere Einzelheiten über die 
Grundsätze und Maßstäbe für die Überschussbeteili-
gung der Versicherungsnehmer. Nachfolgend erläu-
tern wir Ihnen die Besonderheiten der Überschussbe-
teiligung dieser Zusatzversicherung. 

b) Wichtigster Einflussfaktor vor Eintritt einer Berufsun-
fähigkeit ist die Entwicklung des versicherten Risikos 
und der Kosten. Überschüsse entstehen insbesonde-
re, wenn die Aufwendungen für das Berufsunfähig-
keitsrisiko niedriger sind und die Kosten sich günsti-
ger entwickeln als bei der Tarifkalkulation angenom-
men. 

c) Die Beiträge für Ihre Zusatzversicherung dienen vor-
rangig der Deckung von Berufsunfähigkeitsrisiken. Es 
stehen daher vor Eintritt einer Berufsunfähigkeit keine 
oder allenfalls geringfügige Beträge zur Verfügung, 
um Kapital zu bilden, aus dem Kapitalerträge entste-
hen können. Erst nach Eintritt einer Berufsunfähigkeit 
ist auch die Entwicklung des Kapitalmarkts von grö-
ßerer Bedeutung. 

d) Aus diesem Grund entstehen vor Eintritt einer Berufs-
unfähigkeit auch keine oder nur geringfügige Bewer-
tungsreserven. Soweit Bewertungsreserven über-
haupt entstehen, ermitteln wir diese monatlich neu 
und ordnen sie den Verträgen nach einem verursa-
chungsorientierten Verfahren (Absatz 4) anteilig rech-
nerisch zu. 

(2) Zuordnung Ihres Vertrages 

 Die Berufsunfähigkeits-Zusatzversicherung gehört der-
selben Bestandsgruppe wie die Hauptversicherung an. 
Zu welcher Bestandsgruppe und zu welchem Gewinnver-
band innerhalb dieser Bestandsgruppe Ihre Versicherung 
gehört, können Sie dem Versicherungsschein entneh-
men. 

(3) Überschussanteile und ihre Verwendung 

a) Bonusrente 

Falls Berufsunfähigkeit eintritt, leisten wir bei Zusatz-
tarif R eine Bonusrente. In diesem Fall werden dar-
über hinaus jährliche Überschussanteile fällig (Absatz 
3d). Die Bonusrente wird in Prozent der vereinbarten 
Berufsunfähigkeitsrente bei Beginn der Leistungs-
pflicht bemessen und erhöht im Fall der Berufsunfä-
higkeit die zu zahlende Berufsunfähigkeitsrente. Die 
Höhe der Bonusrente bemisst sich stets nach dem bei 
Beginn der Leistungspflicht festgelegten 
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Bonusrenten-Satz. Solange wegen Berufsunfähigkeit 
ununterbrochen eine Berufsunfähigkeitsrente gezahlt 
wird, bleibt der Bonusrenten-Satz für diese Renten-
leistung unverändert. Wird keine Berufsunfähigkeits-
rente gezahlt, wird keine Leistung aus der Bonusrente 
fällig. Falls vor Eintritt einer Berufsunfähigkeit der Bo-
nusrenten-Satz vermindert werden sollte, teilen wir 
Ihnen dies rechtzeitig mit. In diesem Fall haben Sie 
das Recht, zum Zeitpunkt der Verminderung des Bo-
nusrenten-Satzes die versicherte Berufsunfähigkeits-
rente ohne erneute Gesundheitsprüfung gegen Bei-
tragszahlung derart nachzuversichern, dass die Be-
rufsunfähigkeitsrente einschließlich Bonusrente die 
gleiche Höhe wie vor diesem Zeitpunkt erreicht. 

b) Laufende Überschussanteile vor Eintritt einer Berufs-
unfähigkeit anstelle einer Bonusrente 
Sofern vereinbart, leisten wir keine Bonusrente bei 
Eintritt der Berufsunfähigkeit, sondern teilen mit jeder 
Beitragszahlung laufende Überschussanteile zu. Sie 
werden im Verhältnis zum Tarifbeitrag bemessen und 
direkt auf die Beitragszahlung angerechnet. Dadurch 
haben Sie statt des Tarifbeitrags nur den grundsätz-
lich niedrigeren Zahlbeitrag zu entrichten. 

c) Schluss-Überschussanteil 
Bei Ablauf der Versicherungsdauer für den Zusatztarif 
I bzw. bei Ablauf der Versicherungsdauer für den Zu-
satztarif R sowie ggf. bei vorzeitiger Beendigung der 
Versicherung durch Tod der versicherten Person oder 
Rückkauf nach Beginn des dritten Versicherungsjah-
res kann – sofern die Versicherungsdauer mindes-
tens fünf Jahre beträgt – ein Schluss-Überschussan-
teil fällig werden. Dieser Schluss-Überschussanteil 
wird dann für die zurückgelegte Versicherungsdauer, 
in der keine Leistungen aus der Berufsunfähigkeits-
Zusatzversicherung gewährt wurden, im Verhältnis 
zu dem auf den Zusatztarif I entfallenden Tarifbeitrag 
für ein Jahr bzw. bei Zusatztarif R im Verhältnis der 
Jahresrente für jedes vor dem vereinbarten Ablauf 
der Beitragszahlungsdauer beitragsfreie Versiche-
rungsjahr bemessen. Für die zurückgelegte Versiche-
rungsdauer, in der als Leistung aus der Berufsunfä-
higkeits-Zusatzversicherung nur die Beitragsbefrei-
ung gewährt wurde, kann ein Schluss-Überschussan-
teil im Verhältnis zum jährlichen Beitrag der Hauptver-
sicherung und einer evtl. eingeschlossenen Zusatz-
versicherung, die durch die Berufsunfähigkeits-Zu-
satzversicherung ggf. beitragsbefreit waren, – jedoch 
ohne eventuelle Stückkostenzuschläge – fällig wer-
den. Bei vorzeitiger Beendigung durch Tod der versi-
cherten Person oder Rückkauf wird der ggf. fällige 
Schluss-Überschussanteil für die verbleibende Dauer 
bis zum vereinbarten Ablauf der Versicherungsdauer 
des Zusatztarifs I bzw. bis zum vereinbarten Ablauf 
der Versicherungsdauer des Zusatztarifs R mit 
7,5 % p. a. diskontiert. 

d) Laufende Berufsunfähigkeitsrente 
Wird eine Berufsunfähigkeitsrente gezahlt, werden 
jährliche Überschussanteile jeweils zu Beginn eines 
Versicherungsjahres zugeteilt, erstmals, nachdem die 
Berufsunfähigkeitsrente für ein volles Versicherungs-
jahr geleistet wurde. Die Zuteilung erfolgt im Verhält-
nis zu der am Ende des jeweils abgelaufenen Versi-
cherungsjahres vorhandenen Deckungsrückstellung 
der gesamten Berufsunfähigkeitsrente. Aus den Zu-
teilungen werden jeweils sofort beginnende zusätzli-
che Berufsunfähigkeitsrenten gebildet. 

e) Die Höhe der Überschussanteile kann vom versicher-
ten Beruf und von der Versicherungsdauer abhängen. 

(4) Bewertungsreserven 

 Bei Beendigung der Berufsunfähigkeits-Zusatzversiche-
rung wird eine Beteiligung an den Bewertungsreserven 
fällig, sofern überhaupt vorhanden (Absatz 1d). Hierzu 

gilt Folgendes: Wir teilen Ihrer Berufsunfähigkeits-Zu-
satzversicherung dann den für diesen Zeitpunkt zugeord-
neten Anteil an den Bewertungsreserven gemäß der je-
weils geltenden gesetzlichen Regelung zu; derzeit sieht 
§ 153 Absatz 3 VVG eine Beteiligung in Höhe der Hälfte 
der zugeordneten Bewertungsreserven vor. Der auf Ihre 
Berufsunfähigkeits-Zusatzversicherung entfallende Teil-
betrag wird ausgezahlt. Voraussetzung ist, dass sich für 
unsere Kapitalanlagen am maßgebenden Stichtag nach 
Berücksichtigung der aufsichtsrechtlichen Regelungen 
zur Kapitalausstattung unseres Unternehmens positive 
Bewertungsreserven ergeben; der maßgebende Stichtag 
ist in unserem Geschäftsbericht genannt. Aufgrund auf-
sichtsrechtlicher Regelungen kann die Beteiligung an 
den Bewertungsreserven ganz oder teilweise entfallen. 
Der Vorstand unseres Unternehmens kann nach dem 
gleichen Verfahren wie dem für die Ermittlung des 
Schluss-Überschussanteils (Absatz 3c) für jeden Vertrag 
einen Mindestwert für die Beteiligung an den Bewer-
tungsreserven bestimmen. Dieser Mindestwert wird auf 
den nach dem vorstehenden Verfahren für Ihre Berufsun-
fähigkeits-Zusatzversicherung ermittelten Anteil an den 
Bewertungsreserven angerechnet. 

(5) Information über die Höhe der Überschussbeteiligung 

 Die Höhe der Überschussbeteiligung hängt von vielen 
Einflüssen ab. Diese sind nicht vorhersehbar und von uns 
nur begrenzt beeinflussbar. Wichtigster Einflussfaktor ist 
dabei die Entwicklung des versicherten Risikos und der 
Kosten. Die Höhe der künftigen Überschussbeteiligung 
kann also nicht garantiert werden. Sie kann auch null 
Euro betragen. 

 

§ 12 Wie ist das Verhältnis zur Hauptversicherung? 
  

(1) Die Berufsunfähigkeits-Zusatzversicherung bildet mit der 
Versicherung, zu der sie abgeschlossen worden ist 
(Hauptversicherung), eine Einheit; sie kann ohne die 
Hauptversicherung nicht fortgesetzt werden. 

(2) Ansprüche aus der Berufsunfähigkeits-Zusatzversiche-
rung können Sie – anders als evtl. bei der Hauptversiche-
rung – nicht abtreten oder verpfänden. 

(3) Wenn der Versicherungsschutz aus der Hauptversiche-
rung ganz oder teilweise erlischt, spätestens mit dem Be-
ginn der Rentenzahlung der Hauptversicherung, erlischt 
entsprechend der Versicherungsschutz aus der Berufs-
unfähigkeits-Zusatzversicherung für künftige Berufsunfä-
higkeitsfälle. Absatz 17 bleibt unberührt. 

 Kündigung der Zusatzversicherung 

(4) Eine Berufsunfähigkeits-Zusatzversicherung können Sie 
– unter Beachtung der im entsprechenden Paragrafen 
der AVB für die Hauptversicherung genannten Rahmen-
bedingungen und Termine – zusammen mit der Hauptver-
sicherung oder für sich allein kündigen. 

(5) Bei einer Kündigung gemäß Absatz 4 erhalten Sie für die 
Berufsunfähigkeits-Zusatzversicherung – soweit vorhan-
den – einen Betrag, sofern wir keine Leistung aus der Be-
rufsunfähigkeits-Zusatzversicherung erbringen.  

(6) Auszahlungsbetrag 

 Wir zahlen nach Kündigung den 
 Rückkaufswert (Absatz 7, vorbehaltlich Absatz 5), 
 vermindert um den Abzug (Absatz 8), 
 erhöht um die Überschussbeteiligung (Absatz 9). 

(7) Rückkaufswert 

 Der Rückkaufswert ist nach § 169 des Versicherungsver-
tragsgesetzes (VVG) die nach anerkannten Regeln der 
Versicherungsmathematik mit den Rechnungsgrundla-
gen der Beitragskalkulation für den maßgebenden 
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Kündigungstermin berechnete Deckungsrückstellung*) 
der Berufsunfähigkeits-Zusatzversicherung. Der Rück-
kaufswert entspricht mindestens dem Betrag der De-
ckungsrückstellung, die sich bei gleichmäßiger Vertei-
lung der angesetzten Abschlusskosten auf die ersten fünf 
Vertragsjahre ergibt. Ist die vereinbarte Versicherungs-
dauer der Berufsunfähigkeits-Zusatzversicherung kürzer 
als fünf Jahre, verteilen wir diese Kosten auf die Versiche-
rungsdauer. In jedem Fall beachten wir die aufsichtsrecht-
lichen Höchstzillmersätze (siehe AVB für die Hauptversi-
cherung). 

(8) Abzug 

 Wir vereinbaren mit Ihnen – sofern die Zusatzversiche-
rung nicht vorzeitig beitragsfrei gestellt wurde – einen Ab-
zug von dem gemäß Absatz 7 ermittelten Wert. Die Höhe 
des Abzugs finden Sie in der Anlage des Antrags. Der 
Abzug ist zulässig, wenn er angemessen ist. Das ist im 
Zweifel von uns nachzuweisen. Wir halten den Abzug für 
angemessen, weil mit dem Abzug der mit der Kündigung 
verbundene zusätzliche Verwaltungsaufwand und die 
Veränderung der Risikolage des verbleibenden Versi-
chertenbestandes ausgeglichen werden. Zudem wird da-
mit ein Ausgleich für kollektiv gestelltes Risikokapital vor-
genommen. Wenn Sie uns nachweisen, dass der aufgrund 
Ihrer Kündigung von uns vorgenommene Abzug wesent-
lich niedriger liegen muss, wird er entsprechend herabge-
setzt. Wenn Sie uns nachweisen, dass der Abzug über-
haupt nicht gerechtfertigt ist, entfällt er. Weitere Erläute-
rungen sowie versicherungsmathematische Hinweise 
zum Abzug finden Sie im Anhang zu den AVB der Haupt-
versicherung.  

(9) Überschussbeteiligung 

 Für die Ermittlung des Auszahlungsbetrags nach Ab-
satz 6 setzt sich die Überschussbeteiligung zusammen 
aus  
 dem Schluss-Überschussanteil (§ 11 Abs. 3c) und 
 den bei Kündigung vorhandenen, Ihrem Vertrag ge-

mäß § 11 Abs. 4 zuzuteilenden Bewertungsreserven. 

(10) Hinweis 

 Die Kündigung der Berufsunfähigkeits-Zusatzversiche-
rung kann für Sie Nachteile haben. Da die gezahlten Bei-
träge fast ausschließlich zur Deckung des versicherten 
Risikos und der Kosten für Abschluss (Absatz 7) sowie 
Verwaltung benötigt werden, ist nur ein geringer oder gar 
kein Rückkaufswert vorhanden. Nähere Informationen 
zum Rückkaufswert können Sie der Tabelle in der Anlage 
zum Antrag entnehmen. 

(11) Beitragsfreistellung 

 Eine Berufsunfähigkeits-Zusatzversicherung können Sie 
– unter Beachtung der im entsprechenden Paragrafen der 
AVB für die Hauptversicherung genannten Termine – zu-
sammen mit der Hauptversicherung oder für sich alleine bei-
tragsfrei stellen, sofern wir keine Leistung aus der Berufs-
unfähigkeits-Zusatzversicherung erbringen. Vorausset-
zung hierfür ist allerdings, dass ein Rückkaufswert gemäß 
Absatz 7 vorhanden ist. In diesem Fall setzen wir die verein-
barte Berufsunfähigkeitsrente auf eine beitragsfreie Berufs-
unfähigkeitsrente herab. Diese wird nach folgenden Ge-
sichtspunkten berechnet: 
 nach anerkannten Regeln der Versicherungsmathe-

matik, 
 für den Schluss der laufenden Versicherungsperiode 

und 
 unter Zugrundelegung des um den Abzug nach Ab-

satz 12 verminderten Rückkaufswertes nach Absatz 7. 

 
*) Eine Deckungsrückstellung müssen wir bilden, um zu jedem 

Zeitpunkt den Versicherungsschutz gewährleisten zu können.  

(12) Abzug 

 Wir vereinbaren mit Ihnen einen Abzug von dem für die 
Bildung der beitragsfreien Rente zur Verfügung stehenden 
Betrag. Die Höhe des Abzugs finden Sie in der Anlage 
des Antrags. Der Abzug ist zulässig, wenn er angemessen 
ist. Das ist im Zweifel von uns nachzuweisen. Wir halten 
den Abzug für angemessen, weil mit dem Abzug die Ver-
änderung der Risikolage des verbleibenden Versicher-
tenbestandes ausgeglichen wird. Wenn Sie uns nachwei-
sen, dass der aufgrund Ihrer Beitragsfreistellung von uns 
vorgenommene Abzug wesentlich niedriger liegen muss, 
wird er entsprechend herabgesetzt. Wenn Sie uns nach-
weisen, dass der Abzug überhaupt nicht gerechtfertigt ist, 
entfällt er. Weitere Erläuterungen sowie versicherungs-
mathematische Hinweise zum Abzug finden Sie im An-
hang zu den AVB der Hauptversicherung.  

 Hinweis 

(13) Die Beitragsfreistellung der Berufsunfähigkeits-Zusatz-
versicherung kann für Sie Nachteile haben. Da die ge-
zahlten Beiträge fast ausschließlich zur Deckung des ver-
sicherten Risikos und der Kosten für Abschluss (Absatz 
7) sowie Verwaltung benötigt werden, ist nur ein geringer 
oder gar kein Rückkaufswert als Basis für eine beitrags-
freie Berufsunfähigkeitsrente vorhanden. Nähere Infor-
mationen zur beitragsfreien Berufsunfähigkeitsrente kön-
nen Sie der Tabelle in der Anlage zum Antrag entneh-
men. 

(14) Eine Fortführung der Berufsunfähigkeits-Zusatzversiche-
rung unter Befreiung von der Beitragszahlungspflicht ge-
mäß Absatz 11 zusammen mit der Hauptversicherung ist 
allerdings nur möglich, sofern die Kriterien zur Beitrags-
freistellung für die Hauptversicherung erfüllt sind. Ande-
renfalls wird der wie in Absatz 11 in Verbindung mit Ab-
satz 12 ermittelte Betrag zur Erhöhung der Deckungs-
rückstellung der Hauptversicherung verwendet. 

(15) Bei Herabsetzung der versicherten Leistung aus der 
Hauptversicherung gelten die Absätze 4 bis 14 entspre-
chend. 

(16) Erbringen wir Leistungen aus der Berufsunfähigkeits-Zu-
satzversicherung, so berechnen wir die Leistungen aus 
der Hauptversicherung (Rückkaufswert, beitragsfreie 
Versicherungsleistung, Policendarlehen und Über-
schussbeteiligung der Hauptversicherung) so, als ob Sie 
den Beitrag unverändert weitergezahlt hätten. 

(17) Ansprüche aus der Berufsunfähigkeits-Zusatzversiche-
rung, die auf bereits vor Kündigung oder Beitragsfreistel-
lung der Hauptversicherung eingetretener Berufsunfähig-
keit beruhen, werden durch Rückkauf oder Umwandlung 
der Hauptversicherung in eine beitragsfreie Versicherung 
mit herabgesetzter Versicherungsleistung oder durch Er-
löschen der Hauptversicherung vor Ablauf der Berufsun-
fähigkeits-Zusatzversicherung nicht berührt. 

(18) Endet die Beitragszahlungsdauer für die Berufsunfähig-
keits-Zusatzversicherung vor Ablauf der vereinbarten 
Beitragszahlungsdauer der Hauptversicherung, verwen-
den wir – sofern Sie nicht widersprechen – einen Beitrag 
in dieser Höhe, um die versicherten Leistungen der 
Hauptversicherung zu erhöhen. 

(19) Befristete Aussetzung der Beitragszahlung bei Weg-
fall der Entgeltfortzahlung  

 Bei Arbeitsunfähigkeit der versicherten Person können 
Sie einmalig nach dem Wegfall der Entgeltfortzahlung die 
Beitragszahlung der Berufsunfähigkeits-Zusatzversiche-
rung befristet bis zu sechs Monaten aussetzen. Die Höhe 
der vereinbarten Berufsunfähigkeitsrente ändert sich 
hierdurch nicht. Nach Ablauf des o. g. befristeten Ausset-
zens der Beitragszahlung wird die Versicherung 
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beitragspflichtig fortgesetzt. Die ausgesetzten Beiträge 
müssen nicht nachgezahlt werden. Bei einer privaten 
Fortführung des Vertrags durch die versicherte Person 
entfällt die Möglichkeit eines befristeten Aussetzens der 
Beitragszahlung. 

(20) Nachweis des Wegfalls der Entgeltfortzahlung bei Ar-
beitsunfähigkeit 

 Wenn Sie ein befristetes Aussetzen der Beitragszahlung 
der Berufsunfähigkeits-Zusatzversicherung wegen des 
Wegfalls der Entgeltfortzahlung bei Arbeitsunfähigkeit 
der versicherten Person verlangen, benötigen wir einen 
entsprechenden Nachweis. Sobald die versicherte Per-
son wieder arbeitsfähig ist, müssen Sie uns hierüber un-
verzüglich (d. h. ohne schuldhaftes Zögern) informieren. 

 

§ 13 Wann können Sie die vereinbarte Versicherungs-
dauer Ihrer Berufsunfähigkeits-Zusatzversicherung 
verlängern? 

  

(1) Wenn die Regelaltersgrenze in der Deutschen Renten-
versicherung (§ 35 Sozialgesetzbuch, Sechstes Buch) 
oder im berufsständischen Versorgungswerk des ent-
sprechenden Kammerberufs, in dem die versicherte Per-
son Mitglied ist, erhöht wird, gilt Folgendes: Sie können 
verlangen, dass die Versicherungsdauer Ihrer Berufsun-
fähigkeits-Zusatzversicherung ohne erneute Gesund-
heitsprüfung maximal um die Zeitspanne verlängert wird, 
um die die Regelaltersgrenze für die versicherte Person 
erhöht wurde. Mit der Verlängerung der Versicherungs-
dauer verlängert sich auch die vereinbarte Leistungs-
dauer entsprechend. 

(2) Voraussetzungen für die Verlängerung Ihres Versi-
cherungsvertrags 

 Sie verlangen die Verlängerung der Versicherungs-
dauer Ihrer Versicherung innerhalb von sechs Mona-
ten nach Inkrafttreten der gesetzlichen Änderung zur 
Erhöhung der Regelaltersgrenze in der Deutschen 
Rentenversicherung.  

 Wenn die versicherte Person Mitglied in einem be-
rufsständischen Versorgungswerk ist, müssen Sie die 
Verlängerung der Versicherungsdauer innerhalb von 
sechs Monaten nach Inkrafttreten der berufsständi-
schen Regelung zur Erhöhung der Regelaltersgrenze 
des entsprechenden Kammerberufs verlangen. 

 Die versicherte Person darf bei der Verlängerung der 
Versicherungsdauer höchstens 50 Jahre alt sein. 

 Die Versicherungsdauer ist mindestens bis zum End-
alter von 60 Jahren vereinbart. 

 Die Versicherungsdauer der Hauptversicherung ist 
mindestens bis zum Ende der Verlängerung verein-
bart oder kann gemäß den AVB zur Hauptversiche-
rung ebenfalls entsprechend verlängert werden. 

 Ihre Versicherung ist nicht nach § 22 Abs. 10 bei-
tragsfrei gestellt. 

 Es werden bzw. wurden aus diesem Vertrag oder an-
deren Verträgen bei unserer Gesellschaft noch keine 
Leistungen wegen Pflegebedürftigkeit, Invalidität, Be-
rufs- oder Erwerbsunfähigkeit, einer schweren Krank-
heit oder Beeinträchtigung einer körperlichen Fähig-
keit der versicherten Person beantragt oder erbracht. 
Berufsspezifische Höchstaltergrenzen der Versiche-
rungsdauer behalten ihre Gültigkeit.  

(3) Auswirkungen 

Die Höhe der entsprechend Ihrem Tarif versicherten Leis-
tungen bei Berufsunfähigkeit bleibt unverändert. Ab dem 
Zeitpunkt der Vereinbarung über die Verlängerung legen 
wir den künftigen Beitrag bezogen auf die neue Versiche-
rungsdauer nach versicherungsmathematischen Grunds-
ätzen neu fest. Dabei können wir auch andere als bei 
Vertragsabschluss verwendete Rechnungsgrundlagen 
zugrunde legen, sofern wir diese dann auch für gleichar-
tige neu abzuschließende Versicherungen verwenden. 
Die vereinbarte Beitragszahlungsdauer verlängert sich 
entsprechend der verlängerten Versicherungsdauer, so-
fern Sie nicht ausdrücklich eine abgekürzte Beitragszah-
lungsdauer wünschen. In jedem Fall erhöht sich der Bei-
trag infolge der verlängerten Versicherungs- und Leis-
tungsdauer. Auf Wunsch informieren wir Sie im Vorfeld 
über die konkreten Auswirkungen bei Ihrem Vertrag. 

 

§ 14 Was ist bei Auslandsaufenthalten zu beachten? 
  

(1) Der Versicherungsschutz aus der Berufsunfähigkeits-Zu-
satzversicherung gilt weltweit. 

(2) Hält sich die versicherte Person im Ausland auf, können 
wir verlangen, dass die erforderlichen ärztlichen Untersu-
chungen in der Bundesrepublik Deutschland durchge-
führt werden, sofern die versicherte Person transportfä-
hig ist. In diesem Fall übernehmen wir die Untersu-
chungskosten sowie die vorher mit uns abgestimmten 
Reise- und Aufenthaltskosten. Hält sich die versicherte 
Person außerhalb Deutschlands in einem Mitgliedstaat 
des Europäischen Wirtschaftraums oder der Schweiz 
auf, akzeptieren wir auch ärztliche Untersuchungen im 
Staat des Aufenthalts, wenn uns die Untersuchungsbe-
richte in deutscher Sprache vorgelegt werden. 
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Sondervereinbarung zur Berufsunfähigkeits-(Zusatz-)Versicherung 
für Heilberufe 
– Infektionsklausel Heilberufe 
 

 
Ergänzung zu den 
 Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die Berufsunfähigkeits-Versicherung 
 Versicherungsbedingungen für die Berufsunfähigkeits-Zusatzversicherung 
 Tarifbestimmungen für die Berufsunfähigkeits-Versicherung 
 
 
 

1. Wann liegt Berufsunfähigkeit aufgrund eines voll-
ständigen Tätigkeitsverbotes vor? 

  

Übt die versicherte Person der Berufsunfähigkeits-(Zusatz)-
Versicherung einen medizinischen oder pflegerischen Beruf 
im Gesundheitswesen aus, liegt – sofern vereinbart – Berufs-
unfähigkeit im Sinne der Allgemeinen Versicherungsbedin-
gungen für die Berufsunfähigkeits-Versicherung / Bedingun-
gen für die Berufsunfähigkeits-Zusatzversicherung / Tarifbe-
stimmungen für die Berufsunfähigkeits-Versicherung vor, 
wenn eine gesetzliche Vorschrift oder eine behördliche Verfü-
gung der versicherten Person verbietet, ihre bisherige berufli-
che Tätigkeit wegen einer von ihr ausgehenden Infektionsge-
fahr für andere Personen fortzuführen (vollständiges Tätig-
keitsverbot) und sich dieses vollständige Tätigkeitsverbot auf 
einen Zeitraum von mindestens sechs Monaten erstreckt. 

Berufsunfähigkeit im Sinne der der Allgemeinen Versiche-
rungsbedingungen für die Berufsunfähigkeits-Versicherung / 
Bedingungen für die Berufsunfähigkeits-Zusatzversicherung / 
Tarifbestimmungen für die Berufsunfähigkeits-Versicherung 
liegt nicht vor, wenn die versicherte Person eine andere, ihrer 
Ausbildung und Erfahrung entsprechende Tätigkeit tatsächlich 
ausübt und diese Tätigkeit ihrer bisherigen Lebensstellung 
entspricht. 

 

2. Welcher Termin gilt als Eintritt der Berufsunfähigkeit? 
  

Maßgebend für den Eintritt der Berufsunfähigkeit im Falle von 
Ziffer 1 ist das Datum, an dem uns die Verfügung für das voll-
ständige Tätigkeitsverbot vorgelegt wird. 

 

3. Welche Unterlagen sind uns vorzulegen? 
  

a) Zum Nachweis der Berufsunfähigkeit im Sinne von Zif-
fer 1 ist uns die Verfügung für das vollständige Tätig-
keitsverbot und die Begründung hierfür im Original oder 
als amtlich beglaubigte Kopie vorzulegen. 

b) Sollte nach Vorlage der Unterlagen gemäß Ziffer 3 a) ei-
ne abschließende Entscheidung nicht möglich sein, be-
halten wir uns vor, ergänzende Informationen oder eine 
weitere Begutachtung der versicherten Person anzufor-
dern. 

 

4. Welche Mitteilungspflichten sind während des Be-
zugs von Berufsunfähigkeits-Leistungen zu beach-
ten, und wann stellen wir unsere Berufsunfähigkeits-
leistungen ein? 

  

a) Nach Eintritt der Berufsunfähigkeit im Sinne der Ziffer 1 
sind der Versicherungsnehmer und die versicherte Per-
son verpflichtet, uns die Aufhebung des vollständigen 

Tätigkeitsverbots unverzüglich mitzuteilen. Mit der Auf-
hebung des vollständigen Tätigkeitsverbots liegt eine 
Berufsunfähigkeit im Sinne von Ziffer 1 nicht mehr vor. In 
diesem Fall legen wir die Veränderung in Textform dar 
und teilen die Einstellung unserer Leistungen dem An-
sprucherhebenden in Textform mit. Die Einstellung un-
serer Leistungen wird frühestens mit dem Ablauf des 
dritten Monats nach Zugang unserer Erklärung wirksam. 
Zu diesem Zeitpunkt muss auch die Beitragszahlung 
wieder aufgenommen werden. 

b) Wir sind berechtigt, das Fortbestehen der Berufsunfä-
higkeit im Sinne von Ziffer 1 nachzuprüfen. Dazu sind 
der Versicherungsnehmer und die versicherte Person 
verpflichtet, uns auf Verlangen in Abständen von jeweils 
einem Jahr nachzuweisen, dass das vollständige Tätig-
keitsverbot der versicherten Person weiter besteht. Der 
Nachweis ist in gleicher Weise wie unter Ziffer 3 a) be-
schrieben zu führen; er darf nicht älter als drei Monate 
sein. 

 

5. Was gilt bei einer Verletzung der Mitwirkungspflich-
ten nach Eintritt der Berufsunfähigkeit? 

  

Solange die Mitwirkungspflicht nach Ziffer 3 oder 4 vom Ver-
sicherungsnehmer, der versicherten Person oder dem An-
sprucherhebenden vorsätzlich nicht erfüllt wird, sind wir von 
der Verpflichtung zur Leistung frei. Bei grob fahrlässiger Ver-
letzung einer Mitwirkungspflicht sind wir berechtigt, die Leis-
tung in einem der Schwere des Verschuldens entsprechen-
den Verhältnis zu kürzen. Dies gilt nicht, wenn uns nachge-
wiesen wird, dass die Mitwirkungspflicht nicht grob fahrlässig 
verletzt worden ist. Die Ansprüche aus der Berufsunfähig-
keits-(Zusatz-)Versicherung bleiben jedoch insoweit beste-
hen, als die Verletzung ohne Einfluss auf die Feststellung 
oder den Umfang unserer Leistungspflicht ist. Wenn die Mit-
wirkungspflicht später erfüllt wird, sind wir ab Beginn des lau-
fenden Monats nach Maßgabe dieser Sondervereinbarung 
und der Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die Be-
rufsunfähigkeits-Versicherung / Bedingungen für die Berufs-
unfähigkeits-Zusatzversicherung / Tarifbestimmungen für die 
Berufsunfähigkeits-Versicherung zur Leistung verpflichtet. Die 
vollständige oder teilweise Leistungsfreiheit tritt nur ein, wenn 
wir durch gesonderte Mitteilung in Textform auf diese Rechts-
folge hingewiesen haben. 

 

6. In welchen Fällen ist der Versicherungsschutz aus-
geschlossen? 

  

Leistungen aus der Berufsunfähigkeits-(Zusatz-)Versicherung 
nach Maßgabe der Allgemeinen Versicherungsbedingungen 
für die Berufsunfähigkeits-Versicherung / Bedingungen für die 
Berufsunfähigkeits-Zusatzversicherung / Tarifbestimmungen 
für die Berufsunfähigkeits-Versicherung oder dieser Sonder-
vereinbarung sind ausgeschlossen, wenn die Berufsunfähig-
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keit durch Infektionen verursacht wird, die unmittelbar oder 
mittelbar auf einer Sucht oder auf Drogenmissbrauch beru-
hen. Hiervon unberührt bleiben die sonstigen Ausschlüsse in 
den Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die Berufs-

unfähigkeits-Versicherung / Bedingungen für die Berufsunfä-
higkeits-Zusatzversicherung / Tarifbestimmungen für die Be-
rufsunfähigkeits-Versicherung. 
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Sondervereinbarung zur Berufsunfähigkeits-(Zusatz-)Versicherung  
für Flugbegleiter(innen) 
– Flugbegleiterklausel 
 

 
Ergänzung zu den 
 Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die Berufsunfähigkeits-Versicherung  
 Versicherungsbedingungen für die Berufsunfähigkeits-Zusatzversicherung 
 Tarifbestimmungen für die Berufsunfähigkeits-Versicherung  
 
 
 

1. Wann liegt Berufsunfähigkeit aufgrund von Flugun-
tauglichkeit vor? 

  

Handelt es sich bei der versicherten Person der Berufs-
unfähigkeits-(Zusatz-)Versicherung um eine(n) Flugbeglei-
ter(in), liegt – sofern vereinbart – Berufsunfähigkeit im Sinne 
der Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die Berufsun-
fähigkeits-Versicherung / Bedingungen für die Berufsunfähig-
keits-Zusatzversicherung / Tarifbestimmungen für die Berufs-
unfähigkeits-Versicherung auch dann vor, wenn festgestellt 
wird, dass die versicherte Person allein aus gesundheitlichen 
Gründen gemäß den Leitlinien der Berufsgenossenschaft für 
Fahrzeughaltungen (BGF) für die arbeitsmedizinische Vorsor-
geuntersuchung bei fliegendem Personal (Kabine) bzw. in An-
lehnung an die Kriterien für Tauglichkeitsgrad III des Luft-
fahrtpersonals aufgrund dauernder gesundheitlicher Beden-
ken nicht mehr als Flugbegleiter(in) eingesetzt werden kann. 

 

2. Welche Voraussetzung muss für eine Leistung auf-
grund von Fluguntauglichkeit vorliegen? 

  

Gesamtvoraussetzung für eine Leistung aufgrund dauernder 
gesundheitlicher Bedenken gegen den Einsatz als Flugbeglei-
ter(in) ist, dass die Untersuchung in Deutschland von einem 
Arbeitsmediziner mit flugmedizinischer Erfahrung, alternativ 
von einer fliegerärztlichen Stelle mit Zulassung zur Prüfung 
des Flugtauglichkeits-Grades I und Erfahrung in der Beurtei-
lung von Flugbegleitern, vorgenommen wurde. 

 

3. Welcher Termin gilt als Eintritt der Berufsunfähig-
keit? 

  

Maßgebend für den Eintritt der Berufsunfähigkeit im Falle von 
Ziffer 1 ist das Datum, mit dem die Fluguntauglichkeit auf-
grund dauernder gesundheitlicher Bedenken festgestellt wur-
de. 

 

4. Welche Unterlagen sind uns vorzulegen? 
  

a) Zum Nachweis der Berufsunfähigkeit im Sinne von Zif-
fer 1 sind uns die Unterlagen zur ärztlichen Untersu-
chung mit dem Ergebnis der dauernden gesundheitli-
chen Bedenken gegen den Einsatz als Flugbegleiter(in) 
sowie eine Mitteilung des Arbeitgebers über die Beendi-
gung der Tätigkeit im fliegerischen Dienst vorzulegen. 

b) Sollte nach Vorlage der Unterlagen gemäß Ziffer 4 a) ei-
ne abschließende Entscheidung nicht möglich sein, be-
halten wir uns vor, ergänzende Informationen oder eine 
weitere Begutachtung der versicherten Person anzufor-
dern. 

 

 

5. Welche Mitteilungspflichten sind während des Be-
zugs von Berufsunfähigkeits-Leistungen zu beach-
ten, und wann stellen wir unsere Berufsunfähigkeits-
leistungen ein? 

  

a) Nach Eintritt der Berufsunfähigkeit im Sinne der Ziffer 1 
sind der Versicherungsnehmer und die versicherte Per-
son verpflichtet, uns die Wiedererlangung der Einsatzfä-
higkeit als Flugbegleiter(in) gemäß den Leitlinien der 
BGF für die arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchung 
bei fliegendem Personal (Kabine) bzw. in Anlehnung an 
die Kriterien für Tauglichkeitsgrad III des Luftfahrtperso-
nals unverzüglich mitzuteilen. Mit der Wiedererlangung 
der Einsatzfähigkeit als Flugbegleiter(in) liegt eine Be-
rufsunfähigkeit im Sinne von Ziffer 1 nicht mehr vor. In 
diesem Fall legen wir die Veränderung in Textform dar 
und teilen die Einstellung unserer Leistungen dem An-
sprucherhebenden in Textform mit. Die Einstellung un-
serer Leistungen wird frühestens mit dem Ablauf des 
dritten Monats nach Zugang unserer Erklärung wirksam. 
Zu diesem Zeitpunkt muss auch die Beitragszahlung 
wieder aufgenommen werden. 

b) Wir sind berechtigt, das Fortbestehen der Berufsunfä-
higkeit im Sinne von Ziffer 1 nachzuprüfen. Dazu ist die 
versicherte Person verpflichtet, uns auf Verlangen in Ab-
ständen von jeweils einem Jahr nachzuweisen, dass die 
dauernden gesundheitlichen Bedenken gegen einen 
Einsatz als Flugbegleiter(in) gemäß den Leitlinien der 
BGF für die arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchung 
bei fliegendem Personal (Kabine) bzw. in Anlehnung an 
die Kriterien für Tauglichkeitsgrad III des Luftfahrtperso-
nals weiter bestehen. Der Nachweis ist in gleicher Weise 
wie unter Ziffer 4 beschrieben zu führen. Im Rahmen der 
Nachprüfung prüfen wir insbesondere, ob die versicherte 
Person – auch bei dauernden gesundheitlichen Beden-
ken gegen den Einsatz als Flugbegleiter(in) – eine ande-
re, ihrer Ausbildung und ihren Fähigkeiten sowie ihrer 
bisherigen Lebensstellung entsprechende berufliche Tä-
tigkeit ausübt, zu der sie aufgrund ihrer gesundheitlichen 
Verhältnisse zu mehr als 50 % in der Lage ist. 

 

6. Was gilt bei einer Verletzung der Mitwirkungspflich-
ten nach Eintritt der Berufsunfähigkeit? 

  

Solange die Mitwirkungspflicht nach Ziffer 4 oder 5 vom Ver-
sicherungsnehmer oder der versicherten Person oder dem 
Ansprucherhebenden vorsätzlich nicht erfüllt wird, sind wir 
von der Verpflichtung zur Leistung frei. Bei grob fahrlässiger 
Verletzung einer Mitwirkungspflicht sind wir berechtigt, die 
Leistung in einem der Schwere des Verschuldens entspre-
chenden Verhältnis zu kürzen. Dies gilt nicht, wenn uns nach-
gewiesen wird, dass die Mitwirkungspflicht nicht grob fahrläs-
sig verletzt worden ist. Die Ansprüche aus der Berufs-
unfähigkeits-(Zusatz-)Versicherung bleiben jedoch insoweit 
bestehen, als die Verletzung ohne Einfluss auf die Feststel-
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lung oder den Umfang unserer Leistungspflicht ist. Wenn die 
Mitwirkungspflicht später erfüllt wird, sind wir ab Beginn des 
laufenden Monats nach Maßgabe dieser Sondervereinbarung 
und der Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die Be-
rufsunfähigkeits-Versicherung / Bedingungen für die Berufs-
unfähigkeits-Zusatzversicherung / Tarifbestimmungen für die 
Berufsunfähigkeits-Versicherung zur Leistung verpflichtet. Die 
vollständige oder teilweise Leistungsfreiheit tritt nur ein, wenn 
wir durch gesonderte Mitteilung in Textform auf diese Rechts-
folge hingewiesen haben. 

 

7. In welchen Fällen ist der Versicherungsschutz aus-
geschlossen? 

  

Leistungen aus der Berufsunfähigkeits-(Zusatz-)Versicherung 
nach Maßgabe der Allgemeinen Versicherungsbedingungen 
für die Berufsunfähigkeits-Versicherung / Bedingungen für die 
Berufsunfähigkeits-Zusatzversicherung / Tarifbestimmungen 
für die Berufsunfähigkeits-Versicherung oder dieser Sonder-

vereinbarung sind ausgeschlossen, wenn die Berufsunfähig-
keit verursacht wird durch Schwangerschaft oder durch Ge-
sundheitsstörungen 

a) nervöser oder psychischer Art, es sei denn, dass diese 
durch einen Unfall, den die versicherte Person selbst er-
litten hat, oder durch ein während der Versicherungs-
dauer entstandenes organisches Leiden hervorgerufen 
sind, 

b) die unmittelbar oder mittelbar auf einer Sucht oder auf 
Drogen- bzw. Alkoholmissbrauch beruhen. 

Hiervon unberührt bleiben die sonstigen Ausschlüsse in den 
Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die Berufsunfä-
higkeits-Versicherung / Bedingungen für die Berufsunfähig-
keits-Zusatzversicherung / Tarifbestimmungen für die Berufs-
unfähigkeits-Versicherung. 
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Sondervereinbarung zur Berufsunfähigkeits-(Zusatz-)Versicherung für Piloten, 
Flugingenieure, Bordfunker, Bordwarte oder Flugnavigatoren (Luftfahrer) 
– Fluguntauglichkeitsklausel 
 

 
Ergänzung zu den 
 Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die Berufsunfähigkeits-Versicherung 
 Versicherungsbedingungen für die Berufsunfähigkeits-Zusatzversicherung 
 Tarifbestimmungen für die Berufsunfähigkeits-Versicherung 
 
 
 

1. Wann liegt Berufsunfähigkeit aufgrund von Flugun-
tauglichkeit vor? 

  

Handelt es sich bei der versicherten Person der Berufs-
unfähigkeits-(Zusatz-)Versicherung um einen ausgebildeten 
Piloten, Flugingenieur, Bordfunker, Bordwart oder Flugnaviga-
tor, liegt – sofern vereinbart – Berufsunfähigkeit im Sinne der 
Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die Berufsunfä-
higkeits-Versicherung / Bedingungen für die Berufs-
unfähigkeits-Zusatzversicherung / Tarifbestimmungen für die 
Berufsunfähigkeits-Versicherung auch dann vor, wenn durch 
ein Gutachten der Deutschen Forschungs- und Versuchsan-
stalt für Luft- und Raumfahrt, Köln-Porz, oder der sonst für die 
amtliche fliegerärztliche Untersuchung in der Bundesrepublik 
Deutschland zuständigen Stelle festgestellt wird, dass die 
versicherte Person aus gesundheitlichen Gründen voraus-
sichtlich dauernd fluguntauglich ist und ihr deshalb vor Voll-
endung ihres 60. Lebensjahres die behördliche Erlaubnis als 
Luftfahrer entzogen oder die Erlaubnis nicht verlängert wird. 

 

2. Welcher Termin gilt als Eintritt der Berufsunfähig-
keit? 

  

Maßgebend für den Eintritt der Berufsunfähigkeit im Falle 
von Ziffer 1 ist das Datum, mit dem die Verfügung der zu-
ständigen Behörde, mit der die Erlaubnis entzogen oder de-
ren Verlängerung abgelehnt wird, wirksam wird. 

 

3. Welche Unterlagen sind uns vorzulegen? 
  

Zum Nachweis der Berufsunfähigkeit im Sinne von Ziffer 1 
sind uns in Urschrift oder öffentlich beglaubigter Abschrift vor-
zulegen: 

a) das Gutachten der Deutschen Forschungs- und Ver-
suchsanstalt für Luft- und Raumfahrt, Köln-Porz, 
oder der sonst für die amtliche fliegerärztliche Untersu-
chung in der Bundesrepublik Deutschland zuständigen 
Stelle, 

b) die Verfügung der zuständigen Behörde, mit der die Er-
laubnis entzogen oder deren Verlängerung abgelehnt 
wird. 

 

4. Welche Mitteilungspflichten sind während des Be-
zugs von Berufsunfähigkeits-Leistungen zu beach-
ten, und wann stellen wir unsere Berufsunfähigkeits-
leistungen ein? 

  

a) Nach Eintritt der Berufsunfähigkeit im Sinne der Ziffer 1 
sind der Versicherungsnehmer und die versicherte Per-
son verpflichtet, uns die erneute Erteilung der Erlaubnis 
als Luftfahrer oder die Erneuerung einer ruhenden Er-
laubnis unverzüglich mitzuteilen. Mit dem Inkrafttreten 
der behördlichen Erlaubnis als Luftfahrer liegt eine Be-
rufsunfähigkeit im Sinne von Ziffer 1 nicht mehr vor. In 
diesem Fall legen wir die Veränderung in Textform dar 
und teilen die Einstellung unserer Leistungen dem An-
sprucherhebenden in Textform mit. Die Einstellung un-
serer Leistungen wird frühestens mit dem Ablauf des 
dritten Monats nach Zugang unserer Erklärung wirksam. 
Zu diesem Zeitpunkt muss auch die Beitragszahlung 
wieder aufgenommen werden. 

b) Wir sind berechtigt, das Fortbestehen der Berufsunfä-
higkeit im Sinne von Ziffer 1 nachzuprüfen. Dazu sind 
der Versicherungsnehmer und die versicherte Person 
verpflichtet, uns auf Verlangen in Abständen von jeweils 
einem Jahr nachzuweisen, dass die Fluguntauglichkeit 
der versicherten Person weiter besteht. Der Nachweis ist 
in gleicher Weise wie unter Ziffer 3 beschrieben zu füh-
ren. 

 

5. Was gilt bei einer Verletzung der Mitwirkungspflich-
ten nach Eintritt der Berufsunfähigkeit? 

  

Solange die Mitwirkungspflicht nach Ziffer 3 oder 4 vom Ver-
sicherungsnehmer, der versicherten Person oder dem An-
sprucherhebenden vorsätzlich nicht erfüllt wird, sind wir von 
der Verpflichtung zur Leistung frei. Bei grob fahrlässiger Ver-
letzung einer Mitwirkungspflicht sind wir berechtigt, die Leis-
tung in einem der Schwere des Verschuldens entsprechen-
den Verhältnis zu kürzen. Dies gilt nicht, wenn uns nachge-
wiesen wird, dass die Mitwirkungspflicht nicht grob fahrlässig 
verletzt worden ist. Die Ansprüche aus der Versicherung blei-
ben jedoch insoweit bestehen, als die Verletzung ohne Ein-
fluss auf die Feststellung oder den Umfang unserer Leis-
tungspflicht ist. Wenn die Mitwirkungspflicht später erfüllt wird, 
sind wir ab Beginn des laufenden Monats nach Maßgabe die-
ser Sondervereinbarung und der Allgemeinen Versicherungs-
bedingungen für die Berufsunfähigkeits-Versicherung / Bedin-
gungen für die Berufsunfähigkeits-Zusatzversicherung / Tarif-
bestimmungen für die Berufsunfähigkeits-Versicherung zur 
Leistung verpflichtet. Die vollständige oder teilweise Leis-
tungsfreiheit tritt nur ein, wenn wir durch gesonderte Mittei-
lung in Textform auf diese Rechtsfolge hingewiesen haben. 
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6. In welchen Fällen ist der Versicherungsschutz aus-
geschlossen? 

  

Leistungen aus der Berufsunfähigkeits-(Zusatz-)Versicherung 
nach Maßgabe der Allgemeinen Versicherungsbedingungen 
für die Berufsunfähigkeits-Versicherung / Bedingungen für die 
Berufsunfähigkeits-Zusatzversicherung / Tarifbestimmungen 
für die Berufsunfähigkeits-Versicherung oder dieser Sonder-
vereinbarung sind ausgeschlossen, wenn die Berufsunfähig-
keit verursacht wird durch Schwangerschaft oder durch Ge-
sundheitsstörungen 

a) nervöser oder psychischer Art, es sei denn, dass diese 
durch einen Unfall, den die versicherte Person selbst er-
litten hat, oder durch ein während der Versicherungs-
dauer entstandenes organisches Leiden hervorgerufen 
sind, 

b) die unmittelbar oder mittelbar auf einer Sucht oder auf 
Drogen- bzw. Alkoholmissbrauch beruhen. 

Hiervon unberührt bleiben die sonstigen Ausschlüsse in den 
Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die Berufsunfä-
higkeits-Versicherung / Bedingungen für die Berufsunfähig-
keits-Zusatzversicherung / Tarifbestimmungen für die Berufs-
unfähigkeits-Versicherung. 
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Informationen für den Versicherungsnehmer zu Rentenversicherungen 
nach Tarif BRGK80 und Tarif BRGK60 als betriebliche Altersversorgung 
bAV Kollektiv Plus 

Beachten Sie bitte: In diesen Informationen für den Versicherungsnehmer sprechen wir Sie als Arbeitgeber an, der 
eine betriebliche Altersversorgung zugunsten seines Arbeitnehmers zusagen möchte. Somit sind Sie unser Vertrags-
partner als Versicherungsnehmer der vorliegenden Versicherung. Der Arbeitnehmer ist als Versorgungsanwärter 
und später als Versorgungsempfänger die versicherte Person des Versicherungsvertrags. Erst wenn der Arbeitneh-
mer aus dem Arbeitsverhältnis mit dem Arbeitgeber ausscheidet, kann die Möglichkeit bestehen, dass der Arbeit-
nehmer den Vertrag als Versicherungsnehmer weiterführt. Dann wird er unser Vertragspartner, und wir sprechen ihn 
an. 

 

Inhaltsverzeichnis 
  

Allgemeine Informationen 
Wer ist Ihr Vertragspartner?  Nr. 1 
Was ist unsere Hauptgeschäftstätigkeit, und welche Aufsichtsbehörde ist für Ihre Versicherung  
zuständig? 

Nr. 2 

Sind Ihre Versicherungsansprüche abgesichert? Nr. 3 
Welche Bedingungen gelten für Ihr Versicherungsverhältnis? Nr. 4 
Welche Versicherungsleistungen sichern wir Ihnen zu, in welcher Höhe sind sie garantiert und wann 
werden sie fällig? 

Nr. 5 

Wie hoch ist der Gesamtbeitrag zu Ihrer Versicherung, und fallen für Sie zusätzliche Kosten an? Nr. 6 
Was müssen Sie über die Beitragszahlung wissen? Nr. 7 
Welchen speziellen Risiken unterliegen die Fonds, die Sie im Falle der fondsgebundenen Ausrichtung 
Ihres Vertrags wählen können? 

Nr. 8 

Wann beginnen Ihre Versicherung und Ihr Versicherungsschutz, und wie lange dauert die Frist, wäh-
rend der wir Ihren Antrag annehmen können? 

Nr. 9 

Können Sie Ihre Vertragserklärung nach dem Vertragsabschluss noch widerrufen? Nr. 10 
Welche Laufzeit hat Ihr Versicherungsvertrag? Nr. 11 
Können Sie Ihren Versicherungsvertrag vorzeitig beenden oder im Falle einer laufenden 
Beitragszahlung diese vorzeitig einstellen? 

Nr. 12 

Welches Recht ist auf Ihren Versicherungsvertrag anwendbar, und welches Gericht ist für 
eventuelle Klagen aus dem Vertrag zuständig? 

Nr. 13 

In welcher Sprache sind die Vertragsbedingungen und Kundeninformationen verfasst, und in 
welcher Sprache kommunizieren wir mit Ihnen während der Laufzeit des Vertrags? 

Nr. 14 

An wen können Sie sich bei Fragen oder Beschwerden wenden? Nr. 15 

Besondere Informationen bei Rentenversicherungen als betriebliche Altersversorgung 
Welche Kosten sind in Ihren Beitrag eingerechnet und welche können zusätzlich entstehen? Nr. 16 
Welche Berechnungsgrundsätze und Maßstäbe gelten für die Überschussermittlung und  
Überschussbeteiligung bei Rentenversicherungen? 

Nr. 17 

Wie hoch sind der Rückkaufswert und eine beitragsfreie Rente im Falle einer Kündigung bzw.  
Beitragsfreistellung, und inwieweit sind diese Leistungen bei Vertragsabschluss garantiert? 

Nr. 18 

Welche Fonds stehen Ihnen für die fondsgebundene Vermögensanlage zur Verfügung, 
wie ist ihr Umgang mit Nachhaltigkeitsrisiken und wie lauten ihre Anlagegrundsätze,  
-ziele und -risiken?

Nr. 19 
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Wie werden Nachhaltigkeitsrisiken bei der Generali Deutschland Lebensversicherung AG für das sons-
tige Sicherungsvermögen berücksichtigt und welche Auswirkungen können Nachhaltigkeitsrisiken auf  
das Ergebnis des sonstigen Sicherungsvermögens haben? 

Nr. 20 

Wie werden potenziell negative Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren bei der Generali Deutschland 
Lebensversicherung AG für das sonstige Sicherungsvermögen berücksichtigt? 

Nr. 21 

Werden im sonstigen Sicherungsvermögen soziale und ökologische Merkmale berücksichtigt und wie 
erfolgt die Berücksichtigung? Wie wird der Grundsatz der „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ 
im sonstigen Sicherungsvermögen berücksichtigt? 

Nr. 22 

Welche Steuerregelungen gelten allgemein für Rentenversicherungen nach Tarif BRGK80 und BRGK60 
mit einer eventuell eingeschlossenen Berufsunfähigkeits-Zusatzversicherung als betriebliche Altersver-
sorgung? 

Nr. 23 

- 43 -



 

IVN BRGK BAV (01.25) / 3 

 

Allgemeine Informationen 
  

 
 

1. Wer ist Ihr Vertragspartner? 
  

Ihr Versicherer ist die Generali Deutschland Lebensversiche-
rung AG mit Sitz in München, Amtsgericht München – 
HRB 257068.  
Vorsitzender des Aufsichtsrates: Stefan Lehmann 
Vorstand: Uli Rothaufe (Vorsitzender), 

Nils Heise, Dr. Melanie Kramp-Gerstner,  
Edoardo Malpaga, Ulrich Ostholt, 
Dirk Wallkötter 

Hausanschrift: Adenauerring 7, 81737 München 
Internet: www.generali.de 

 

2. Was ist unsere Hauptgeschäftstätigkeit, und welche 
Aufsichtsbehörde ist für Ihre Versicherung zustän-
dig? 

  

Unsere Hauptgeschäftstätigkeit ist der Betrieb aller Arten der 
Lebensversicherung. Die für Ihre Versicherung zuständige Auf-
sichtsbehörde ist die 
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 
–Versicherungs- und Pensionsfondsaufsicht –  
Hausanschrift: Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn  
Postanschrift: Postfach 12 53, 53002 Bonn 

 

3. Sind Ihre Versicherungsansprüche abgesichert? 
  

Zur Absicherung der Ansprüche aus einer Lebensversicherung 
besteht ein gesetzlicher Sicherungsfonds, der bei der Protektor 
Lebensversicherungs-AG, Wilhelmstr. 43 / 43 G, 10117 Berlin, 
www.protektor-ag.de, errichtet ist. Im Sicherungsfall wird die 
Aufsichtsbehörde die Verträge auf den Sicherungsfonds über-
tragen. Durch den Fonds sind die Ansprüche der Versiche-
rungsnehmer, der versicherten Personen, der bezugsberech-
tigten Person und sonstiger aus dem Versicherungsvertrag be-
günstigter Personen geschützt. Die Generali Deutschland Le-
bensversicherung AG gehört dem Sicherungsfonds an.  

 

4. Welche Bedingungen gelten für Ihr Versicherungs-
verhältnis?  

  

Eine Übersicht über die für Ihr Versicherungsverhältnis gelten-
den Bedingungen finden Sie in der Anlage zum Antrag für eine 
bAV Kollektiv Plus als Direktversicherung (nachfolgend „An-
trag“ genannt). Hierzu gehören insbesondere die Allgemeinen 
Versicherungsbedingungen einschließlich der Tarifbestimmun-
gen. Alle Vertragsbedingungen und Kundeninformationen wer-
den Ihnen vor Antragstellung in Textform mitgeteilt. Der in den 
Versicherungsbedingungen verwendete Begriff der Berufsun-
fähigkeit stimmt nicht mit dem Begriff der Berufsunfähigkeit 
oder der Erwerbsminderung im sozialrechtlichen Sinne und 
nicht mit dem Begriff der Berufsunfähigkeit im Sinne der Versi-
cherungsbedingungen in der Krankentagegeldversicherung 
überein.  

 

5. Welche Versicherungsleistungen sichern wir Ihnen 
zu, in welcher Höhe sind sie garantiert und wann 
werden sie fällig?  

  

Art und Fälligkeit unserer Versicherungsleistungen haben wir 
in den für Ihren Vertrag maßgebenden Allgemeinen und Be-
sonderen Versicherungsbedingungen sowie in den Bedingun-
gen für eine evtl. eingeschlossene Berufsunfähigkeits-Zusatz-
versicherung festgelegt.  

Die individuellen Leistungsangaben zu Ihrer Versicherung und 
die weiteren für Ihren Vertrag maßgeblichen Daten können Sie 
dem Antrag entnehmen. Dort geben wir auch an, welche Leis-
tungen für die gesamte Vertragsdauer garantiert sind.  

Zu diesen garantierten Leistungen können noch Leistungen 
aus der Überschussbeteiligung hinzukommen, die wir vorab in 
ihrer Höhe nicht angeben können, da sie von der zukünftigen 
Überschussentwicklung unseres Unternehmens abhängen.  

Soweit es sich beim Anlagevermögen um Fondsguthaben han-
delt, legen wir vor Beginn der Rentenzahlung Teile des gebil-
deten Kapitals in einen oder mehreren für diesen Vertrag bei 
uns verfügbaren Fonds mit einem begrenzten möglichen mo-
natlichen Wertverlust an (im Folgenden als die „Garantiefonds“ 
bezeichnet). Diese Garantiefonds finden Sie im Dokument 
„Spezifische Informationen für den Versicherungsnehmer zu 
den Garantiefonds und anderen Anlageoptionen“. Dadurch bie-
ten wir Ihnen eine unmittelbare Beteiligung an der Wertentwick-
lung eines besonderen Vermögens, das bei unserer Gesell-
schaft in einer oder mehreren gesonderten Abteilungen unse-
res Sicherungsvermögens getrennt vom sonstigen Siche-
rungsvermögen in Anteilen des jeweiligen Fonds geführt und in 
Anteileinheiten aufgeteilt wird. Der Fachbegriff für dieses be-
sondere Vermögen lautet „Anlagestöcke”. Die auf Ihre Versi-
cherung insgesamt entfallenden Anteileinheiten bilden das 
Fondsguthaben Ihrer Versicherung; vom Wert dieses 
Fondsguthabens bei Beginn der Rentenzahlung hängen die 
Versicherungsleistungen ab, soweit sie nicht aus dem evtl. vor-
handenen Sicherungskapital resultieren. Hinweise zur Auftei-
lung des Anlagevermögens auf Fondsguthaben und Siche-
rungskapital. finden Sie in den Allgemeinen Versicherungsbe-
dingungen  

Da die Entwicklung der Wertpapiere nicht vorauszusehen ist, 
können wir die Höhe der sich hieraus ergebenden Leistungen 
nicht garantieren. Sie haben die Chance, im Falle von Kursstei-
gerungen der Wertpapiere einen Wertzuwachs zu erzielen; bei 
Kursrückgängen tragen Sie das Risiko der Wertminderung. 
Das bedeutet, dass unsere Leistungen bei einer guten Fonds-
entwicklung höher sein werden als bei einer weniger guten 
Fondsentwicklung. Während der Vertragslaufzeit werden wir 
Sie und den versicherten Arbeitnehmer nach Ablauf eines je-
den Jahres über den Stand Ihres Vertrags informieren.  

In jedem Fall sagen wir zu, dass zum Garantiezeitpunkt min-
destens 80 % (Tarif BRGK80) bzw. 60 % (Tarif BRGK60) der 
bis dahin insgesamt gezahlten Beiträge (auch der Sonderzah-
lungen), jedoch ohne Beiträge für eventuelle Zusatzversiche-
rungen, für die Bildung einer Rente zur Verfügung stehen. Auf 
Ihren Wunsch hin können wir zum Zeitpunkt des Rentenbe-
ginns die Rentenzahlungen auch durch einen einmaligen Be-
trag abfinden. 

Mit Rentenbeginn legen wir Ihr dann vorhandenes Fondsgut-
haben neben dem evtl. vorhandenen Sicherungskapital in un-
serem sonstigen Sicherungsvermögen an. Aus den angelegten 
Mitteln und den daraus erzielten Kapitalerträgen erbringen wir 
während der Rentenzahlung die zugesagten Leistungen und 
decken die Kosten für die Verwaltung des Vertrags. 

 

6. Wie hoch ist der Gesamtbeitrag zu Ihrer Versiche-
rung, und fallen für Sie zusätzliche Kosten an?  

  

Im Antrag nennen wir den gesamten tariflichen Beitrag zu Ihrer 
Versicherung. Dort können Sie gegebenenfalls auch ersehen, 
wie sich Ihr Gesamtbeitrag aus den einzelnen Teilbeiträgen für 
die Hauptversicherung und die evtl. eingeschlossene Berufs-
unfähigkeits- -Zusatzversicherung zusammensetzt. Zusätzli-
che Kosten entstehen Ihnen nicht.  

 

7. Was müssen Sie über die Beitragszahlung wissen?  
 

Vereinbarungsgemäß zahlen Sie Ihren Beitrag monatlich, vier-
teljährlich, halbjährlich oder jährlich bis zum Ablauf der Bei-
tragszahlungsdauer, längstens jedoch bis zum Schluss der 
Versicherungsperiode, in der der versicherte Arbeitnehmer 
stirbt. Stattdessen können Sie auch einen Einmalbeitrag ent-
richten. 

Ihr Erst- bzw. Einmalbeitrag wird sofort nach Abschluss Ihres 
Versicherungsvertrags fällig, jedoch nicht vor dem im Versiche-
rungsschein angegebenen Versicherungsbeginn. Alle weiteren 
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Beiträge sind zu Beginn einer jeden Versicherungsperiode zu 
zahlen. 

Sofern Sie uns ein SEPA-Lastschriftmandat erteilt haben, bu-
chen wir die Beiträge von dem uns angegebenen Konto ab.  

 

8. Welchen speziellen Risiken unterliegen die Fonds, 
die Sie im Falle der fondsgebundenen Ausrichtung 
Ihres Vertrags wählen können? 

  

Die Höhe unserer Versicherungsleistungen hängt wesentlich 
von der Entwicklung des oder der dem Vertrag zugrunde lie-
genden Garantiefonds ab (siehe Nr. 5). Für die Zusammenset-
zung der in den Fonds enthaltenen Vermögenswerte ist bzw. 
sind die jeweiligen Verwaltungsgesellschaft(en) verantwortlich; 
als Versicherer haben wir hierauf keinen Einfluss.  

Im Dokument „Spezifische Informationen für den Versiche-
rungsnehmer zu den Garantiefonds und anderen Anlageoptio-
nen“ werden die Anlagegrundsätze, -ziele und -risiken dieser 
Investmentfonds beschrieben.  

 

9.  Wann beginnen Ihre Versicherung und Ihr Versiche-
rungsschutz, und wie lange dauert die Frist, wäh-
rend der wir Ihren Antrag annehmen können? 

  

Den Beginn der Versicherung sowie den vereinbarten Beginn 
der Rentenzahlung finden Sie im Antrag. 

Ihr Versicherungsschutz beginnt, sobald wir Ihren Versiche-
rungsschein ausgestellt haben, frühestens jedoch zu dem ver-
einbarten Versicherungsbeginn. Bitte beachten Sie jedoch, 
dass wir grundsätzlich erst dann zu einer Leistung verpflichtet 
sind, wenn wir Ihren Erst- bzw. Einmalbeitrag erhalten haben. 

Wenn Sie uns ein SEPA-Lastschriftmandat für die Beiträge er-
teilt haben, gilt Ihr Erst- bzw. Einmalbeitrag zum Fälligkeitster-
min (Abschluss des Versicherungsvertrags) als gezahlt, wenn 
zum Abbuchungstermin Deckung auf dem Konto vorhanden 
ist. Über den Abbuchungstermin informieren wir Sie in unserem 
Anschreiben zum Versicherungsschein. Hat unser Abbu-
chungsversuch keinen Erfolg, so gilt der Erst- bzw. Einmalbei-
trag als nicht gezahlt. 

Folgen einer nicht rechtzeitigen Zahlung des Erst- bzw. 
Einmalbeitrags 

Zahlen Sie Ihren Erst- bzw. Einmalbeitrag nicht rechtzeitig, be-
ginnt unsere Leistungspflicht frühestens zu dem Zeitpunkt, zu 
dem Sie den Beitrag zahlen. Falls also vor diesem Zeitpunkt 
ein Versicherungsfall eintreten sollte, haben Sie bzw. der ver-
sicherte Arbeitnehmer keinen Anspruch auf unsere Leistung. 
Gleichwohl sind wir bereits ab dem vereinbarten Versiche-
rungsbeginn zur Leistung verpflichtet, wenn Sie uns nachwei-
sen, dass Sie die nicht rechtzeitige Beitragszahlung nicht zu 
vertreten haben. 

Sollten Sie Ihren Erst- bzw. Einmalbeitrag nicht rechtzeitig zah-
len, können wir auch vom Vertrag zurücktreten, solange Sie die 
Zahlung nicht bewirkt haben. Unser Rücktrittsrecht ist aller-
dings ausgeschlossen, wenn Sie uns nachweisen, dass Sie die 
Nichtzahlung nicht zu vertreten haben. 

Annahmefrist für Ihren Antrag 

Ihren Antrag können wir innerhalb von sechs Wochen anneh-
men. Diese Annahmefrist beginnt mit Ihrer Antragsunterzeich-
nung, jedoch nicht vor dem Tag einer eventuell erforderlichen 
ärztlichen Untersuchung des zu versichernden Arbeitnehmers.  

 

10. Können Sie Ihre Vertragserklärung nach dem Ver-
tragsabschluss noch widerrufen? 

  

Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 30 Tagen 
ohne Angabe von Gründen in Textform (z. B. durch Brief, Fax 
oder E-Mail) widerrufen. Die Frist beginnt, wenn Sie die 

Versicherungsbedingungen, die „Angaben zu Ihrer Versiche-
rung", das Informationsblatt zu Versicherungsprodukten nach 
§ 4 der Verordnung über Informationspflichten bei Versiche-
rungsverträgen (VVG-InfoV), die vorliegenden Informationen für 
den Versicherungsnehmer, die Belehrung über das Widerrufs-
recht und die Folgen eines Widerrufs im Antrag sowie den Ver-
sicherungsschein erhalten haben. Um die Frist zu wahren, ge-
nügt es, wenn Sie Ihren Widerruf rechtzeitig absenden. Der Wi-
derruf ist zu richten an die Generali Deutschland Lebensversi-
cherung AG, Kundenservice-Direktion Köln, Hansaring 40-50, 
50670 Köln.  

Widerrufsfolgen 

Sobald Ihr Widerruf wirksam wird, sind Sie nicht mehr an Ihren 
Versicherungsantrag gebunden. Sollten wir Ihnen zu diesem 
Zeitpunkt bereits Versicherungsschutz geboten haben, endet 
dieser. Den Teil Ihres Beitrags, der auf die Zeit bis zum Zugang 
des Widerrufs entfällt, können wir einbehalten (pro Tag 1/360 
des auf ein Jahr entfallenden Beitrags); dafür zahlen wir Ihnen 
einen gegebenenfalls vorhandenen Rückkaufswert einschließ-
lich Überschussbeteiligung. Dies gilt jedoch nur, wenn Sie zu-
gestimmt haben, dass der Versicherungsschutz vor Ablauf der 
Widerrufsfrist beginnt. Haben Sie eine solche Zustimmung 
nicht erteilt oder beginnt der Versicherungsschutz erst nach 
Ablauf der Widerrufsfrist, erstatten wir Ihnen Ihren gesamten 
Beitrag. Wir zahlen den Ihnen jeweils zustehenden Betrag un-
verzüglich, spätestens 30 Tage nach Zugang des Widerrufs. 

 

11. Welche Laufzeit hat Ihr Versicherungsvertrag? 
  

Ihre Rentenversicherung (Hauptversicherung) läuft grundsätz-
lich solange, wie der versicherte Arbeitnehmer lebt. Stirbt er 
nach Rentenbeginn während der evtl. vereinbarten Rentenga-
rantiezeit, erlischt die Hauptversicherung in der Regel mit Ab-
lauf der Rentengarantiezeit. Die Hauptversicherung endet fer-
ner bei einer vollständigen Kapitalabfindung oder wenn wir bei 
Tod des versicherten Arbeitnehmers vor Rentenbeginn auf 
Wunsch des Anspruchsberechtigten statt einer Rentenleistung 
eine Kapitalabfindung vornehmen. 

Eine eingeschlossene Berufsunfähigkeits-Zusatzversicherung 
endet mit Ablauf ihrer Versicherungsdauer, falls bis dahin kein 
Leistungsfall eingetreten ist oder der versicherte Arbeitnehmer 
vorher stirbt. Bei der Berufsunfähigkeits-Zusatzversicherung 
kann auch eine gegenüber der Versicherungsdauer verlän-
gerte Leistungsdauer vereinbart sein. Alle Laufzeiten und Fris-
ten zur Hauptversicherung und der evtl. eingeschlossenen Be-
rufsunfähigkeits- Zusatzversicherung haben wir für Sie im An-
trag dokumentiert. 

 

12. Können Sie Ihren Versicherungsvertrag vorzeitig be-
enden oder im Falle einer laufenden Beitragszahlung 
diese vorzeitig einstellen?  

  

Vor dem Beginn der Rentenzahlung können Sie Ihren Versi-
cherungsvertrag ganz oder teilweise kündigen. Eine Kündi-
gung führt bedingungsgemäß allerdings nicht unbedingt zur 
vorzeitigen Beendigung des Vertrags, sondern u. U. zu seiner 
beitragsfreien Fortsetzung. Die maßgeblichen Termine und Vo-
raussetzungen hierzu finden Sie in dem zugehörigen Paragra-
fen der Allgemeinen Versicherungsbedingungen. 

Anstelle einer Kündigung können Sie zum gleichen Zeitpunkt 
auch verlangen, Ihre Rentenversicherung ruhen zu lassen, so-
fern sie noch beitragspflichtig ist. In diesem Fall wandeln wir Ihre 
Versicherung in eine beitragsfreie Versicherung um. Dadurch 
vermindert sich verständlicherweise der Versicherungsschutz. 

Einzelheiten zur Kündigung oder Beitragsfreistellung einer evtl. 
eingeschlossenen Berufsunfähigkeits-Zusatzversicherung er-
geben sich aus den zugehörigen Paragrafen der Bedingungen 
für die Zusatzversicherung. Die Zusatzversicherung bildet mit 
der Hauptversicherung, zu der sie abgeschlossen ist, eine Ein-
heit und kann ohne die Hauptversicherung grundsätzlich nicht 
fortgesetzt werden. 
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Ansprüche aus einer Berufsunfähigkeits-Zusatzversicherung, 
die auf bereits vor Kündigung oder Beitragsfreistellung einge-
tretener Berufsunfähigkeit beruhen, werden durch Rückkauf 
oder Umwandlung der Versicherung in eine beitragsfreie Ver-
sicherung mit herabgesetzter Versicherungsleistung nicht be-
rührt. 

Bitte beachten Sie jedoch, dass die Kündigung oder die even-
tuelle Beitragsfreistellung Ihrer Versicherung für Sie mit Nach-
teilen verbunden sein können. Informationen zur Höhe der 
Rückkaufswerte und der beitragsfreien Leistungen erhalten Sie 
unter der nachfolgenden Nr. 18.  

 

13. Welches Recht ist auf Ihren Versicherungsvertrag 
anwendbar, und welches Gericht ist für eventuelle 
Klagen aus dem Vertrag zuständig? 

  

Auf Ihren Vertrag findet das Recht der Bundesrepublik 
Deutschland Anwendung, u. a. das Versicherungsvertragsge-
setz (VVG). 

Dem Paragrafen „Wo ist der Gerichtsstand?“ in den Allgemei-
nen Versicherungsbedingungen können Sie entnehmen, wel-
ches Gericht jeweils zuständig ist, falls Sie oder wir eine Klage 
aus dem Versicherungsvertrag erheben.  

 

14. In welcher Sprache sind die Vertragsbedingungen 
und Kundeninformationen verfasst, und in welcher 
Sprache kommunizieren wir mit Ihnen während der 
Laufzeit des Vertrags? 

  

Wir teilen Ihnen alle Vertragsbedingungen und Kundeninforma-
tionen in deutscher Sprache mit. Auch während der Vertrags-
laufzeit verständigen wir uns mit Ihnen in Deutsch. 

 

15. An wen können Sie sich bei Fragen oder Beschwer-
den wenden? 

  

Bei Fragen oder Beschwerden zu Ihrer Versicherung wenden 
Sie sich bitte an Ihren Vermögensberater. Er (oder sie) ist 
gerne bereit, Ihnen behilflich zu sein.  

Und wenn Sie einmal mit uns nicht zufrieden sind? 

Bitte melden Sie sich jederzeit mit Ihrem Anliegen oder Ihrer 
Beschwerde direkt bei Ihrer Kundenservice-Direktion. Die Ad-
resse und Telefonnummer finden Sie in dem Begleitschreiben 
zu Ihrem Versicherungsschein. Darüber hinaus können Sie 
sich auch über unsere Internetseite an uns wenden: 

 www.generali.de/feedback 

Sollte Ihr Problem auf diesem Wege nicht zu lösen sein, schrei-
ben Sie bitte unserem Vorstand: 

Vorstand der 
Generali Deutschland Lebensversicherung AG 
Adenauerring 7 
81737 München 

Wir sind sicher, dass wir gemeinsam mit Ihnen Ihr Anliegen 
oder Ihre Beschwerde klären werden. 

Wenn Sie aber mit unserer Entscheidung nicht einverstanden 
sind, können Sie als unabhängigen und neutralen Schlichter 
den Versicherungsombudsmann e. V. ansprechen: 

Versicherungsombudsmann e. V. 
Postfach 08 06 32 
10006 Berlin 

Weitere Kontaktwege und Informationen hierzu finden Sie auf 
www.versicherungsombudsmann.de. 

Der Versicherungsombudsmann e. V. ist eine unabhängige 
Schlichtungsstelle. Sie überprüft neutral, schnell und 

unbürokratisch die Entscheidungen der Versicherer. Für Ver-
braucher arbeitet sie kostenfrei. 

Sie können Ihre Beschwerde auch an die  

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) 
– Versicherungs- und Pensionsfondsaufsicht – 
Graurheindorfer Str. 108 
53117 Bonn 

richten. Die BaFin ist allerdings keine Schiedsstelle und ihre 
Entscheidung in einzelnen Streitfällen nicht verbindlich. 

Ihre Möglichkeit, den Rechtsweg zu beschreiten, bleibt hiervon 
unberührt. 

Wir möchten, dass Sie mit uns zufrieden sind. Unser Kunden-
service ist ausgezeichnet – Ihre Anliegen nehmen wir sehr 
ernst.  
 

Besondere Informationen bei Rentenversicherun-
gen als betriebliche Altersversorgung 
  

 
 

16. Welche Kosten sind in Ihren Beitrag eingerechnet 
und welche können zusätzlich entstehen?  

  

Die Abschlusskosten sowie die übrigen Kosten (Verwaltungs-
kosten) haben wir bei der Kalkulation Ihres Tarifbeitrags bzw. 
des von Ihnen zu zahlenden Beitrags bereits berücksichtigt. 
Weitere Angaben, auch zu möglichen sonstigen Kosten, ent-
hält Nr. 3 der „Angaben zu Ihrer Versicherung", und das Infor-
mationsblatt zu Versicherungsprodukten, die Sie vor Antrags-
unterzeichnung erhalten.  

 

17. Welche Berechnungsgrundsätze und Maßstäbe gel-
ten für die Überschussermittlung und Überschuss-
beteiligung bei Rentenversicherungen? 

  

Charakteristisch für die Rentenversicherung sind die langfristi-
gen Garantien, die wir Ihnen vor allem zu den lebenslangen 
Rentenzahlungen geben. Diese Garantien erfordern von uns 
eine vorsichtige Tarifkalkulation. Soweit wir für das Deckungs-
kapital Ihrer Versicherung eine Mindestverzinsung garantieren, 
müssen wir ausreichend Vorsorge für Veränderungen der Ka-
pitalmärkte treffen, darüber hinaus aber auch für eine ungüns-
tige Entwicklung der versicherten Risiken und für Kostenstei-
gerungen. Unsere vorsichtigen Annahmen führen zu Über-
schüssen, an denen wir Sie und die anderen Versicherungs-
nehmer beteiligen.  

 Der Gesamtertrag des Vertrages hängt vor Rentenbeginn 
maßgeblich von der Entwicklung der Anlagestöcke ab, an der 
Sie unmittelbar beteiligt sind (vgl. Nr. 5 und Nr. 8).  

Wie entstehen die Überschüsse? 

Überschüsse erzielen wir in der Regel aus dem Kapitalanlage-
, dem Risiko- und dem Kostenergebnis. Die Überschüsse sind 
umso größer, je erfolgreicher unsere Kapitalanlagepolitik ist, je 
günstiger der Risikoverlauf ist und je sparsamer wir wirtschaf-
ten.  

 Kapitalanlageergebnis 

Ein Teil des Überschusses stammt aus den Erträgen der Kapi-
talanlagen. Im Falle der Versicherung nach Tarif BRGK80 und 
nach Tarif BRGK60 handelt es sich hierbei im Wesentlichen 
um die Kapitalanlagen in unserem sonstigen Sicherungsver-
mögen. Damit wir unsere Verpflichtungen aus den Versiche-
rungsverträgen jederzeit erfüllen können, müssen wir eine De-
ckungsrückstellung bilden und Mittel in entsprechender Höhe 
anlegen (z. B. in festverzinslichen Wertpapieren, Hypotheken, 
Darlehen, Aktien und Immobilien). Dies überwachen unser Ver-
antwortlicher Aktuar und unser Treuhänder des Sicherungsver-
mögens. Bei der Berechnung dieser Deckungsrückstellung 
wird ein Zinssatz von 1 % p. a. zugrunde gelegt. Dies bedeutet, 
dass sich die entsprechenden Vermögenswerte mindestens in 
dieser Höhe verzinsen müssen. In der Regel übersteigen die 
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Kapitalerträge diesen Mindestzins, da wir das Vermögen nach 
den Prinzipien möglichst großer Rentabilität und Sicherheit an-
legen. Außerdem beachten wir den wichtigen Grundsatz der 
Mischung und Streuung. Dadurch lassen sich bei gleichem Ri-
siko höhere Renditen erzielen, weil sich Ertragsschwankungen 
teilweise untereinander ausgleichen.  

Auf das Kapitalanlageergebnis wirken sich natürlich auch die 
Aufwendungen für das Management der Kapitalanlagen, Ab-
schreibungen, Zuschreibungen und die Realisierung von Be-
wertungsreserven aus. Kapitalanlagen des sonstigen Siche-
rungsvermögens dürfen höchstens mit ihren Anschaffungs- 
oder Herstellungskosten bewertet werden. Einen Einfluss auf 
die Bewertung hat auch, ob wir die Kapitalanlagen dauerhaft 
halten wollen (Anlagevermögen) oder nur vorübergehend (Um-
laufvermögen). Bei Kapitalanlagen des Umlaufvermögens ist 
im Falle einer Wertminderung überschussmindernd auf den 
Wert zum Bilanzstichtag abzuschreiben. Bei Kapitalanlagen 
des Anlagevermögens muss dagegen nur bei einer voraus-
sichtlich dauerhaften Wertminderung abgeschrieben werden. 
Wurden in der Vergangenheit Abschreibungen vorgenommen 
und steigt der Wert der Kapitalanlagen wieder, dann ist der 
Wertansatz in der Bilanz entsprechend zu erhöhen (sog. Wer-
taufholungsgebot). Dies führt zu einem höheren Überschuss. 
Obergrenze für diese Zuschreibung sind bei beiden Vermö-
gensarten die Anschaffungs- oder Herstellungskosten. Auch 
dies ist eine Ausprägung des Vorsichtsprinzips. 

Wir möchten dies an einem Beispiel verdeutlichen:  

Wenn wir für 100.000 € Aktien einer Gesellschaft gekauft 
haben, sind diese in der Bilanz auch dann mit 100.000 € 
anzusetzen, wenn sie zum Bilanzstichtag einen Wert von 
150.000 € haben, unabhängig davon, ob es sich um An-
lage- oder Umlaufvermögen handelt. Beträgt der Wert der 
Aktien zum Bilanzstichtag dagegen nur noch 80.000 €, 
dann ist bei Aktien des Umlaufvermögens dieser Betrag für 
den Wertansatz in der Bilanz maßgebend. Bei Aktien des 
Anlagevermögens besteht dagegen nur dann eine Ver-
pflichtung zur Abschreibung auf 80.000 €, wenn eine vo-
raussichtliche dauerhafte Wertminderung vorliegt. Bei vo-
rübergehender Wertminderung können die Aktien weiterhin 
mit 100.000 € in der Bilanz ausgewiesen werden. Wurde 
eine Abschreibung im Umlauf- oder Anlagevermögen auf 
80.000 € vorgenommen und steigt der Kurswert der Aktien 
bis zum nächsten Bilanzstichtag wieder auf z. B. 120.000 € 
an, dann ist eine Zuschreibung von 20.000 € vorzunehmen 
und in der Bilanz sind wieder die ursprünglichen Anschaf-
fungskosten von 100.000 € auszuweisen.  

Steigt der Wert der Kapitalanlagen über die Anschaffungskos-
ten hinaus, entstehen Bewertungsreserven. Diese bilden einen 
Puffer, um kurzfristige Ausschläge an den Kapitalmärkten aus-
zugleichen. Weitere Erläuterungen hierzu finden Sie im Para-
grafen „Wie erfolgt die Überschussbeteiligung?“ der Allgemei-
nen Versicherungsbedingungen.  

 Risikoergebnis 

Bei der Tarifkalkulation haben wir vorsichtige Annahmen über 
den Eintritt von Versicherungsfällen zugrunde gelegt. Dadurch 
wird insbesondere sichergestellt, dass die vertraglichen Ren-
tenleistungen langfristig auch dann noch erfüllt werden können, 
wenn die durchschnittliche Lebenserwartung aller Rentenver-
sicherten steigt. Ist die Dauer des Rentenbezugs dagegen in 
der Realität kürzer als kalkuliert, entstehen Risikoüberschüsse. 

 Kostenergebnis 

Ebenso haben wir auch Annahmen über die zukünftige Kosten-
entwicklung getroffen. Wirtschaften wir sparsamer als kalku-
liert, entstehen Kostenüberschüsse. 

Wie werden die Überschüsse ermittelt und festgestellt? 

Die Überschüsse werden nach den Vorschriften des Handels-
gesetzbuches ermittelt und jährlich im Rahmen unseres Jah-
resabschlusses festgestellt. Der Jahresabschluss wird von ei-
nem unabhängigen Wirtschaftsprüfer geprüft und ist unserer 
Aufsichtsbehörde einzureichen.  

Wie beteiligen wir unsere Versicherungsnehmer an den 
Überschüssen, und wie erfolgt die Überschussbeteiligung 
Ihres Vertrags? 

Die von uns erwirtschafteten Überschüsse kommen zum ganz 
überwiegenden Teil den Versicherungsnehmern zugute. Der 
übrige Teil wird an die Aktionäre ausgeschüttet bzw. den Rück-
lagen des Unternehmens zugeführt. Über die Grundsätze und 
Maßstäbe für die Überschussbeteiligung der Versicherungs-
nehmer gibt Ihnen der zugehörige Abschnitt des Paragrafen 
„Wie erfolgt die Überschussbeteiligung?“ der Allgemeinen Ver-
sicherungsbedingungen Auskunft. 

Da die verschiedenen Versicherungsarten in unterschiedli-
chem Umfang zum Überschuss beitragen, fassen wir gleichar-
tige Versicherungen zu Bestandsgruppen zusammen. Kriterien 
für die Bildung einer solchen Gruppe sind die Art der Kapital-
anlage und das versicherte Risiko. Danach werden z. B. kon-
ventionelle, d. h. nicht fondsgebundene Rentenversicherun-
gen, fondsgebundene Rentenversicherungen und Risikoversi-
cherungen jeweils eigenen Gruppen zugeordnet. Darüber hin-
aus haben wir nach engeren Gleichartigkeitskriterien innerhalb 
der Bestandsgruppen Untergruppen gebildet; diese werden 
Gewinnverbände genannt.  

Ihr Vertrag erhält Anteile an den Überschüssen des in Ihrem 
Versicherungsschein genannten Gewinnverbandes innerhalb 
der dort ebenfalls aufgeführten Bestandsgruppe. Wir teilen Ih-
rem Vertrag in der Regel jährliche Überschussanteile zu, für die 
Hauptversicherung vor Beginn der Rentenzahlung in der Regel 
monatliche Überschussanteile. Darüber hinaus können zu Be-
ginn und während der Rentenzahlung oder bei einer vorzeiti-
gen Beendigung Ihres Vertrags eventuell vorhandene Bewer-
tungsreserven hinzukommen, bei nicht fondsgebundener Aus-
richtung Ihres Vertrags zu Beginn der Rentenzahlung oder bei 
einer vorzeitigen Beendigung auch ein Schluss-Überschussan-
teil.  

Die Höhe der Überschussanteil-Sätze wird jedes Jahr vom Vor-
stand unseres Unternehmens auf Vorschlag des Verantwortli-
chen Aktuars festgelegt. Wir veröffentlichen die Überschussan-
teil-Sätze in unserem Geschäftsbericht. Den Geschäftsbericht 
können Sie bei uns jederzeit anfordern. Sie finden ihn auch auf 
unserer Internetseite www.generali.de. 

Die Höhe der künftigen Überschussbeteiligung ist nicht 
garantiert. 

Wie verwenden wir die Überschussanteile Ihres Vertrags? 

In der Anlage zum Antrag haben wir dargelegt, wie wir die 
Überschussanteile zu Ihrer (Haupt-)Versicherung vor und nach 
Rentenbeginn verwenden. Erläuterungen zur Überschussver-
wendung bei der Hauptversicherung sowie bei einer evtl. ein-
geschlossenen Berufsunfähigkeits--Zusatzversicherung kön-
nen Sie den zugehörigen Paragrafen der einzelnen Bedin-
gungswerke entnehmen. 

Versicherungsmathematische Hinweise: 

Die Bemessungsgrößen für die Überschussanteile werden 
nach versicherungsmathematischen Regeln mit den Rech-
nungsgrundlagen der Tarifkalkulation ermittelt. Die Kalkulation 
der bei Vertragsabschluss garantierten Leistungen der Haupt-
versicherung basiert auf Sterbewahrscheinlichkeiten der Ster-
betafeln der Deutschen Aktuarvereinigung (DAV) 2004 R 
(Männer/Frauen) für Versicherungen mit überwiegendem Erle-
bensfallcharakter (Basistafel mit Trendfunktion) ohne weitere 
Zu- und Abschläge, wegen der gesetzlichen Anforderung, Bei-
träge und Leistungen unabhängig vom Geschlecht zu berech-
nen, ausgehend von einem Verhältnis 48 % Männer und 52 % 
Frauen gewichtet zu einer „mittleren“ Sterbewahrscheinlichkeit. 
Als Rechnungszins werden 1 % p. a. angesetzt.  
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18. Wie hoch sind der Rückkaufswert und eine beitrags-
freie Rente im Falle einer Kündigung bzw. Beitrags-
freistellung, und inwieweit sind diese Leistungen bei 
Vertragsabschluss garantiert?  

  

Unter Nr. 12 haben wir bereits auf die grundsätzlichen Voraus-
setzungen hingewiesen, unter denen Sie Ihren Vertrag kündi-
gen oder ihn ruhen lassen (beitragsfrei stellen) können. 

Bei einer vollständigen Kündigung erhalten Sie – sofern bedin-
gungsgemäß zulässig – den Rückkaufswert, vor Beginn der 
Abrufphase vermindert um einen Abzug, ggf. erhöht um Leis-
tungen aus der Überschussbeteiligung. Der Rückkaufswert ori-
entiert sich an dem Sicherungskapital, der ggf. vorhandenen 
Kostenrückstellung und dem Zeitwert des Fondsguthabens 
zum maßgebenden Kündigungstermin. Bei einer Kündigung 
des Vertrags im Falle eines Arbeitgeberwechsels des versi-
cherten Arbeitnehmers zur Übertragung des gebildeten Kapi-
tals auf einen Vertrag des neuen Arbeitgebers erfolgt kein Ab-
zug. Soweit eine Auszahlung bei Kündigung nicht zulässig ist, 
führen wir den Vertrag nach einer Kündigung beitragsfrei fort. 

Ist Ihre Versicherung beitragspflichtig, setzen wir im Falle einer 
Beitragsfreistellung die versicherten Leistungen der Haupt- und 
der evtl. eingeschlossenen BerufsunfähigkeitsZusatzversiche-
rung nach den in den Versicherungsbedingungen beschriebe-
nen Regeln herab. Die beitragsfreie Rente erreicht mindestens 
die jeweilige in der Anlage zum Antrag genannte Höhe. 

Werden die Versicherungsleistungen aufgrund des Dynamik-
plans, durch nicht planmäßige laufende Beitragserhöhungen 
oder durch Sonderzahlungen erhöht, so erhöhen sich im Allge-
meinen auch die Garantiewerte. Die aktualisierten Werte teilen 
wir Ihnen jeweils in einem Nachtrag zu Ihrer Versicherung mit. 
Zusätzlich erhalten Sie ein Duplikat des Nachtrags für den ver-
sorgungsberechtigten Arbeitnehmer.  

 

19. Welche Fonds stehen Ihnen für die fondsgebundene 
Vermögensanlage zur Verfügung, wie ist ihr Umgang 
mit Nachhaltigkeitsrisiken und wie lauten ihre Anla-
gegrundsätze, -ziele und -risiken? 

  

Die Informationen zu den Fonds, die für das fondsgebundene 
Deckungskapital zur Verfügung stehen, lesen Sie unter der 
Überschrift „Spezifische Informationen für den Versicherungs-
nehmer zu den Garantiefonds und anderen Anlageoptionen“. 
Dort finden Sie auch die Wertentwicklung dieser Fonds in den 
letzten Jahren, soweit verfügbar. 

 

 

20. Wie werden Nachhaltigkeitsrisiken bei der Generali 
Deutschland Lebensversicherung AG für das sons-
tige Sicherungsvermögen berücksichtigt und welche 
Auswirkungen können Nachhaltigkeitsrisiken auf 
das Ergebnis des sonstigen Sicherungsvermögens 
haben? 

  

Sofern Guthaben in unserem sonstigen Sicherungsvermögen 
investiert ist, berücksichtigen wir bei der Kapitalanlage Nach-
haltigkeitsrisiken.  

Materielle Auswirkungen eventueller Nachhaltigkeitsrisiken der 
Investitionen im Sicherungsvermögen werden durch eine sehr 
hohe Diversifikation, nicht zuletzt durch gesetzliche Anforde-
rungen, minimiert. Zudem sorgen entsprechende Risikomana-
gementsysteme, wie zum Beispiel durch eine Begrenzung von 
Assetklassen und/oder Emittenten, für eine ausgewogene Mi-
schung und Streuung des Portfolios. Gesetzlich zu bildenden 
Reserven (z. B. Zinszusatzreserve) sorgen dafür, dass sich 
Verluste von Marktwerten nicht unmittelbar auf die Rendite 
auswirken. 

Unsere Kapitalanlage unterliegt den gruppenweiten ESG-
Richtlinien. Dies bedeutet, dass nicht in Sektoren und Firmen 
investiert werden darf, wenn auf sie die nachstehend genann-
ten Belange zutreffen. Bereits getätigte Investitionen unterlie-
gen bei Eintritt dieser Umstände einer besonderen Beobach-
tung.  

Folgende Aspekte und/oder Geschäftsbereiche sind hierbei im 
Rahmen der ESG-Belange insbesondere relevant: 

 Beteiligungen an Unternehmen, die möglicherweise gegen 
die Grundsätze des „Global Compact“ der Vereinten Natio-
nen verstoßen, 

 die Beteiligung an Unternehmen, die schwere Umweltschä-
den verursachen oder mit Korruption und Bestechung in 
Verbindung gebracht werden,  

 die Beteiligung an Unternehmen, die an Investitionen in die 
Kohle- und Teersandindustrie sowie Rüstungs- und Waf-
fenindustrie beteiligt sind oder die an der Herstellung und 
Verbreitung kontroverser Waffen wie Streubomben, Anti-
personen-Landminen, Atomwaffen sowie biologische und 
chemische Waffen beteiligt sind.  

Zudem sind wir Mitglied bei der „Net-Zero Asset Owner Alli-
ance“. Diese Allianz zielt darauf ab, ihre Portfolios auf ein 
1,5°C-Szenario anzupassen. Die Mitglieder haben sich ver-
pflichtet, ihre Anlageportfolios bis zum Jahr 2050 auf Netto-
Null-Emissionen umzustellen einhergehend mit einem maxi-
malen Temperaturanstieg von 1,5°C über vorindustriellem Ni-
veau. 

Auch haben wir Anfang 2019 eine technische Note herausge-
geben, welche besagt, dass kohlebezogene Aktivitäten nicht 
erweitert werden und keine neuen Investments in „Kohle“ ge-
tätigt werden. Zudem sollen die bestehenden Investitionen im 
Kohlesektor abgebaut werden. 

Nachteilige Nachhaltigkeitsrisiken, die sich auf Investitionsent-
scheidungen für die Kapitalanlage auswirken können, wie zum 
Beispiel Veränderung der Vermögenswerte durch Klimawandel 
oder durch Verschärfung von Regulierungen, finden bei der In-
vestitionsentscheidung Berücksichtigung und werden regelmä-
ßig neu bewertet und hinterfragt. 
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21. Wie werden potenziell negative Auswirkungen auf 
Nachhaltigkeitsfaktoren bei der Generali Deutschland 
Lebensversicherung AG für das sonstige Siche-
rungsvermögen berücksichtigt? 

  

Sofern Guthaben in unserem sonstigen Sicherungsvermögen 
investiert ist (sicherheitsorientiertes Guthaben), berücksichti-
gen wir bei der Kapitalanlage die wichtigsten negativen Auswir-
kungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren. Es werden die nachfol-
genden Indikatoren gemäß Anhang 1, Tabelle 1, 2 und 3 der 
RTS Delegierte Verordnung (EU) 2022/1288, berücksichtigt: 

Der Indika-
tor gilt für 
die: 

Tabelle 1) Nr. 2) Nachhaltigkeitsindi-
kator für nachteilige 
Auswirkungen 

    
Kapitalan-
lage in Unter-
nehmen 

1 1 Treibhausgas-Emissio-
nen 

1 2 CO2-Fußabdruck 

1 3 THG-Emissions-Intensi-
tät der Unternehmen, in 
die investiert wird 

1 4 Engagement in Unter-
nehmen, die im Bereich 
der fossilen Brennstoffe 
tätig sind 

1 5 Anteil des Verbrauchs 
und der Erzeugung aus 
nicht erneuerbaren 
Energiequellen 

1 10 Verstöße gegen die 
Grundsätze des UN Glo-
bal Compact und die 
Leitsätze der Organisa-
tion für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und 
Entwicklung (OECD) für 
multinationale Unterneh-
men 

1 11 Fehlende Prozesse und 
Compliance-Mechanis-
men zur Überwachung 
der Einhaltung der 
UNGC-Grundsätze und 
der OECD-Leitsätze für 
multinationale Unterneh-
men 

1 14 Engagement in umstrit-
tenen Waffen (Antiper-
sonenminen, Streumuni-
tion, chemische Waffen 
und biologische Waffen) 

Kapitalan-
lage in Staa-
ten und sup-
ranationale 
Organisatio-
nen 

1 16 Länder, in die investiert 
wird, die gegen soziale 
Bestimmungen versto-
ßen 

3 22 Nicht kooperative Län-
der und Gebiete für 
Steuerzwecke 

Kapitalan-
lage in Immo-
bilien 

2 18 THG-Emissionen 

2 19 Intensität des Energie-
verbrauchs 

 
1) Tabelle 1, 2 und 3 der RTS Delegierte Verordnung (EU) 

2022/1288 
2) Ziffer innerhalb der jeweiligen Tabelle der RTS Delegierte Ver-

ordnung (EU) 2022/1288 

Die Berücksichtigung der wichtigsten negativen Auswirkungen 
erfolgt in Form von Ausschlüssen oder durch den Versuch der 
positiven Einflussnahme auf die Geschäftsleitung (Engage-
ment). Z. B. erfolgt keine neue Kapitalanlage in Unternehmen, 
die gegen die Grundsätze des UN Global Compact verstoßen. 

Weitere Informationen zur Berücksichtigung der wichtigsten 
nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in 

unserem sonstigen Sicherungsvermögen erhalten Sie mit den 
regelmäßigen Berichten nach Artikel 11 EU-Offenlegungsver-
ordnung, die wir Ihnen einmal jährlich zur Verfügung stellen.  

 

22. Werden im sonstigen Sicherungsvermögen soziale 
und ökologische Merkmale berücksichtigt und wie er-
folgt die Berücksichtigung? Wie wird der Grundsatz 
der „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ im 
sonstigen Sicherungsvermögen berücksichtigt? 

 

Sofern Guthaben in unserem sonstigen Sicherungsvermögen 
investiert ist, werden soziale und ökologische Merkmale nach 
Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung berücksichtigt. 

Neben den bereits getroffenen Verpflichtungen (wie z. B. Ein-
haltung der Principles for Responsible Investments) umfasst 
die Strategie der Kapitalanlage insbesondere folgende Maß-
nahmen: 

 Stetiger und nachweislicher Ausbau neuer grüner und 
nachhaltiger Investitionen  
Der Investitionsplan zielt darauf ab, durch einen Filter die 
ökologische Nachhaltigkeit der neuen Investitionsmöglich-
keiten sicherzustellen, wobei auch die laufenden regulato-
rischen Entwicklungen in der Europäischen Union in Bezug 
auf nachhaltige Aktivitäten und den Standard für grüne An-
leihen berücksichtigt werden. Die Generali Deutschland Le-
bensversicherung AG wird die Umsetzung des Investitions-
plans überwachen und jährlich über dessen Stand berich-
ten.  

 Ausschluss von Neuinvestitionen und schrittweiser 
Ausstieg aus dem Kohlegeschäft im Portfolio  
Dies wird durch die Anwendung zunehmend restriktiverer 
Ausschlusskriterien erreicht. Ziel ist der vollständige Aus-
stieg von Emittenten aus der Kraftwerkskohle in den 
OECD-Ländern bis 2030 und in den übrigen Ländern bis 
2040. 

 Ausschluss von Investitionen in Emittenten, die unkon-
ventionelle fossile Brennstoffe aus Teersanden produ-
zieren  

 Schrittweiser Ausstieg aus Kapitalanlagen in Unter-
nehmen mit hohem Ausstoß an Kohlendioxid mit dem 
Ziel, ab 2050 diesen Ausstoß vollständig zu vermeiden 
oder auszugleichen 
Diese Verpflichtung steht im Einklang mit dem Ziel des Pa-
riser Abkommens, die globale Erwärmung auf 1,5 °C über 
dem vorindustriellen Niveau zu begrenzen. Gemäß dem 
Zwischenziel für 2025 werden die Kohlendioxidemissionen 
für das Unternehmensportfolio (Unternehmensanleihen, 
börsennotierte Aktien) innerhalb von 5 Jahren um 25 % ge-
senkt und das Immobilienportfolio auf einen Weg von 
1,5 °C ausgerichtet. Der Bezugszeitraum für die Berech-
nung dieses Ziels umfasst den Zeitraum von Ende 2019 bis 
Ende 2024. 

Erklärung nach Artikel 6 der EU-Taxonomie-Verordnung 

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ 
findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegen-
den Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökolo-
gisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die 
dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde lie-
genden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für 
ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. 

Wir sind verpflichtet, den Anteil ökologisch nachhaltiger Inves-
titionen innerhalb der Kapitalanlage des sonstigen Sicherungs-
vermögens auszuweisen. Die Unternehmen, in die wir investie-
ren, stellen jedoch die hierfür erforderlichen Daten bisher noch 
nicht zur Verfügung. Hierzu sind sie derzeit auch noch nicht 
verpflichtet. Dies ist der Grund, warum wir derzeit noch keinen 
Anteil ausweisen können. 

Informationen zur Erfüllung der Berücksichtigung sozialer und 
ökologischer Merkmale in unserem sonstigen Sicherungs-
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vermögen werden Sie zukünftig mit den regelmäßigen Berich-
ten nach Artikel 11 der EU-Offenlegungsverordnung erhalten. 
Diese finden Sie auf unserer Homepage www.generali.de. 

 

23. Welche Steuerregelungen gelten allgemein für Ren-
tenversicherungen nach Tarif BRGK80 und BRGK60 
mit einer eventuell eingeschlossenen Berufsunfähig-
keits- Zusatzversicherung als betriebliche Altersver-
sorgung? 

  

Die nachstehenden Angaben über die Steuerregelungen und 
die staatliche Förderung betreffen Direktversicherungen zum 
Aufbau einer betrieblichen Altersversorgung. Sie gelten inso-
weit, als der Arbeitgeber als Versicherungsnehmer und der ver-
sicherte Arbeitnehmer unbeschränkt steuerpflichtig sind. Un-
beschränkte Steuerpflicht liegt vor, wenn der Arbeitnehmer sei-
nen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt bzw. der Arbeitge-
ber seinen Firmensitz oder seine Geschäftsleitung in Deutsch-
land hat.  
Bei den Ausführungen handelt es sich lediglich um allgemeine 
Angaben. Verbindliche Auskünfte über die steuerliche Behand-
lung von Beiträgen oder Versicherungsleistungen dürfen Ihnen 
außer dem zuständigen Finanzamt nur die im Steuerbera-
tungsgesetz bezeichneten Personen (insbesondere Steuerbe-
rater) erteilen. Unsere Vermittler sind nicht befugt, Sie steuer-
lich zu beraten. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit dieser 
Informationen sowie für Angaben von Vermittlern zu steuerli-
chen Fragen übernehmen wir keine Haftung. 
Die Ausführungen entsprechen dem Stand Oktober 2024 der 
Steuergesetzgebung. Die Anwendung der Steuerregelungen 
auf den jeweiligen Vertrag kann sich auch während der Laufzeit 
des Vertrags noch ändern. Insbesondere kann sich aus der Än-
derung von Gesetzen, Verordnungen und Verwaltungsanwei-
sungen oder auch der Rechtsprechung während der weiteren 
Vertragslaufzeit sowie durch einvernehmliche Vertragsände-
rungen eine abweichende steuerliche Behandlung ergeben. 

A Einkommensteuer 
(1) Direktversicherungen nach Tarif BRGK80 und 

BRGK60 
a) Steuerliche Förderung der Beitragszahlung gemäß 

§ 3 Nr. 63 Einkommensteuergesetz (EStG) 
Beiträge des Arbeitgebers aus dem ersten Dienstverhältnis für 
eine Direktversicherung sind nach § 3 Nr. 63 Satz 1 EStG 
grundsätzlich steuerfrei, soweit sie insgesamt im Kalenderjahr 
den Höchstbetrag von 8 % der Beitragsbemessungsgrenze in 
der allgemeinen Rentenversicherung (West) nicht übersteigen. 
Dieser Betrag verringert sich um Beiträge, auf die § 40b EStG 
in der am 31.12.2004 geltenden Fassung angewendet wird. 
Sofern die Beiträge auf Entgeltumwandlung beruhen, gilt die 
Steuerfreiheit der Beiträge allerdings nur insoweit, als der 
Höchstbetrag nicht durch arbeitgeberfinanzierte Beiträge aus-
geschöpft wird oder eine Förderung nach § 10a und Ab-
schnitt XI EStG erfolgt (vgl. Absatz b). Eigenbeiträge des Ar-
beitnehmers außerhalb der Versorgungszusage sind von der 
Förderung nach § 3 Nr. 63 EStG ausgeschlossen. Ferner ent-
fällt die weitere steuerliche Förderung der Beiträge nach § 3 
Nr. 63 EStG mit sofortiger Wirkung, soweit der Arbeitnehmer 
das Kapitalwahlrecht früher als ein Jahr vor dem altersbeding-
ten Ausscheiden aus dem Erwerbsleben ausübt. Die Möglich-
keit, zu Beginn der Auszahlungsphase eine (vollständige) Ka-
pitalabfindung oder eine Teilkapitalabfindung in Höhe von bis 
zu 30 % des dann zur Verfügung stehenden Kapitals in An-
spruch zu nehmen, steht der steuerlichen Förderung der Bei-
träge aber grundsätzlich nicht entgegen. 
Die Beiträge sind für den Arbeitgeber im Jahr der Zahlung in 
voller Höhe als Betriebsausgaben abzugsfähig. Die Ansprüche 
aus der Rentenversicherung sind vom Arbeitgeber nicht zu ak-
tivieren, soweit sie dem Arbeitnehmer aufgrund seines Bezugs-
rechts zugerechnet werden.  

b) Steuerliche Förderung der Beitragszahlung gemäß 
§ 10a und Abschnitt XI EStG 

Soweit der Arbeitnehmer im Rahmen seines Entgeltumwand-
lungsanspruchs von seinem Recht nach § 1a Abs. 3 BetrAVG 
Gebrauch gemacht hat, sind die Beiträge bei ihm individuell zu 
versteuern. Darüber hinaus kann bei einer Entgeltumwandlung 
die Steuerfreiheit auch einvernehmlich zwischen Arbeitgeber 
und Arbeitnehmer ausgeschlossen werden. Dies gilt ebenso 
für Arbeitgeberbeiträge, die zusätzlich zum Gehalt gezahlt wer-
den. In diesen Fällen gehören die individuell versteuerten Bei-
träge gemäß § 82 Abs. 2 EStG zu den Altersvorsorgebeiträ-
gen, die nach § 10a und Abschnitt XI EStG steuerlich begüns-
tigt sind. Demnach wird von der Finanzverwaltung – in Abhän-
gigkeit von diesen Beiträgen und auf Antrag des Arbeitnehmers 
– jährlich eine Zulage auf den Versicherungsvertrag geleistet. 
Diese Zulage setzt sich zusammen 
 aus einer Grundzulage in Höhe von jährlich 175 € 
 und ggf. aus einer Kinderzulage (je Kind, für das für mindes-

tens einen Monat des Beitragsjahres Kindergeld gezahlt 
wird) in Höhe von jährlich 185 € für Kinder, die vor dem 
01.01.2008 geboren sind, bzw. in Höhe von jährlich 300 € für 
Kinder, die ab dem 01.01.2008 geboren sind. 

Für unmittelbar Zulageberechtigte, die zu Beginn des ersten 
Beitragsjahres, für das sie die Altersvorsorgezulage beantra-
gen, das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, erhöht 
sich die Grundzulage einmalig um einen Betrag von 200 € 
(sog. Berufseinsteiger-Bonus). 
Die volle Grund- und Kinderzulage sowie der volle Berufsein-
steiger-Bonus werden gewährt, wenn im jeweiligen Kalender-
jahr der Mindesteigenbeitrag gezahlt worden ist. Er beläuft sich 
auf jährlich 4 % des Vorjahreseinkommens (rentenversiche-
rungspflichtiger Arbeitslohn des jeweils vorangegangenen Ka-
lenderjahres) – höchstens 2.100 € – abzüglich der vorgenann-
ten in Betracht kommenden Zulagen. Der jährliche Eigenbei-
trag muss zudem mindestens einen sogenannten Sockelbetrag 
von 60 € erreichen. Wird der Mindesteigenbeitrag nicht er-
reicht, wird die Zulage bzw. der Berufseinsteiger-Bonus im ent-
sprechenden Verhältnis gekürzt, also nur anteilig gewährt. 
Altervorsorgebeiträge gemäß § 82 Abs. 2 EStG zuzüglich der 
dafür zustehenden Zulagen können bei der Einkommensteuer-
veranlagung im Rahmen der gesetzlich vorgesehenen Höchst-
beträge als Sonderausgaben nach § 10a EStG geltend ge-
macht werden. Der Sonderausgabenabzug kann die Beantra-
gung einer Zulage aber nicht ersetzen. Zu den begünstigten 
Aufwendungen gehören innerhalb der Höchstgrenzen des 
§ 10a EStG Abs. 1 EStG nicht nur die geleisteten Versiche-
rungsbeiträge, sondern auch der dem Arbeitnehmer zu-
stehende Zulagenanspruch. Das zuständige Finanzamt prüft, 
ob der Sonderausgabenabzug für den Zulageberechtigten im 
Vergleich zur Zulagenförderung günstiger ist. Übersteigt die 
aus dem Sonderausgabenabzug sich ergebende Steuerer-
sparnis den Anspruch auf Zulage, wird der Differenzbetrag zur 
Zulage dem Begünstigten mit der Veranlagung zur Einkom-
mensteuer erstattet. Der jährliche Höchstbetrag für den Son-
derausgabenabzug beläuft sich auf 2.100 €. 
Setzt ein Arbeitnehmer eine Rentenversicherung, die ganz 
oder teilweise durch Entgeltumwandlung finanziert und nach 
§ 3 Nr. 63 oder § 10a und Abschnitt XI EStG gefördert wurde, 
während oder nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses mit 
eigenen Beiträgen fort, gelten auch diese Beiträge als Alters-
vorsorgebeiträge im Sinne des § 82 Abs. 2 EStG. Soweit der 
Arbeitnehmer im Rahmen einer solchen privaten Weiterfüh-
rung des Vertrags das Kapitalwahlrecht früher als ein Jahr vor 
dem altersbedingten Ausscheiden aus dem Erwerbsleben aus-
übt, entfällt ab diesem Zeitpunkt die weitere steuerliche Förde-
rung nach § 10a und Abschnitt XI EStG. 

Rückzahlungspflicht bei steuerschädlicher Verwendung 
der Fördermittel 
Wird das in der Versicherung angesparte geförderte Altersvor-
sorgevermögen nicht als lebenslange Rente ausgezahlt bzw. 
nicht als Kleinbetragsrente abgefunden, liegt grundsätzlich 
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eine sogenannte schädliche Verwendung vor (§ 93 Abs. 1 
EStG). Als unschädlich gelten jedoch 
 die einmalige Teilkapitalabfindung von bis zu 30 % des Ver-

rentungskapitals bei Rentenbeginn, 
 im Falle eines Arbeitgeberwechsels der versicherten Per-

son die Übertragung des geförderten Kapitals auf eine Ver-
sorgungseinrichtung des neuen Arbeitgebers, wenn eine 
lebenslange Altersversorgung des Arbeitnehmers im Sinne 
des § 1 Abs. 1 Satz 4 a) Altersvorsorgeverträge-Zertifizie-
rungsgesetz (AltZertG) gewährleistet wird, 

 im Falle eines Versorgungsausgleichs nach einer Ehe-
scheidung / Aufhebung einer eingetragenen Lebenspart-
nerschaft die Übertragung von gefördertem Kapital auf ei-
nen Altersvorsorgevertrag oder eine nach § 82 Abs. 2 EStG 
begünstigte betriebliche Altersversorgung der ausgleichs-
berechtigten Person, 

 im Todesfall die Zahlung einer Hinterbliebenenrente an ei-
nen versorgungsberechtigten Hinterbliebenen.  

Eine schädliche Verwendung ist insbesondere dann gegeben, 
wenn 
 es aufgrund einer Vertragskündigung zu einer Auszahlung 

des angesammelten Kapitals kommt, 
 Kapital im Todesfall ausgezahlt wird,  
 bei Tod der versicherten Person während der Rentengaran-

tiezeit die bis zu ihrem Ablauf noch ausstehenden garan-
tierten Renten weitergezahlt werden, 

 der Vertrag im Rahmen des Versorgungsausgleichs nach 
einer Ehescheidung / Aufhebung einer eingetragenen Le-
benspartnerschaft extern geteilt und dabei gefördertes Ka-
pital nicht auf einen Altersvorsorgevertrag, eine nach § 82 
Abs. 2 EStG begünstigte betriebliche Altersversorgung, die 
Versorgungsausgleichskasse oder die gesetzliche Renten-
versicherung übertragen wird, 

 der Zulageberechtigte seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen 
Aufenthalt in einen Staat außerhalb der EU oder des EWR 
(EU-/EWR-Ausland) verlegt und entweder keine Zulagebe-
rechtigung mehr besteht oder der Vertrag in der Auszah-
lungsphase ist oder 

 das Bezugsrecht auf die Versicherungsleistungen zuguns-
ten des Arbeitnehmers durch den Arbeitgeber widerrufen 
wird.  

Die schädliche Verwendung führt regelmäßig zu einer Rück-
zahlungsverpflichtung der Zulagen sowie der darüber hinaus 
gehenden Steuerermäßigungen, soweit sie auf das ausge-
zahlte geförderte Altersvorsorgevermögen entfallen (steuerli-
che Fördermittel). Der Rückzahlungsbetrag wird von der zent-
ralen Zulagenstelle (Deutsche Rentenversicherung Bund) er-
mittelt und ist nicht an den Zulageberechtigten, sondern direkt 
an diese Stelle zu überweisen. 
Verlagert der Arbeitnehmer seinen Wohnsitz oder gewöhnli-
chen Aufenthalt förderschädlich in das EU-/EWR-Ausland, hat 
er die Möglichkeit, den Rückzahlungsbetrag bis zur Auszah-
lung der Vorsorgeleistung zu stunden. Ab diesem Zeitpunkt 
wird die Stundung verlängert, wenn der gestundete Betrag mit 
mindestens 15 % des monatlichen Versorgungsbetrages ge-
tilgt wird. 

c) Steuerliche Förderung der Beiträge nach § 100 EStG  

Beiträge im Rahmen der bAV Kollektiv Plus erfüllen nicht die 
Voraussetzungen nach § 100 Absatz 3 Nr. 5 EStG. Die in die-
ser Vorschrift geregelten Förderbeiträge können Sie daher 
nicht in Anspruch nehmen. 

d) Steuerliche Behandlung der Versorgungsleistungen 
 aus geförderten Beiträgen 
Soweit Leistungen aus Direktversicherungen (Leibrenten, 
(Teil-)Kapitalabfindung, Todesfall-Leistung, Rückkaufswert) 
auf gemäß § 3 Nr. 63 EStG unversteuerten Beiträgen beruhen, 
unterliegen die Leistungen als sonstige Einkünfte nach § 22 
Nr. 5 Satz 1 EStG in vollem Umfang der Einkommensteuer 
(nachgelagerte Besteuerung).  

In gleicher Weise sind auch Rentenleistungen und nicht förder-
schädliche Kapitalauszahlungen, die auf nach § 10a und Ab-
schnitt XI EStG geförderten Altersvorsorgebeiträgen beruhen, 
in vollem Umfang zu versteuern. Im Falle einer schädlichen 
Verwendung von gefördertem Kapital (Auszahlung des Rück-
kaufswertes nach Kündigung, Abfindung einer Todesfall-Leis-
tung als Einmalbetrag vor oder nach Rentenbeginn) unterliegt 
der Auszahlungsbetrag nach Abzug der erbrachten Eigenbei-
träge und der gutgeschriebenen Altersvorsorgezulagen als 
sonstige Einkünfte der Einkommensteuer (§ 22 Nr. 5 Satz 4 
EStG). Entsprechende Regelungen gelten auch für den Fall, 
dass der Arbeitnehmer seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen 
Aufenthalt förderschädlich in das EU-/EWR-Ausland verlegt 
(§ 95 EStG).  

 aus nicht geförderten Beiträgen 
Hingegen unterliegen lebenslange Rentenzahlungen, soweit 
sie auf nicht nach § 3 Nr. 63 EStG steuerfreien und nicht nach 
§ 10a und Abschnitt XI EStG geförderten Beiträgen beruhen, 
nur mit dem Ertragsanteil gemäß § 22 Nr. 1 Satz 3 a) bb) EStG 
der Einkommensteuer. Die Höhe des Ertragsanteils hängt vom 
vollendeten Lebensjahr der versicherten Person bei Rentenbe-
ginn (Rentenbeginnalter) ab. Nachfolgend sind für einige Ren-
tenbeginnalter (in Jahren) die zugehörigen Ertragsanteile bei-
spielhaft angegeben: 

Rentenbeginnalter  61 62 63 64 65 66 67 
Ertragsanteil (in %)  22 21 20 19 18 18 17 

Bei einer Kapitalauszahlung, die auf nicht geförderten Beiträ-
gen aus einer nach 2004 erteilten Neuzusage beruht, sind die 
hierin enthaltenen Kapitalerträge (Unterschiedsbetrag zwi-
schen der Versicherungsleistung und der Summe der auf sie 
entrichteten Beiträge) als sonstige Einkünfte nach 
§ 22 Nr. 5 Satz 2b) EStG einkommensteuerpflichtig. 15 % des 
Unterschiedsbetrags sind steuerfrei oder dürfen nicht bei der 
Ermittlung der Einkünfte abgezogen werden, soweit der Unter-
schiedsbetrag aus Investmenterträgen von Publikumsfonds 
stammt. Diese Einkünfte unterliegen im Rahmen der Einkom-
mensteuerveranlagung grundsätzlich der Kapitalertragsteuer 
in Höhe von 25 % und dem hierauf entfallenden Solidaritätszu-
schlag von 5,5 %. Gehört der Steuerpflichtige einer steuerer-
hebenden Religionsgemeinschaft an, erhöht sich die Steuerbe-
lastung noch um die Kirchensteuer (KiSt). Sie beträgt 9 % der 
Kapitalertragsteuer bzw. – bei einem Wohnsitz in Bayern oder 
Baden-Württemberg – 8 %. Von diesem Betrag sind wiederum 
25 % als Sonderausgaben steuerlich absetzbar. 

Erfolgt die Kapitalauszahlung erst nach Vollendung des 62. Le-
bensjahres des Steuerpflichtigen und hat der Vertrag im Zeit-
punkt der Auszahlung mindestens zwölf Jahre bestanden, ist 
nur die Hälfte des o. a. Unterschiedsbetrags der Besteuerung 
zugrunde zu legen, dann allerdings mit dem persönlichen Steu-
ersatz (§ 20 Abs. 1 Nr. 6 Satz 2 EStG). Bei einer teilweisen Ka-
pitalauszahlung gilt das nicht geförderte Kapital als zuerst aus-
gezahlt. 

(2) Planmäßige Erhöhung nach dem Dynamikplan  

Für Direktversicherungen mit planmäßiger Erhöhung nach dem 
Dynamikplan gelten die Steuerregelungen aus Abschnitt 1 in 
gleicher Weise. Dabei ist als Vertragsbeginn der Erhöhungs-
versicherung steuerlich der ursprüngliche Versicherungsbe-
ginn anzusehen. Auch Leistungserhöhungen aus Sonderzah-
lungen stellen – bei ansonsten unveränderter Versorgungszu-
sage – steuerlich keine Neuzusage dar. 

(3) Berufsunfähigkeits-Zusatzversicherungen  
Beiträge, die auf Berufsunfähigkeits-Zusatzversicherungen zu 
einer Direktversicherung entfallen, sind wie die Beiträge für die 
Hauptversicherung steuerlich begünstigt. Insbesondere sind 
die auf die Zusatzversicherung entfallenden Beitragsteile zu-
sammen mit den Beiträgen für die Hauptversicherung unter 
den Voraussetzungen von Abschnitt 1 a) steuerfrei. Soweit die 
Beitragsteile aus individuell versteuertem Arbeitslohn des Ar-
beitnehmers stammen, gehören sie gemäß § 82 Abs. 3 EStG 
zu den geförderten Altersvorsorgebeiträgen (vgl. Abschnitt 
1 b). Hinsichtlich der steuerlichen Höchstbeträge bilden die 
Beiträge aus der Haupt- und Zusatzversicherung eine Einheit. 
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Renten aus einer Berufsunfähigkeits- unterliegen, soweit das 
hierzu bei Rentenbeginn gebildete Deckungskapital auf unver-
steuerten Beiträgen (Abschnitt 1 a) oder auf gemäß § 10a und 
Abschnitt XI EStG geförderten Beiträgen (Abschnitt 1 b) be-
ruht, als sonstige Einkünfte der vollen Besteuerung. Soweit das 
Deckungskapital der Berufsunfähigkeits-Zusatzversicherung 
bei Rentenbeginn auf nicht geförderten Beiträgen beruht, ist 
die Berufsunfähigkeits-rente als zeitlich begrenzte Leibrente 
mit dem Ertragsanteil aus § 55 Abs. 2 EStDV (Einkommens-
teuer-Durchführungsverordnung) zu versteuern. Nachfolgend 
sind für einige mögliche Laufzeiten der Berufsunfähigkeits- 
rente die zugehörigen Ertragsanteile beispielhaft angegeben: 
 
Laufzeit (in Jahren) 1 2 3 6 9 12 15 18 21 
Ertragsanteil (in %) 0 1 2 7 10 14 16 19 22 

B Erbschaftsteuer (Schenkungsteuer) 
Versicherungsleistungen, die der Arbeitnehmer aus einer Di-
rektversicherung erhält, sind nicht erbschaftsteuerpflichtig. 
Zuwendungen an einen versorgungsberechtigten Hinterbliebe-
nen als bezugsberechtigte Person einer solchen Rentenversi-
cherung sind ebenfalls nicht erbschaftsteuerpflichtig, soweit 
diese Leistungen angemessen sind. Als versorgungsberech-
tigte Hinterbliebene gelten erbschaftsteuerrechtlich der Ehe-
gatte, mit dem die versicherte Person bei Tod verheiratet ist, 
ein eingetragener Lebenspartner oder in der gesetzlichen Ren-
tenversicherung waisenrentenberechtigte Kinder der versi-
cherten Person (§ 48 Sozialgesetzbuch VI). Dagegen unterlie-
gen Versicherungsleistungen der Erbschaftsteuer, wenn sie 
bei Tod des versicherten Arbeitnehmers von einer bezugsbe-
rechtigten Person erworben werden, die kein Hinterbliebener 
in obigem Sinne ist. Dies gilt auch für einen früheren Ehegatten 
oder einen in eheähnlicher Gemeinschaft lebenden Partner.  

C Versicherungsteuer 
Beiträge zu Rentenversicherungen sind in Deutschland nach 
§ 4 Abs. 1 Nr. 5. a) Versicherungsteuergesetz (VersStG) von 
der Versicherungsteuer befreit. Die Beiträge für die Zusatzver-
sicherungen bei Berufsunfähigkeit können nach § 4 Abs. 1 
Nr. 5. b) VersStG jedoch versicherungsteuerpflichtig sein, 
wenn nicht die versicherte Person oder ein naher Angehörige 
der versicherten Person im Sinne des § 7 des Pflegezeitgeset-
zes in der jeweils geltenden Fassung oder deren Angehörige 
im Sinne des § 15 der Abgabenordnung in der jeweils gelten-
den Fassung für die Leistungen daraus bezugsberechtigt ist. 
Im Falle der Versicherungsteuerpflicht beträgt die Versiche-
rungsteuer derzeit 19 % der jeweiligen Beiträge ohne Versiche-
rungsteuer. 
Im Ausland kann sich eine Versicherungsteuerpflicht der Bei-
träge ergeben, beispielsweise bei privater Fortführung des Ver-
trags nach Wegzug ins Ausland. 
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Spezifische Informationen für den Versicherungsnehmer  
zu den Garantiefonds und anderen Anlageoptionen 
 

 

Wie ist dieses Versicherungsprodukt im Sinne der EU-
Offenlegungsverordnung einzustufen? 
  

Detaillierte Informationen zu den Nachhaltigkeitsmerkmalen 
der zur Verfügung stehenden Anlageoptionen können Sie EU-
weit standardisierten Dokumenten entnehmen. Diese finden 
Sie auf unserer Internetseite (www.generali.de/fondsauswahl). 

Mit diesem Versicherungsprodukt werden soziale und ökologi-
sche Merkmale beworben. 

Diese ökologischen oder sozialen Merkmale sind nur erfüllt, 
wenn durch das Versicherungsprodukt in Anlageoptionen in-
vestiert wird, die in der nachfolgenden Liste aufgeführt sind und 
solange mindestens in eine dieser Anlageoptionen während 
der Haltedauer des Versicherungsvertrages investiert wird. 

Erläuterung und Angabe des Anteils an den gesamten zur 
Verfügung stehenden Anlageoptionen nach Artikel 8 der 
EU-Offenlegungsverordnung:  
Mit diesen Anlageoptionen werden soziale oder ökologische 
Merkmale beworben (Anteil an den gesamten zur Verfügung 
stehenden Anlageoptionen: 100 %). 

In der nachfolgenden Tabelle finden Sie eine Übersicht zu 
den Nachhaltigkeitsmerkmalen der Anlageoptionen nach 
Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung mit Stand Okto-
ber 2024. Die aktuellen Informationen finden Sie auf unse-
rer Internetseite unter www.generali.de/fondsauswahl.  

Anlageoptionen, die soziale oder ökologische Merkmale fördern 

ISIN Fondsname/Anlageoption Klassifi-
zierung 
nach Arti-
kel… 

Berücksichtigung der wich-
tigsten nachteiligen Auswir-
kungen auf Nachhaltigkeits-
faktoren 1) 

Mindestanteil 
an nachhalti-
gen Investiti-
onen in % 2) 

Mindestanteil an 
ökologisch nach-
haltigen Investiti-
onen in % 3) 

- Anlage im sonstigen Sicherungsver-
mögen der Generali Deutschland Le-
bensversicherung AG 

8 Ja (Treibhausgasemissionen,  
Sozial- und Arbeitnehmerbelange) 

2 0

LU2388382157 Generali Smart Funds  
VorsorgeStrategie DX 

8 Ja (Treibhausgasemissionen, So-
zial- und Arbeitnehmerbelange) 

0 0

LU2834356441 Generali Smart Funds 
VorsorgeStrategie EX  

8 Ja (Treibhausgasemissionen, So-
zial- und Arbeitnehmerbelange) 

0 0

LU2834356284 Generali Smart Funds 
VorsorgeStrategie FX  

8 Ja (Treibhausgasemissionen, So-
zial- und Arbeitnehmerbelange) 

0 0

LU2399138739 Generali Smart Funds  
VorsorgeStrategie GX 

8 Ja (Treibhausgasemissionen, So-
zial- und Arbeitnehmerbelange) 

0 0

1) Die Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren kann durch die Anwendung einer ESG-Strategie
erfolgen, etwa in Form von Ausschlüssen oder durch den Versuch der positiven Einflussnahme auf die Geschäftsleitung. Zum Beispiel kön-
nen Investitionen in Unternehmen ausgeschlossen werden, die unter anderem mit dem Abbau von Kohle oder der Produktion von Tabak
bestimmte Umsatzgrößen überschreiten oder gegen die Achtung der Menschenrechte verstoßen. Vorgegebene Indikatoren zur Messung
nachteiliger Auswirkungen sind: Treibhausgasemissionen, Biodiversität, Abfall, Emissionen im Wasser und Sozial- und Arbeitnehmerbelange

2) Mindestanteile an nachhaltigen Investitionen im Sinne von § 2 Abs. 17 der EU-Offenlegungsverordnung
3) Mindestanteile an nachhaltigen Investitionen im Sinne der EU-Taxonomieverordnung
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Welche Garantiefonds stehen Ihnen für das garantie-
fondsgebundene Deckungskapital zur Verfügung, wie ist 
ihr Umgang mit Nachhaltigkeitsrisiken und wie lauten 
ihre Anlagegrundsätze, -ziele und -risiken?  
 

Die Beschreibungen der Anlagegrundsätze, -ziele und -risiken 
der im Folgenden aufgeführten Garantiefonds wurden mit der 
Verwaltungsgesellschaft der Investmentfonds zum Zeitpunkt 
der Erstellung dieser Informationen abgestimmt (Stand Okto-
ber 2024). Hierfür ist diese Gesellschaft alleine verantwortlich. 
Weitergehende Informationen, insbesondere allgemeine Infor-
mationen darüber, wie Nachhaltigkeitsrisiken als potenzielle 
negative Auswirkung auf Nachhaltigkeitsfaktoren in der Anlage 
berücksichtigt werden sowie auch über die mit den jeweiligen 
Investmentanlagen verbundenen Risiken, können Sie den ak-
tuellen Verkaufsprospekten der Gesellschaft, ergänzt durch 
den jeweiligen letzten geprüften Jahresbericht und den jeweili-
gen Halbjahresbericht, entnehmen. Für deren Vollständigkeit 
und Richtigkeit haftet der jeweilige Herausgeber. Bitte beach-
ten Sie, dass im Hinblick auf alle diesbezüglichen Informatio-
nen der aktuelle Verkaufsprospekt allein maßgeblich ist, den 
Sie bei uns oder der Fonds-Verwaltungsgesellschaft in elektro-
nischer oder gedruckter Form anfordern können. Diesen finden 
Sie auch auf unserer Internetseite (www.generali.de/fondsaus-
wahl) und auf der Internetseite der Fonds-Verwaltungsgesell-
schaft.  

In den Verkaufsprospekten finden Sie auch Angaben darüber, 
in welcher Höhe die Fonds-Verwaltungsgesellschaft Kosten für 
die Verwaltung der Fonds berechnen. Die Fonds-Verwaltungs-
gesellschaft zahlen aus den von ihr in die Fonds eingerechne-
ten Kosten wiederkehrend Rückvergütungen in Höhe von mo-
natlich umgerechnet bis zu 0,11 % des jeweiligen Fondsvermö-
gens an uns für die Betreuung der den Versicherungen zuge-
ordneten Fondsanlage. Die Rückvergütung bezieht sich auf die 
jeweils in unseren Anlagestöcken vorhandenen Vermögens-
werte der einzelnen Fonds. Die Höhe der Rückvergütung zu 
einem bestimmten Fonds werden wir Ihnen auf Nachfrage mit-
teilen. Eine uns von der Fonds-Verwaltungsgesellschaft ge-
zahlte Rückvergütung erhöht die Überschüsse, an denen Sie 
beteiligt werden.  

Die einzelnen Garantiefonds unterscheiden sich hinsichtlich ih-
rer Anlageziele und der damit verbundenen Chancen und Risi-
ken. Angaben hierzu enthält das nach gesetzlichen Vorgaben 
gestaltete „Basisinformationsblatt“ der Fonds-Verwaltungsge-
sellschaft. Hierbei handelt es sich um ein Informationsblatt, in 
dem in übersichtlicher und verständlicher Form Anlageziele, 
Kosten und Wertentwicklung sowie Risiko- und Ertragsprofil ei-
nes Investmentfonds dargestellt werden. Danach wird jeder In-
vestmentfonds auf einer Risiko-Skala von 1 (geringeres Risiko 
bei typischerweise geringerem Ertrag) bis 7 (höheres Risiko bei 
typischerweise höherem Ertrag) nach folgender Systematik 
eingestuft:  

Risikoindikator 
Typischerweise geringerer Ertrag Typischerweise höherer Ertrag 
Geringeres Risiko Höheres Risiko 

1 2 3 4 5 6 7 
 
Die Berechnung des Risikoindikators auf Basis des Risiko- und 
Ertragsprofils beruht auf historischen bzw. simulierten Daten. 
Der Risikoindikator ist eine Kennzahl und beinhaltet eine Ska-
la von sieben Risikoklassen. Die Einstufung des Fonds in eine 
Risikoklasse unterliegt dabei Veränderungen und kann nicht 
dauerhaft garantiert werden. Auch ein Fonds, der in die nied-
rigste Risikoklasse 1 eingestuft wird, stellt keine völlig risiko-
lose Anlage dar. Diese Einstufung des Fonds in die Risiko-
klasse entspricht dem Zeitpunkt der Erstellung dieser Informa-
tionen (Stand Oktober 2024). 

Zu jedem der folgenden Fonds ist die Risikoklasse angegeben, 
in welche der Fonds gemäß dieser Risiko-Skala eingestuft ist. 

Die „Basisinformationsblätter“ finden Sie auf der Internetseite 
der jeweiligen Fonds-Verwaltungsgesellschaft. 

Details zu jedem einzelnen Fonds können Sie ferner den von 
den Fonds-Verwaltungsgesellschaften veröffentlichten „Fonds-

fakten“ entnehmen. Auch diese finden Sie auf der Internetseite 
der Fonds-Verwaltungsgesellschaft sowie auf unserer Internet-
seite: www.generali.de/fondsauswahl. 

Generali Investments 

Generali Smart Funds VorsorgeStrategie DX 
[nur zulässig für die renditeorientierte Einkommensphase bei Versicherun-
gen nach Tarif VAN25, VASPN25, VA4U25; VEP25, BRVA25] 

WKN A3C31X – ISIN LU2388382157 
Berücksichtigung der wichtigsten negativen Auswirkungen auf 
Nachhaltigkeitsfaktoren 
Risikoklasse 4 
Verwaltungsgesellschaft:  
Generali Investments Luxembourg S.A. (Luxemburg) 

Generali Smart Funds VorsorgeStrategie EX 
[nur zulässig für Versicherungen nach Tarif 8RG, BDH25, BRG80, 
BRG60, BRGU80, BRGU60]  

WKN A40FNY –ISIN LU2834356441 
Berücksichtigung der wichtigsten negativen Auswirkungen auf 
Nachhaltigkeitsfaktoren 
Risikoklasse 4 
Verwaltungsgesellschaft:  
Generali Investments Luxembourg S.A. (Luxemburg) 

Generali Smart Funds VorsorgeStrategie FX 
[nur zulässig für Versicherungen nach Tarif BRGC80, BRGC60, 
BRGUC80, BRGUC60] 

WKN A40FNW – ISIN LU2834356284 
Berücksichtigung der wichtigsten negativen Auswirkungen auf 
Nachhaltigkeitsfaktoren 
Risikoklasse 4 
Verwaltungsgesellschaft:  
Generali Investments Luxembourg S.A. (Luxemburg) 

Generali Smart Funds VorsorgeStrategie GX 

[nur zulässig für Versicherungen nach Tarif BRGK80, BRGK60, BRGKU80 
und BRGKU60] 
WKN A3C5G3 – ISIN LU2399138739  
Berücksichtigung der wichtigsten negativen Auswirkungen auf 
Nachhaltigkeitsfaktoren 
Risikoklasse 4 
Verwaltungsgesellschaft:  
Generali Investments Luxembourg S.A. (Luxemburg) 

Anlagegrundsätze für den Fonds 
Generali Smart Funds VorsorgeStrategie 
mit den Anteilsklassen DX, EX, FX und GX 

Der Fonds Generali Smart Funds VorsorgeStrategie ist ein Fi-
nanzprodukt, mit dem ökologische und soziale Merkmale be-
worben werden. Er ist als Produkt gemäß Artikel 8 Absatz 1 der 
Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Of-
fenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor einzustu-
fen. 
Die Angaben zur Transparenz bei Förderung ökologischer und 
sozialer Merkmale können Sie dem Verkaufsprospekt, dem An-
hang zum Verkaufsprospekt und der Information nach Arti-
kel 10 der EU-Transparenzverordnung der Fonds-Verwal-
tungsgesellschaft entnehmen. Diese Dokumente können Sie 
bei uns anfordern. Sie finden diese Dokumente auch auf unse-
rer Internetseite www.generali.de/fondsauswahl. 

Anlagestrategie für den Fonds 
Generali Smart Funds VorsorgeStrategie 
mit den Anteilsklassen DX, EX, FX und GX 

Der Fonds Generali Smart Funds VorsorgeStrategie kann fle-
xibel in Aktien, Optionsscheine, liquide Mittel und in Anteile an 
Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren, die von 
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einem Unternehmen der Generali Gruppe oder anderen Emit-
tenten aufgelegt wurden, bzw. börsengehandelte und EU-
richtlinienkonforme Fonds (ETF – Exchange Traded Funds) in-
vestieren sowie in die jeweiligen Derivate aller vorherigen In-
strumente bzw. Derivate auf Indizes.  
Sofern das Fondsvermögen in Anteile an Organismen für ge-
meinsame Anlagen in Wertpapieren investiert wird, können ins-
besondere Anteile an in- und ausländischen Aktienfonds, ge-
mischten Wertpapierfonds, Wertpapierrentenfonds, Fonds 
nach Teil I des Gesetzes vom 17. Dezember 2010, die in den 
internationalen Rohstoffbereich investieren, Geldmarktfonds 
sowie Geldmarktfonds mit kurzer Laufzeitstruktur erworben 
werden. Je nach Einschätzung der Marktlage kann das Fonds-
vermögen auch vollständig in einer dieser Fondskategorien 
oder einem der o.g. Wertpapiere bzw. Derivate angelegt wer-
den.  
Das Fondsvermögen kann darüber hinaus in allen anderen zu-
lässigen Vermögenswerten angelegt werden.  
Der Fonds folgt einer dynamischen Wertsicherungsstrategie, 
bei der laufend marktabhängig zwischen der Wertsteigerungs-
komponente (z. B. bestehend aus risikoreicheren Fonds wie 
Aktien- und riskanteren Rentenfonds, Direktanlagen in oder 
Derivate auf risikoreichere Komponenten wie Aktien und ris-
kantere Rentenpapiere) und der Kapitalerhaltkomponente 
(z. B. bestehend aus weniger risikoreichen Renten-/Geldmarkt-
publikumsfonds bzw. Direktanlagen in oder Derivate auf weni-
ger risikoreiche Renten-/Geldmarktpapiere) umgeschichtet 
wird. So wird versucht, einen Mindestwert sicherzustellen und 
zugleich eine möglichst hohe Partizipation an Kurssteigerun-
gen in den Wertsteigerungskomponenten zu erreichen. Ziel ist, 
dem Anleger eine Partizipation an steigenden Märkten zu er-
lauben und dennoch gleichzeitig das Verlustrisiko im Fall sin-
kender Märkte zu begrenzen. Die Absicherung des Mindest-
wertes bei paralleler Wahrnehmung von Kursgewinnchancen 
wird durch Umschichtungen zwischen der Wertsteigerungs-
komponente und der Kapitalerhaltkomponente je nach Markt-
lage vorgenommen. Bei steigenden Kursen steigt im Allgemei-
nen auch der Anteil der Wertsteigerungskomponente im 
Fonds. Im Gegenzug wird der Anteil der Kapitalerhaltkompo-
nente reduziert. In Zeiten fallender Märkte wird demgegenüber 
der Anteil der Wertsteigerungskomponente reduziert und der 
Anteil der Kapitalerhaltkomponente erhöht.  
Der Fonds verfügt über einen Mechanismus, der am Ende ei-
nes jeden Monats einen Mindestwert von 80 % des Netto-In-
ventarwerts vom letzten Bewertungstag des Vormonats si-
chert.  
Der Mechanismus wir im Folgenden näher beschrieben.  
Um einen Schutz vor extremen Verlusten der risikoreicheren 
Komponenten innerhalb eines sehr kurzen Zeitraumes, in dem 
es der Gesellschaft nicht möglich ist, entsprechende Gegenge-
schäfte zu tätigen, zu gewährleisten, legt der Fonds auch re-
gelmäßig in derivative Instrumente an, die in einem solchen 
Verlustfall die Wertverluste ab einer gewissen Grenze kompen-
sieren.  

Garantie für den Fonds 
Generali Smart Funds VorsorgeStrategie 
mit den Anteilsklassen DX, EX, FX und GX 

BNP Paribas S.A. ist Garantiegeber für den Fonds auf Basis 
eines Garantievertrags mit der Verwaltungsgesellschaft und 
agiert gleichzeitig mit dem Ziel der Garantiestellung als Gegen-
partei in einem OTC Swap mit dem Fonds. 
Auf Basis dieser Vereinbarungen wird sichergestellt, dass der 
Anteilwert des Fonds zuzüglich etwaiger Ausschüttungen am 
Ende eines jeden Monats nicht unter 80 % des am letzten Be-
wertungstag des Vormonats ermittelten Netto-Inventarwertes 
liegt.  
Sollte dieser Referenzwert nicht erreicht werden, wird die BNP 
Paribas S.A. den Differenzbetrag aus eigenen Mitteln auf Basis 
des OTC-Swaps und des Garantievertrags in das Fondsvermö-
gen einzahlen. Der Referenzwert wird jeweils am letzten Be-
wertungstag eines Monats ermittelt und gilt für den letzten Be-
wertungstag des jeweils folgenden Kalendermonats. Der Refe-
renzwert entspricht 80 % des Netto-Inventarwertes am letzten 
Bewertungstag des jeweiligen Vormonats. Sobald mit dem 
Ende eines Monats für den Folgemonat ein neuer Referenz-
wert ermittelt wurde, verliert der vorherige Referenzwert seine 
Gültigkeit.  
Die Wertsicherung dient ausschließlich einer kurzfristigen Ab-
sicherung eines Mindest-Netto-Inventarwertes. Langfristig 
ergibt sich hieraus keine wirksame Absicherung des Netto-In-
ventarwertes.  
Sofern steuerliche Änderungen die Wertentwicklung des Fonds 
negativ beeinflussen, ermäßigt sich die Wertsicherung um den 
Betrag, den diese Differenz einschließlich entgangener markt- 
und laufzeitgerechter Wiederanlage pro Anteil ausmacht. Die 
genaue Höhe des jeweiligen Referenzwertes können bei der 
Verwaltungsgesellschaft und den Zahlstellen erfragt werden 
und werden in den Halbjahres- und Jahresberichten veröffent-
licht.  
Die dem Versicherungsnehmer aus dem Versicherungsvertrag 
von uns, der Generali Deutschland Lebensversicherung AG, 
garantierten Leistungen bleiben von den o. g. Einschränkun-
gen unberührt. 
Mit diesem Fonds wird eine nachhaltige Kapitalanlage ange-
strebt. Der Teilfonds fördert ökologische und soziale Merkmale 
gemäß Artikel 8 der SFDR (Sustainable Finance Disclosure 
Regulation – Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeits-
bezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssek-
tor („EU-Transparenzverordnung“)). Mindestens 50 % des Net-
tovermögens des Teilfonds werden in Wertpapiere investiert, 
die ESG-Kriterien erfüllen. Er ist als Produkt gemäß Artikel 8 
Absatz 1 der genannten Verordnung einzustufen. 
Die Angaben zu den Nachhaltigkeitszielen des Fonds können 
Sie dem Verkaufsprospekt und der „Information nach Artikel 10 
der EU-Transparenzverordnung“ der Generali Investments ent-
nehmen. Sie finden beide Dokumente auch auf unserer Inter-
netseite (www.generali.de/fondsauswahl). 
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Fondsübersicht mit den Anlageschwerpunkten und der Wertentwicklung der Fonds in den letzten Jahren  
Um Ihnen einen Eindruck zu geben, mit welchen Chancen und Risiken die Entwicklung des Fondsguthabens Ihrer Versicherung 
verbunden ist, haben wir nachfolgend die Wertentwicklung der Fonds jeweils zum Jahresende dargestellt. Dabei haben wir die 
letzten zehn Jahre bzw. die – grundsätzlich vollen – Jahre seit Auflage des Fonds berücksichtigt. Fonds ohne Angaben zur Wer-
tentwicklung wurden erst vor einiger Zeit aufgelegt. Deshalb können wir hierzu noch keine Angaben zur Wertentwicklung eines 
vollständigen Kalenderjahres machen. 
Die Wertentwicklung für die einzelnen Jahre wurde nach der Methode des Bundesverbandes Deutscher Investment-Gesellschaf-
ten e. V. (BVI-Methode) errechnet. Sie beruht auf der Annahme eines einmalig angelegten Betrags ohne Berücksichtigung eines 
Ausgabeaufschlags. Ertragsausschüttungen werden zum Anteilwert am Ausschüttungstag wiederangelegt. Die Angaben zur bis-
herigen Wertentwicklung erlauben keine Prognosen für die Zukunft. Selbstverständlich besteht das Risiko, dass zukünftig auch 
höhere Verluste entstehen können – aber auch die Chance auf bessere Ergebnisse. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass sich 
Wertverluste, aber auch Gewinne am Ende des Ansparvorganges absolut betrachtet stärker auswirken als zu Beginn, da sie das 
gesamte angesparte Fondsguthaben beeinflussen. 
Alle wichtigen Fondsdaten und die aktuelle Wertentwicklung der für Ihren Vertrag gewählten Investmentfonds haben wir auf un-
serer Homepage www.generali.de für Sie zusammengestellt. 
 

Fonds / Fondskürzel Anlageschwerpunkt Wertentwicklung in Prozent für das Jahr 
  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

 
Generali Smart 
Funds  
VorsorgeStrategie  
DX4) 

YB Garantiefonds, zugeschnitten auf die An-
forderungen der Garantiezusage des 
Versicherungsprodukts 

        - 11,5 + 8,2 

Generali Smart 
Funds 
VorsorgeStrategie 
EX5)  

YE Garantiefonds, zugeschnitten auf die An-
forderungen der Garantiezusage des 
Versicherungsprodukts 

          

Generali Smart 
Funds  
VorsorgeStrategie 
FX6) 

YO Garantiefonds, zugeschnitten auf die An-
forderungen der Garantiezusage des 
Versicherungsprodukts 

          

Generali Smart 
Funds  
VorsorgeStrategie 
GX7) 

YD Garantiefonds, zugeschnitten auf die An-
forderungen der Garantiezusage des 
Versicherungsprodukts 

         + 8,8 

4) nur zulässig für die renditeorientierte Einkommensphase bei Versicherungen nach Tarif VAN25, VASPN25, VA4U25; VEP25, BRVA25 
5) nur zulässig für Versicherungen nach Tarif 8RG, BDH25, BRG80, BRG60, BRGU80, BRGU60 
6) nur zulässig für Versicherungen nach Tarif BRGC80, BRGC60, BRGUC80, BRGUC60 
7) nur zulässig bei Versicherungen nach Tarif BRGK80, BRGK60, BRGKU80 und BRGKU60 
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Stand: März 2020 Kostentabelle (07.20) 

Übersicht der sonstigen Kosten 

Sehr geehrte Kundin, 
sehr geehrter Kunde, 

neben den in den maßgebenden Versicherungsbedingungen zu bestimmten vertraglichen Gestaltungs-
möglichkeiten explizit aufgeführten Kosten stellen wir Ihnen in folgenden Fällen pauschal zusätzliche 
Kosten gesondert in Rechnung, sofern dies in den Versicherungsbedingungen vorgesehen oder nach 
gesetzlichen Vorschriften zulässig ist: 

Mahnung bei Nichtzahlung von Folgebeiträgen 4,00 €
Rückläufer im Lastschriftverfahren (ab 2. Rückläufer innerhalb von 6 Monaten) 6,40 € 
Durchführung von Vertragsänderungen (z. B. Daueränderungen, Terminverschiebungen) 25,00 €
Bearbeitung von Abtretungen und Verpfändungen 8,00 €
Anschriftermittlung 0,00 € 
Ausstellung eines Ersatz-Versicherungsscheins 4,00 €
Versicherungsnehmerwechsel 8,00 €
Wiederinkraftsetzung 4,00 €
Einrichtung und Abbrechen des Ablaufmanagements, Fonds-Einstiegsmanagements oder 
Fonds-Ausstiegsmanagements 

6,00 €

Erbringung einer Kapital-Versicherungsleistung in Goldbarren anstatt eines Geldbetrags 
(nur möglich, soweit die Wertentwicklung des Versicherungsvertrags vereinbarungsgemäß 
an die Wertentwicklung von Gold gekoppelt war und eine Lieferung von Gold in den Ver-
tragsbedingungen als Option vorgesehen ist): 
‒ Herstellungskosten der auszuliefernden Goldbarren 

– je Goldbarren zu 500 g 16,40 €
– je Goldbarren zu 250 g 13,80 €
– je Goldbarren zu 100 g 10,70 €
– je Goldbarren zu 50 g 9,50 €

‒ Verpackungs- und Versandkosten der Goldbarren an eine Anschrift in Deutschland 
– bei einem Goldwert bis 20.000 € 65,03 €
– bei einem Goldwert über 20.000 € bis 25.000 € 79,31 €
– bei einem Goldwert über 25.000 € bis 250.000 € 147,14 €

Bei einem höheren Goldwert erhöhen sich die Verpackungs- und Versandkosten ent-
sprechend der Anzahl der erforderlichen Teillieferungen. Bei einer Lieferung ins Aus-
land – sofern eine solche überhaupt möglich ist – fallen höhere Versandkosten an. Bitte 
wenden Sie sich bei Bedarf hierzu direkt an uns. 

Die Höhe der Kosten kann sich während der Laufzeit des Versicherungsvertrags ändern. Eine Übersicht 
über die jeweils aktuellen Kosten können Sie bei uns anfordern. 

- 57 -



Die Zusammenarbeit mit unserem Produktpartner 
Generali Deutschland Lebensversicherung AG
Unser Produktpartner Generali Deutschland Lebensver-
sicherung AG wählt hinsichtlich seiner eigenen Kooperatio-
nen/Investments Unternehmen aus, die Verbesserungen 
hinsichtlich ihres ESG-bezogenen Verhaltens und ihrer 
Best Practices zeigen.

Unser Produktpartner Generali Deutschland Lebensversi-
cherung AG be  ndet sich z.B. in einem stetigen Austausch 
mit dem Management dieser Unternehmen, um hinsichtlich 
ESG-relevanter Themen mit ihnen zu diskutieren, sie her-
auszu ordern und zu beein  ussen.

Des Weiteren müssen Produktgeber für Investmentfonds 
zumindest Unterzeichner der Prinzipien des Nachhaltigen 
Investierens der Vereinten Nationen sein (UN PRI). Auch gilt 
für die vermittelten Versicherungsanlageprodukte, dass 
ESG-Kriterien und Aspekte für nachhaltiges Investieren in 
die Investmentanal sen ein  ie en und bei Anlageentschei-
dungen der Produktgeber Berücksichtigung  nden. 

Das Vorgehen in der Versicherungsvermittlung und 
-beratung selbst
In der Versicherungsvermittlung und-beratung von Versi-
cherungsanlageprodukten stehen unseren Kunden auch
solche mit Nachhaltigkeitsfokus zur Verfügung. Hierbei
wird das Bedürfnis unserer Kunden berücksichtigt, auch Pro-
dukte erwerben zu können, die bestimmte Umwelt- und/
oder soziale und/oder gesellschaftliche Aspekte erfüllen.

Auch wird seit August   wie durch den Gesetzgeber
vorgesehen  bei eder Versicherungsvermittlung und
-beratung von Versicherungsanlageprodukten die Nach-
haltigkeitspräferenz der Kunden abgefragt.

Diese Versicherungsanlageprodukte können im Rahmen 
der Versicherungsberatung geeignet sein, abhängig von 
den Anlagezielen, den Anlageerfahrungen oder der Risiko-
toleranz der Kunden. In der Versicherungsberatung au er-
halb von Versicherungsanlageprodukten in der Beratung 
zu sonstigen Versicherungen ist die Erörterung von Nach-
haltigkeitspräferenzen der Kunden nicht verp  ichtend.

Rendite-Auswirkungen
Nachhaltigkeitsrisiken können sowohl positive als auch 
negative Ein  üsse auf die künftige Wertentwicklung haben.
Wichtig ist daher, dass den Risiken Aufmerksamkeit
geschenkt wird. 

Umgang mit und Auswirkungen 
von Nachhaltigkeitsrisiken

ESG-Nachh ( . )

Nachhaltigkeitsrisiken bei der Vermittlung und Beratung von Versicherungsanlageprodukten
Der Umgang mit Nachhaltigkeitsrisiken in der Versicherungsvermittlung von Versicherungsanla-
geprodukten bei der DVAG und den eweiligen Vermögensberatern betri  t verschiedene Ebenen  
die Zusammenarbeit mit unserem Produktpartner Generali Deutschland Lebensversicherung AG 
und die Versicherungsvermittlung dieser Produkte durch unsere Vermögensberater selbst.

Die Einzelheiten der Produkte sind auf der folgenden Webseite abrufbar  
www.dvag.de/dvag/das-unternehmen/produktpartner.html  
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